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Bundesgesetzblatt Jahrgang 2004 Teil I Nr. 1, ausgegeben zu Bonn am 9. Januar 2004, S. 2 
 
Gesetz zur Neuordnung der Sicherheit von technischen Arbeitsmitteln   

und Verbraucherprodukten 
 

Vom 6. Januar 2004 
 
Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlossen: 
 
 

Artikel 1 
 

Gesetz  
über technische  

Arbeitsmittel und Verbraucherprodukte 
(Geräte- und Produktsicherheitsgesetz - GPSG) * 

 
 

                                                 
* Dieses Gesetz dient der Umsetzung  
1. der Richtlinie 2001/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. Dezember 2001 über die allgemeine Produktsicherheit (ABl. EG 

Nr. L 11 S. 4), 
2. der Richtlinie 73/23/EWG des Rates vom 19. Februar 1973 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten betreffend elektrische Be-

triebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen (ABl. EG Nr. L 77 S. 29), die durch die Richtlinie 93/68/EWG des Rates 
vom 22. Juli 1993 (ABl. EG Nr. L 220 S. 1) geändert worden ist, 

3. der Richtlinie 94/9/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. März 1994 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitglied-
staaten für Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen (ABl. EG Nr. L 100 S. 1), 

4. der Richtlinie 87/404/EWG des Rates vom 25. Juni 1987 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für einfache Druckbehälter 
(ABl. EG Nr. L 220 S. 48), die durch die Richtlinie 90/488/EWG des Rates vom 17. September 1990 zur Änderung der Richtlinie 87/404/EWG zur 
Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für einfache Druckbehälter (ABl. EG Nr. L 270 S. 25) und durch die Richtlinie 93/68/EWG 
des Rates vom 22. Juli 1993 (ABl. EG Nr. L 220 S. 1) geändert worden ist, 

5. der Richtlinie 75/324/EWG des Rates vom 20. Mai 1975 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Aerosolpackungen (ABl. 
EG Nr. L 147 S. 40), die durch die Richtlinie 94/1/EG der Kommission vom 6. Januar 1994 zur Anpassung der Richtlinie 75/324/EWG zur Anglei-
chung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Aerosolpackungen an den technischen Fortschritt (ABl. EG Nr. L 23 S. 28) geändert wor-
den ist, 

6. der Richtlinie 97/23/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. Mai 1997 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitglied-
staaten über Druckgeräte (ABl. EG Nr. L 181 S. 1), 

7. der Richtlinie 89/392/EWG des Rates vom 14. Juni 1989 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für Maschinen (ABl. EG Nr. L 
183 S. 9), die durch die Richtlinie 91/368/EWG des Rates vom 20. Juni 1991 zur Änderung der Richtlinie 89/392/EWG zur Angleichung der 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für Maschinen (ABl. EG Nr. L 198 S. 16), durch die Richtlinie 93/44/EWG des Rates vom 14. Juni 1993 zur 
Änderung der Richtlinie 89/392/EWG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für Maschinen (ABl. EG Nr. L 175 S. 2) und 
durch die Richtlinie 93/68/EWG des Rates vom 22. Juli 1993 (ABl. EG Nr. L 220 S. 1) geändert worden ist, und die durch die Richtlinie 98/37/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten für 
Maschinen (ABl. EG Nr. L 207 S. 1) kodifiziert worden ist, 

8. der Richtlinie 95/16/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. Juni 1995 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitglied-
staaten über Aufzüge (ABl. EG Nr. L 213 S. 1), 

9. der Richtlinie 2000/14/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Mai 2000 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitglied-
staaten über umweltbelastende Geräuschemissionen von zur Verwendung im Freien vorgesehenen Geräten und Maschinen (ABl. EG Nr. L 162 
S. 1), 

10. der Richtlinie 90/396/EWG des Rates vom 29. Juni 1990 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für Gasverbrauchseinrich-
tungen (ABl. EG Nr. L 196 S. 15), die durch die Richtlinie 93/68/EWG des Rates vom 22.Juli 1993 (ABl. EG Nr. L 220 S. 1) geändert worden ist, 

11. der Richtlinie 89/686/EWG des Rates vom 21. Dezember 1989 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für persönliche 
Schutzausrüstungen (ABl. EG Nr. L 399 S. 18), die durch die Richtlinie 93/68/EWG des Rates vom 22. Juli 1993 (ABl. EG Nr. L 220 S. 1), durch 
die Richtlinie 93/95/EWG des Rates vom 29. Oktober 1993 zur Änderung der Richtlinie 89/686/EWG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der 
Mitgliedstaaten für persönliche Schutzausrüstungen (ABl. EG Nr. L 276 S. 11) und durch die Richtlinie 96/58/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 3. September 1996 zur Änderung der Richtlinie 89/686/EWG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für 
persönliche Schutzausrüstungen (ABl. EG Nr. L 236 S. 44) geändert worden ist, 

12. der Richtlinie 88/378/EWG des Rates vom 3. Mai 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Sicherheit von Spiel-
zeug (ABl. EG Nr. L 187 S. 1), die durch die Richtlinie 93/68/EWG des Rates vom 22.Juli 1993 (ABl. EG Nr. L 220 S. 1) geändert worden ist, 

13. der Richtlinie 86/188/EWG des Rates vom 12. Mai 1986 über den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch Lärm am Arbeitsplatz (ABl. 
EG Nr. L 137 S. 28), die durch die Richtlinie 98/24/EG des Rates vom 7. April 1998 zum Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer 
vor der Gefährdung durch chemische Arbeitsstoffe (Vierzehnte Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 16 Abs. 1 der Richtlinie 89/391/EWG) (ABl. 
EG Nr. L 131 S. 1) geändert worden ist, 

14.  Richtlinie 94/25/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Juni 1994 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften 
der Mitgliedstaaten über Sportboote, die durch die Richtlinie 2003/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Juni 2003 (ABl. 
EU Nr. L 214 S. 18) geändert worden ist. 

Außerdem dient dieses Gesetz der Umsetzung 
1.    des Beschlusses des Rates vom 22. Juli 1993 über die technischen Harmonisierungsrichtlinien zu verwendenden Module für die verschiedenen 

Phasen der Konformitätsbewertungsverfahren und die Regeln für die Anbringung und Verwendung der CE-Konformitätskennzeichnung 
(93/465/EWG), 

2.    der Richtlinie 93/68/EWG des Rates vom 22. Juli 1993 zur Änderung der Richtlinien 87/404/EWG (einfache Druckbehälter), 88/378/EWG (Sicher-
heit von Spielzeug), 89/106/EWG (Bauprodukte), 89/336/EWG (elektromagnetische Verträglichkeit),  
89/392/EWG (Maschinen), 89/686/EWG (persönliche Schutzausrüstungen), 90/384/EWG (nichtselbsttätige Waagen),  
90/385/EWG (aktive implantierbare medizinische Geräte), 90/396/EWG (Gasverbrauchseinrichtungen), 91/263/EWG (Telekommunikationsendein-
richtungen), 92/42/EWG (mit flüssigen oder gasförmigen Brennstoffen beschickte neue Warmwasserheizkessel) und 73/23/EWG (elektrische Be-
triebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen)  
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Abschnitt 1 
Allgemeine Vorschriften 

 
§ 1 

Anwendungsbereich 
 

(1) Dieses Gesetz gilt für das Inverkehrbringen und Ausstellen von Produkten, das selbständig 
im Rahmen einer wirtschaftlichen Unternehmung erfolgt. Dieses Gesetz gilt nicht für das Inver-
kehrbringen und Ausstellen gebrauchter Produkte, die  
1. als Antiquitäten überlassen werden oder  
2. vor ihrer Verwendung instand gesetzt oder wieder aufgearbeitet werden müssen, sofern der 

Inverkehrbringer denjenigen, dem sie überlassen werden, darüber ausreichend unterrichtet. 
Dieses Gesetz gilt ferner nicht für das Inverkehrbringen und Ausstellen technischer Arbeitsmit-
tel, die ihrer Bauart nach ausschließlich zur Verwendung für militärische Zwecke bestimmt sind. 
 
(2) Dieses Gesetz gilt auch für die Errichtung und den Betrieb überwachungsbedürftiger Anla-
gen, die gewerblichen oder wirtschaftlichen Zwecken dienen oder durch die Beschäftigte ge-
fährdet werden können, mit Ausnahme der überwachungsbedürftigen Anlagen 
1. der Fahrzeuge von Magnetschwebebahnen, soweit diese Fahrzeuge den Bestimmungen des 

Bundes zum Bau und Betrieb solcher Bahnen unterliegen, 
2. des rollenden Materials von Eisenbahnunternehmungen, ausgenommen Ladegutbehälter, 

soweit dieses Material den Bestimmungen der Bau- und Betriebsordnungen des Bundes und 
der Länder unterliegt, 

3. in Unternehmen des Bergwesens, ausgenommen in deren Tagesanlagen. 
 

(3) Die der Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit beim Inverkehrbringen oder Ausstel-
len von Produkten dienenden Vorschriften dieses Gesetzes gelten nicht, soweit in anderen 
Rechtsvorschriften entsprechende oder weitergehende Anforderungen an die Gewährleistung 
von Sicherheit und Gesundheit vorgesehen sind. Die §§ 5, 6 und 8 bis 10 gelten nicht, soweit in 
anderen Rechtsvorschriften entsprechende oder weitergehende Regelungen vorgesehen sind.   

 
(4) Rechtsvorschriften, die der Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit bei der Verwen-
dung von Produkten dienen, bleiben unberührt; dies gilt insbesondere für Vorschriften, die den 
Arbeitgeber hierzu verpflichten. 

 
 

§ 2 
Begriffsbestimmungen 

 
(1) Produkte sind 
1. technische Arbeitsmittel und 
2. Verbraucherprodukte. 
 
(2) Technische Arbeitsmittel sind verwendungsfertige Arbeitseinrichtungen, die bestimmungs-
gemäß ausschließlich bei der Arbeit verwendet werden, deren Zubehörteile sowie Schutzaus-
rüstungen, die nicht Teil einer Arbeitseinrichtung sind, und Teile von technischen Arbeitsmitteln, 
wenn sie in einer Rechtsverordnung nach § 3 Abs. 1 oder 2 erfasst sind.  
 
(3) Verbraucherprodukte sind Gebrauchsgegenstände und sonstige Produkte, die für Verbrau-
cher bestimmt sind oder unter vernünftigerweise vorhersehbaren Bedingungen von Verbrau-
chern benutzt werden können, selbst wenn sie nicht für diese bestimmt sind. Als Verbraucher-
produkte gelten auch Gebrauchsgegenstände und sonstige Produkte, die dem Verbraucher im 
Rahmen der Erbringung einer Dienstleistung zur Verfügung gestellt werden. 
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(4) Verwendungsfertig sind Arbeitseinrichtungen und Gebrauchsgegenstände, wenn sie be-
stimmungsgemäß verwendet werden können, ohne dass weitere Teile eingefügt zu werden 
brauchen. Verwendungsfertig sind Arbeitseinrichtungen und Gebrauchsgegenstände auch, 
wenn 
1. alle Teile, aus denen sie zusammengesetzt werden sollen, von der selben Person in den 

Verkehr gebracht werden, 
2. sie nur noch aufgestellt oder angeschlossen zu werden brauchen oder  
3. sie ohne die Teile in den Verkehr gebracht werden, die üblicherweise gesondert beschafft 

und bei der bestimmungsgemäßen Verwendung eingefügt werden. 
 
(5)  Bestimmungsgemäße Verwendung ist 
1. die Verwendung, für die ein Produkt nach den Angaben desjenigen, der es in den Verkehr 

bringt, geeignet ist oder 
2. die übliche Verwendung, die sich aus der Bauart und Ausführung des Produkts ergibt. 
 
(6) Vorhersehbare Fehlanwendung ist die Verwendung eines Produkts in einer Weise, die von 
demjenigen, der es in den Verkehr bringt, nicht vorgesehen ist, sich jedoch aus dem vernünfti-
gerweise vorhersehbaren Verhalten des jeweiligen zu erwartenden Verwenders ergeben kann. 
 
(7) Überwachungsbedürftige Anlagen sind 
1. Dampfkesselanlagen mit Ausnahme von Dampfkesselanlagen auf Seeschiffen, 
2. Druckbehälteranlagen außer Dampfkesseln, 
3. Anlagen zur Abfüllung von verdichteten, verflüssigten oder unter Druck gelösten Gasen, 
4. Leitungen unter innerem Überdruck für brennbare, ätzende oder giftige Gase, Dämpfe oder 

Flüssigkeiten, 
5. Aufzugsanlagen, 
6. Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen, 
7. Getränkeschankanlagen und Anlagen zur Herstellung kohlensaurer Getränke, 
8. Acetylenanlagen und Calciumcarbidlager, 
9. Anlagen zur Lagerung, Abfüllung und Beförderung von brennbaren Flüssigkeiten. 
Zu den Anlagen gehören auch Mess-, Steuer- und Regeleinrichtungen, die dem sicheren Be-
trieb der Anlage dienen. Zu den in den Nummern 2, 3 und 4 bezeichneten überwachungsbe-
dürftigen Anlagen gehören nicht die Energieanlagen im Sinne des § 2 Abs. 2 des Energiewirt-
schaftsgesetzes. Überwachungsbedürftige Anlagen stehen den Produkten im Sinne des Absat-
zes 1 gleich, soweit sie nicht schon von Absatz 1 erfasst werden. 
 
(8)  Inverkehrbringen ist jedes Überlassen eines Produkts an einen anderen, unabhängig da-
von, ob das Produkt neu, gebraucht, wieder aufgearbeitet oder wesentlich verändert worden ist. 
Die Einfuhr in den Europäischen Wirtschaftsraum steht dem Inverkehrbringen eines neuen Pro-
dukts gleich. 
 
(9)  Ausstellen ist das Aufstellen oder Vorführen von Produkten zum Zwecke der Werbung. 
 
(10) Hersteller ist jede natürliche oder juristische Person, die  
1. ein Produkt herstellt, oder 
2. ein Produkt wieder aufarbeitet oder wesentlich verändert und erneut in den Verkehr bringt. 
Als Hersteller gilt auch jeder, der geschäftsmäßig seinen Namen, seine Marke oder ein anderes 
unterscheidungskräftiges Kennzeichen an einem Produkt anbringt und sich dadurch als Herstel-
ler ausgibt, oder der als sonstiger Inverkehrbringer die Sicherheitseigenschaften eines Verbrau-
cherprodukts beeinflusst. 
 
(11) Bevollmächtigter ist jede im Europäischen Wirtschaftsraum niedergelassene natürliche o-
der juristische Person, die vom Hersteller schriftlich dazu ermächtigt wurde, in seinem Namen 
zu handeln.  
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(12) Einführer ist jede im Europäischen Wirtschaftsraum niedergelassene natürliche oder juristi-
sche Person, die ein Produkt aus einem Drittland in den Europäischen Wirtschaftsraum einführt 
oder dieses veranlasst. 
 
(13) Händler ist, wer geschäftsmäßig ein Produkt in den Verkehr bringt und nicht Hersteller im 
Sinne von Absatz 10, Bevollmächtigter im Sinne von Absatz 11 oder Einführer im Sinne von 
Absatz 12 ist.  
 
(14) Beauftragte Stelle ist, vorbehaltlich einer anderweitigen Regelung in einer Rechtsverord-
nung nach § 3 Abs. 4, die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. 
 
(15) Zugelassene Stellen sind 
1. a) jede Stelle für die Durchführung der Verfahren zur Feststellung der Übereinstimmung mit 

den grundlegenden Sicherheitsanforderungen gemäß den Rechtsverordnungen nach § 3 
Abs. 1, 

 b) jede GS-Stelle für die Zuerkennung des GS-Zeichens, 
 c) jedes Prüflaboratorium, das für eine in Buchstabe a oder b genannte Stelle tätig ist, 

sofern sie von der zuständigen Behörde für einen bestimmten Aufgabenbereich der beauf-
tragten Stelle benannt und von dieser im Bundesanzeiger bekannt gemacht worden sind; 
oder  

2. Stellen, die der Kommission der Europäischen Gemeinschaften von einem Mitgliedstaat auf 
Grund eines Rechtsaktes des Rates oder der Kommission der Europäischen Gemeinschaf-
ten oder von einer nach dem Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum zuständi-
gen Behörde auf Grund dieses Abkommens mitgeteilt worden sind. 

 
(16) Harmonisierte Norm ist eine nicht verbindliche technische Spezifikation, die von einer eu-
ropäischen Normenorganisation nach den in der Richtlinie 98/34/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 22. Juni 1998 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der 
Normen und technischen Vorschriften (ABl. EG Nr. L 204 S. 37) festgelegten Verfahren ange-
nommen und deren Fundstelle im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften veröffentlicht 
wurde. 
  
(17) Rückruf ist jede Maßnahme, die auf Erwirkung der Rückgabe eines bereits in den Verkehr 
gebrachten Produkts durch den Verwender abzielt. 
 
(18) Rücknahme ist jede Maßnahme, mit der verhindert werden soll, dass ein Produkt vertrie-
ben, ausgestellt oder dem Verwender angeboten wird. 
 
 

§ 3 
Ermächtigung  

zum Erlass von Rechtsverordnungen 
 

(1) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit kann im Einvernehmen mit dem Bundes-
ministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft, dem Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, dem Bundesministerium der Verteidigung und dem 
Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen für Produkte nach Anhörung des 
Ausschusses für technische Arbeitsmittel und Verbraucherprodukte mit Zustimmung des Bun-
desrates zur Erfüllung von Verpflichtungen aus zwischenstaatlichen Vereinbarungen oder zur 
Umsetzung oder Durchführung der von den Europäischen Gemeinschaften erlassenen Rechts-
vorschriften Rechtsverordnungen nach Maßgabe des Satzes 2 erlassen. Durch Rechtsverord-
nung nach Satz 1 können 
1. Anforderungen an die Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit, Anforderungen zum 

Schutz sonstiger Rechtsgüter und sonstige Voraussetzungen des Ausstellens, Inver-
kehrbringens oder der Inbetriebnahme, insbesondere Prüfungen, Produktionsüberwachun-
gen oder Bescheinigungen, 
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2. Anforderungen an die Kennzeichnung, Aufbewahrungs- und Mitteilungspflichten sowie damit 
zusammenhängende behördliche Maßnahmen  

geregelt werden. 
 
(2) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit kann für Produkte, soweit sie nicht einer 
Rechtsverordnung nach Absatz 1 unterfallen, im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für 
Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft, dem Bundesministerium für Umwelt, Natur-
schutz und Reaktorsicherheit, dem Bundesministerium der Verteidigung und dem Bundesminis-
terium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen nach Anhörung des Ausschusses für technische 
Arbeitsmittel und Verbraucherprodukte und mit Zustimmung des Bundesrates Rechtsverord-
nungen zur Regelung des Inverkehrbringens oder Ausstellens nach Maßgabe des Satzes 2 er-
lassen. Durch Rechtsverordnung nach Satz 1 können 
1. Anforderungen an die Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit und sonstige Voraus-

setzungen des Inverkehrbringens oder Ausstellens, insbesondere Prüfungen, Produktions-
überwachungen oder Bescheinigungen, 

2. Anforderungen an die Kennzeichnung, Aufbewahrungs- und Mitteilungspflichten  
geregelt werden. 
 
(3) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit kann nach Anhörung des Ausschusses für 
technische Arbeitsmittel und Verbraucherprodukte und mit Zustimmung des Bundesrates auch 
zur Umsetzung oder Durchführung der von den Europäischen Gemeinschaften erlassenen 
Rechtsvorschriften durch Rechtsverordnung die Anforderungen an zugelassene Stellen hin-
sichtlich  
1. Unabhängigkeit, technischer Kompetenz und beruflicher Zuverlässigkeit der Stelle, 
2. Verfügbarkeit des erforderlichen Personals, der notwendigen Mittel und Ausrüstungen, 
3. Bestehen einer angemessenen Haftpflichtversicherung, 
4. Wahrung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen, 
5. Unterauftragsvergabe, 
6. Teilnahme an Erfahrungsaustauschkreisen, 
7. Qualitätsmanagement 
näher bestimmen. 
 
(4) Durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates können Aufgaben, die der be-
auftragten Stelle im Rahmen dieses Gesetzes zugewiesen sind, auf eine andere Bundesbehör-
de, die mit Aufgaben auf dem Gebiet der Geräte- und Produktsicherheit betraut ist, übertragen 
werden. Die Rechtsverordnung wird von dem Bundesministerium, zu dessen Geschäftsbereich 
die Bundesbehörde gehört, im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und 
Arbeit erlassen. 
 
(5) Rechtsverordnungen nach Absatz 1 oder 2 können in dringenden Fällen oder, wenn es zur 
unverzüglichen Umsetzung oder Durchführung von Rechtsakten der Europäischen Gemein-
schaften erforderlich ist, ohne Zustimmung des Bundesrates erlassen werden; sie treten spä-
testens sechs Monate nach ihrem Inkrafttreten außer Kraft. Ihre Geltungsdauer kann nur mit 
Zustimmung des Bundesrates verlängert werden. 
 
 

Abschnitt 2 
Inverkehrbringen und  

Kennzeichnen von Produkten 
 
 

§ 4 
Inverkehrbringen und Ausstellen 

 
(1) Soweit ein Produkt einer Rechtsverordnung nach § 3 Abs. 1 unterfällt, darf es nur in den 
Verkehr gebracht werden, wenn es den dort vorgesehenen Anforderungen an Sicherheit und 
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Gesundheit und sonstigen Voraussetzungen für sein Inverkehrbringen entspricht und Sicherheit 
und Gesundheit der Verwender oder Dritter oder sonstige in den Rechtsverordnungen nach § 3 
Abs. 1 aufgeführte Rechtsgüter bei bestimmungsgemäßer Verwendung oder vorhersehbarer 
Fehlanwendung nicht gefährdet werden. Entspricht eine Norm, die eine harmonisierte Norm 
umsetzt, einer oder mehreren Anforderungen an Sicherheit und Gesundheit, wird bei einem 
entsprechend dieser Norm hergestellten Produkt vermutet, dass es den betreffenden Anforde-
rungen an Sicherheit und Gesundheit genügt.  
 
(2) Ein Produkt darf, soweit es nicht § 4 Abs. 1 unterliegt, nur in den Verkehr gebracht werden, 
wenn es so beschaffen ist, dass bei bestimmungsgemäßer Verwendung oder vorhersehbarer 
Fehlanwendung Sicherheit und Gesundheit von Verwendern oder Dritten nicht gefährdet wer-
den. Bei der Beurteilung, ob ein Produkt der Anforderung nach Satz 1 entspricht, sind insbe-
sondere zu berücksichtigen 
1. die Eigenschaften des Produkts einschließlich seiner Zusammensetzung, Verpackung, der 

Anleitungen für seinen Zusammenbau, der Installation, der Wartung und der Gebrauchsdau-
er, 

2. seine Einwirkungen auf andere Produkte, soweit seine Verwendung mit anderen Produkten 
zu erwarten ist, 

3. seine Darbietung, Aufmachung im Handel, Kennzeichnung, Warnhinweise, Gebrauchs- und 
Bedienungsanleitung und Angaben für seine Beseitigung sowie alle sonstigen produktbezo-
genen Angaben oder Informationen, 

4. die Gruppen von Verwendern, die bei der Verwendung des Produkts einer größeren Gefahr 
ausgesetzt sind als andere. 

Bei der Beurteilung, ob ein Produkt den Anforderungen nach Satz 1 entspricht, können Normen 
und andere technische Spezifikationen zugrunde gelegt werden. Entspricht eine Norm oder 
sonstige technische Spezifikation, die vom Ausschuss für technische Arbeitsmittel und Verbrau-
cherprodukte ermittelt und von der beauftragten Stelle im Bundesanzeiger bekannt gemacht 
worden ist, einer oder mehreren Anforderungen an Sicherheit und Gesundheit, wird bei einem 
nach dieser Norm oder sonstigen Spezifikation hergestellten Produkt vermutet, dass es den 
betreffenden Anforderungen an Sicherheit und Gesundheit genügt. 
 
(3) Bei einem technischen Arbeitsmittel, das von Rechtsverordnungen nach § 3 Abs. 1 erfasst 
ist, ist maßgeblich für das Inverkehrbringen die Rechtslage im Zeitpunkt seines erstmaligen In-
verkehrbringens in den Europäischen Wirtschaftsraum. Satz 1 gilt auch für ein Verbraucherpro-
dukt, soweit es von Rechtsverordnungen nach § 3 Abs. 1 erfasst ist. Bei einem technischen Ar-
beitsmittel, das nicht von einer Rechtsverordnung nach § 3 Abs. 1 erfasst ist, ist maßgeblich die 
Rechtslage im Zeitpunkt seines erstmaligen Inverkehrbringens im Geltungsbereich dieses Ge-
setzes. Beim Inverkehrbringen eines Verbraucherprodukts ist, soweit es keiner Rechtsverord-
nung nach § 3 Abs. 1 unterfällt, maßgeblich die Rechtslage im Zeitpunkt seines Inverkehrbrin-
gens. 
 
(4) Sofern in den Rechtsverordnungen nach § 3 keine anderen Regelungen vorgesehen sind, 
ist, wenn 
1. Sicherheit und Gesundheit erst durch die Art der Aufstellung eines technischen Arbeitsmittels 

oder verwendungsfertigen Gebrauchsgegenstandes gewährleistet werden, hierauf beim In-
verkehrbringen des technischen Arbeitsmittels oder verwendungsfertigen Gebrauchsgegens-
tandes ausreichend hinzuweisen, oder 

2. zur Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit bestimmte Regeln bei der Verwendung, 
Ergänzung oder Instandhaltung eines technischen Arbeitsmittels oder verwendungsfertigen 
Gebrauchsgegenstandes beachtet werden müssen, eine Gebrauchsanleitung in deutscher 
Sprache beim Inverkehrbringen mitzuliefern. 
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(5) Ein Produkt, das den Voraussetzungen nach Absatz 1 oder 2 nicht entspricht, darf ausge-
stellt werden, wenn ein sichtbares Schild deutlich darauf hinweist, dass es diese Voraussetzun-
gen nicht erfüllt und erst erworben werden kann, wenn die entsprechende Übereinstimmung 
hergestellt ist. Bei einer Vorführung sind die erforderlichen Vorkehrungen zum Schutz von Per-
sonen zu treffen. 
 
 
 

§ 5 
Besondere Pflichten für das  

Inverkehrbringen von Verbraucherprodukten 
 

(1) Der Hersteller, sein Bevollmächtigter und der Einführer eines Verbraucherprodukts haben 
jeweils im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit 
1. beim Inverkehrbringen  

a) sicherzustellen, dass der Verwender die erforderlichen Informationen erhält, damit dieser 
die Gefahren, die von dem Verbraucherprodukt während der üblichen oder vernünftiger-
weise vorhersehbaren Gebrauchsdauer ausgehen und die ohne entsprechende Hinweise 
nicht unmittelbar erkennbar sind, beurteilen und sich dagegen schützen kann, 

b) den Namen des Herstellers oder, sofern dieser nicht im Europäischen Wirtschaftsraum 
ansässig ist, den Namen des Bevollmächtigten oder des Einführers und deren Adressen 
auf dem Verbraucherprodukt oder auf dessen Verpackung anzubringen sowie das 
Verbraucherprodukt so zu kennzeichnen, dass es eindeutig identifiziert werden kann, es 
sei denn, das Weglassen dieser Angaben ist vertretbar, insbesondere weil dem Verwen-
der diese Angaben bereits bekannt sind oder das Anbringen dieser Angaben mit einem 
unverhältnismäßigen Aufwand verbunden wäre, 

c) Vorkehrungen zu treffen, die den Eigenschaften des von ihnen in den Verkehr gebrachten 
Verbraucherprodukts angemessen sind, damit sie imstande sind, zur Vermeidung von Ge-
fahren geeignete Maßnahmen zu veranlassen, bis hin zur Rücknahme des Verbraucher-
produkts, der angemessenen und wirksamen Warnung und dem Rückruf; 

2. bei den in Verkehr gebrachten Verbraucherprodukten die, abhängig vom Grad der von ihnen 
ausgehenden Gefahr und der Möglichkeiten diese abzuwehren, gebotenen Stichproben 
durchzuführen, Beschwerden zu prüfen und erforderlichenfalls ein Beschwerdebuch zu füh-
ren sowie die Händler über weitere das Verbraucherprodukt betreffende Maßnahmen zu un-
terrichten. 

 
(2) Der Hersteller, sein Bevollmächtigter und der Einführer haben jeweils unverzüglich die zu-
ständigen Behörden nach Maßgabe von Anhang I der Richtlinie 2001/95/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 3. Dezember 2001 über die allgemeine Produktsicherheit (ABL. 
EG Nr. L 11 S. 4) zu unterrichten, wenn sie wissen oder anhand der ihnen vorliegenden Infor-
mationen oder ihrer Erfahrung eindeutige Anhaltspunkte dafür haben, dass von einem von ih-
nen in Verkehr gebrachten Verbraucherprodukt eine Gefahr für die Gesundheit und Sicherheit 
von Personen ausgeht; insbesondere haben sie über die Maßnahmen zu unterrichten, die sie 
zur Abwendung dieser Gefahr getroffen haben. Eine Unterrichtung nach Satz 1 darf nicht zur 
strafrechtlichen Verfolgung des Unterrichtenden oder für ein Verfahren nach dem Gesetz über 
Ordnungswidrigkeiten gegen den Unterrichtenden verwendet werden.  
 
(3) Der Händler hat dazu beizutragen, dass nur sichere Verbraucherprodukte in den Verkehr 
gebracht werden. Er darf insbesondere kein Verbraucherprodukt in den Verkehr bringen, von 
dem er 
1. weiß oder 
2. anhand der ihm vorliegenden Informationen oder seiner Erfahrung wissen muss, dass es 

nicht den Anforderungen nach § 4 entspricht.  
Absatz 2 gilt für den Händler entsprechend. 
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§ 6 
CE-Kennzeichnung 

 
(1) Es ist verboten, ein Produkt in den Verkehr zu bringen, wenn dieses, seine Verpackung oder 
ihm beigefügte Unterlagen mit der CE-Kennzeichnung versehen sind, ohne dass die Rechts-
verordnungen nach § 3 oder andere Rechtsvorschriften dies vorsehen und die Voraussetzun-
gen der Absätze 2 bis 5 eingehalten sind. 
 
(2) Die CE-Kennzeichnung muss sichtbar, lesbar und dauerhaft angebracht sein. 
 
(3) Die CE-Kennzeichnung besteht aus den Buchstaben „CE“ in folgender Gestalt: 

 
 
(4) Bei Verkleinerung oder Vergrößerung der CE-Kennzeichnung müssen die hier wiedergege-
benen Proportionen gewahrt bleiben. 
 
(5) Es dürfen zusätzlich zur CE-Kennzeichnung keine Kennzeichnungen angebracht werden, 
durch die Dritte hinsichtlich der Bedeutung und der Gestalt der CE-Kennzeichnung irregeführt 
werden können. Jede andere Kennzeichnung darf angebracht werden, wenn sie die Sichtbar-
keit und Lesbarkeit der CE-Kennzeichnung nicht beeinträchtigt. 
 
 

§ 7 
GS-Zeichen 

 
(1) Soweit Rechtsverordnungen nach § 3 nichts anderes bestimmen, dürfen technische Ar-
beitsmittel und verwendungsfertige Gebrauchsgegenstände mit dem vom Bundesministerium 
für Wirtschaft und Arbeit amtlich bekannt gemachten Zeichen „GS = geprüfte Sicherheit“ (GS-
Zeichen) versehen werden, wenn es von einer GS-Stelle nach § 11 Abs. 2 auf Antrag des Her-
stellers oder seines Bevollmächtigten zuerkannt worden ist. Das GS-Zeichen darf nur zuerkannt 
werden, wenn der GS-Stelle  
1. ein Nachweis der Übereinstimmung des geprüften Baumusters mit den Anforderungen nach 

§ 4 Abs. 1 bis 3 sowie anderer Rechtsvorschriften hinsichtlich der Gewährleistung von Si-
cherheit und Gesundheit durch eine Baumusterprüfung sowie  

2. ein Nachweis, dass die Voraussetzungen eingehalten werden, die bei der Herstellung der 
technischen Arbeitsmittel und verwendungsfertigen Gebrauchsgegenstände zu beachten 
sind, um ihre Übereinstimmung mit dem geprüften Baumuster zu gewährleisten, 

vorliegt. Über die Zuerkennung des GS-Zeichens ist eine Bescheinigung auszustellen. Die Gel-
tungsdauer der Zuerkennung ist auf die Dauer von höchstens fünf Jahre zu befristen. 
 
(2) Die GS-Stelle nach § 11 Abs. 2 hat Kontrollmaßnahmen zur Überwachung der Herstellung 
der technischen Arbeitsmittel und verwendungsfertigen Gebrauchsgegenstände und der recht-
mäßigen Verwendung des GS-Zeichens durchzuführen. Liegen die Voraussetzungen für die 
Zuerkennung des GS-Zeichens nicht mehr vor, so hat die GS-Stelle die Zuerkennung zu ent-
ziehen. Sie unterrichtet in diesen Fällen die anderen GS-Stellen und die zuständige Behörde 
über die Entziehung. 
 
(3) Der Hersteller hat zu gewährleisten, dass die von ihm hergestellten technischen Arbeitsmit-
tel und verwendungsfertigen Gebrauchsgegenstände mit dem geprüften Baumuster überein-
stimmen. Er hat die Kontrollmaßnahmen nach Absatz 2 zu dulden. Er darf das GS-Zeichen nur 
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verwenden und mit ihm werben, solange die Voraussetzungen nach Absatz 1 Satz 2 erfüllt sind. 
 
(4) Der Hersteller darf kein Zeichen verwenden oder mit ihm werben, das mit dem GS-Zeichen 
verwechselt werden kann. 
 
 
 

Abschnitt 3 
Überwachung des  

Inverkehrbringens von Produkten 
 
 

§ 8 
Aufgaben und  

Befugnisse der zuständigen Behörden 
 

(1) Vorbehaltlich der Sätze 2 und 3 sind für die Durchführung der Bestimmungen dieses Ab-
schnitts zuständig die nach Landesrecht zuständigen Behörden. Finden die Bestimmungen die-
ses Gesetzes nach Maßgabe des § 1 Abs. 3 ergänzend zu Bestimmungen in anderen Rechts-
vorschriften Anwendung, sind die dort insoweit zuständigen Behörden zuständig. Durch andere 
Vorschriften zugewiesene Zuständigkeiten zur Durchführung dieses Gesetzes bleiben unbe-
rührt. 
 
(2) Die zuständigen Behörden haben eine wirksame Überwachung des Inverkehrbringens von 
Produkten sowie der in den Verkehr gebrachten Produkte auf der Grundlage eines Überwa-
chungskonzepts zu gewährleisten. Das Überwachungskonzept soll insbesondere umfassen: 
1. die Erfassung und Auswertung verfügbarer Informationen zur Ermittlung von Mängelschwer-

punkten und Warenströmen; 
2. die Aufstellung, regelmäßige Anpassung und Durchführung von Überwachungsprogrammen, 

mit denen die Produkte stichprobenartig und in dem erforderlichen Prüfumfang überprüft 
werden sowie die Erfassung und Bewertung dieser Programme und 

3. die regelmäßige Überprüfung und Bewertung der Wirksamkeit des Konzeptes.  
Die zuständige Behörde geht bei Produkten, die einer Rechtsverordnung nach § 3 Abs. 1 unter-
liegen und mit der CE-Kennzeichnung versehen sind, davon aus, dass sie den dort jeweils fest-
gelegten Anforderungen entsprechen. Bei technischen Arbeitsmitteln und verwendungsfertigen 
Gebrauchsgegenständen, die mit dem GS-Zeichen nach § 7 Abs. 1 versehen sind, ist davon 
auszugehen, dass diese den Anforderungen an Sicherheit und Gesundheit nach § 4 Abs. 1 und 
2 sowie anderen Rechtsvorschriften entsprechen. 
 
(3) Die zuständigen obersten Landesbehörden stellen die Koordinierung der Überwachung des 
Inverkehrbringens von Produkten sowie der in den Verkehr gebrachten Produkte, die Entwick-
lung und Fortschreibung des Überwachungskonzeptes und die Vorbereitung länderübergreifen-
der Maßnahmen zur Abwendung  erheblicher Gefahren sicher. Dies betrifft nicht Produkte, so-
weit auf diese andere Rechtsvorschriften im Sinne von § 1 Abs. 3 Satz 1 anzuwenden sind. 
 
(4) Die zuständige Behörde trifft die erforderlichen Maßnahmen, wenn sie den begründeten 
Verdacht hat, dass ein Produkt nicht den Anforderungen nach § 4 entspricht. Sie ist insbeson-
dere befugt, 
1. das Ausstellen eines Produkts zu untersagen, wenn die Voraussetzungen des § 4 Abs. 5 

nicht erfüllt sind, 
2. Maßnahmen anzuordnen, die gewährleisten, dass ein Produkt erst in den Verkehr gebracht 

wird, wenn es den Anforderungen nach § 4 Abs. 1 und 2 entspricht, 
3. anzuordnen, dass ein Produkt von einer zugelassenen Stelle oder einer in gleicher Weise 

geeigneten Stelle überprüft wird, 
4.  anzuordnen, dass geeignete, klare und leicht verständliche Warnhinweise über Gefährdun-

gen, die von dem Produkt ausgehen, angebracht werden. Diese Warnhinweise haben dabei 
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in deutscher Sprache zu erfolgen, 
5. das Inverkehrbringen eines Produkts für den zur Prüfung zwingend erforderlichen Zeitraum 

vorübergehend zu verbieten,  
6. zu verbieten, dass ein Produkt, das nicht den Anforderungen nach § 4 Abs. 1 und 2 ent-

spricht, in den Verkehr gebracht wird,  
7. die Rücknahme oder den Rückruf eines in Verkehr gebrachten Produkts, das nicht den An-

forderungen nach § 4 entspricht, anzuordnen, ein solches Produkt sicherzustellen und, so-
weit eine Gefahr für den Verwender oder Dritten auf andere Weise nicht zu beseitigen ist, 
seine unschädliche Beseitigung zu veranlassen, 

8. anzuordnen, dass alle, die einer von einem in Verkehr gebrachten Produkt ausgehenden Ge-
fahr ausgesetzt sein können, rechtzeitig in geeigneter Form, insbesondere durch den Her-
steller, auf diese Gefahr hingewiesen werden.  

Die Behörde selbst kann die Öffentlichkeit warnen, wenn andere ebenso wirksame Maßnah-
men, insbesondere Warnungen durch den Hersteller, nicht oder nicht rechtzeitig getroffen wer-
den. Sie sieht von den Maßnahmen nach Satz 2 ab, soweit die Abwehr der von dem Produkt 
ausgehenden Gefahr durch eigene Maßnahmen der für das Inverkehrbringen verantwortlichen 
Person sichergestellt wird. 
 
(5) Die zuständige Behörde soll Maßnahmen nach Absatz 4 vorrangig an den Hersteller, seinen 
Bevollmächtigten oder den Einführer richten. Sie kann entsprechend den jeweiligen Erforder-
nissen Maßnahmen auch an den Händler richten. Maßnahmen gegen jede andere Person sind 
nur zulässig, solange eine gegenwärtige erhebliche Gefahr nicht auf andere Weise abgewehrt 
werden kann. Entsteht der anderen Person hierdurch ein Schaden, so ist ihr dieser zu ersetzen, 
soweit sie nicht auf andere Weise Ersatz zu erlangen vermag oder durch die Maßnahme ihr 
Vermögen geschützt wird. 
 
(6) Entspricht ein mit einem Zeichen nach § 7 Abs. 1 Satz 1 versehenes Produkt nicht den An-
forderungen nach § 4 Abs. 1 oder 2, so hat die zuständige Behörde die GS-Stelle, die das Zei-
chen zuerkannt hat, und die Behörde nach § 11 Abs. 2 zu informieren.  
 
(7) Die zuständigen Behörden und deren Beauftragte sind befugt, Räume oder Grundstücke, in 
oder auf denen Produkte hergestellt werden, zum Zwecke des Inverkehrbringens lagern oder 
ausgestellt sind, zu betreten, die Produkte zu besichtigen und zu prüfen oder prüfen zu lassen, 
insbesondere hierzu in Betrieb nehmen zu lassen. Zur Tragung der Kosten für Prüfungen nach 
Satz 1 können die Personen, die das Produkt herstellen oder zum Zwecke des Inverkehrbrin-
gens lagern oder ausstellen herangezogen werden, wenn die Prüfung ergeben hat, dass die 
Anforderungen nach § 4 nicht erfüllt sind. 
 
(8) Die zuständigen Behörden und deren Beauftragte können unentgeltlich Proben entnehmen 
und Muster verlangen.  
 
(9) Der Hersteller, sein Bevollmächtigter, der Einführer und der Händler haben jeweils Maß-
nahmen nach Absatz 7 Satz 1 und Absatz 8 zu dulden und die zuständigen Behörden sowie de-
ren Beauftragte zu unterstützen. Sie sind verpflichtet, der zuständigen Behörde auf Verlangen 
die Auskünfte zu erteilen, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich sind. Der Verpflichtete 
kann die Auskunft auf solche Fragen verweigern, deren Beantwortung ihn selbst oder einen der 
in § 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der Zivilprozessordnung bezeichneten Angehörigen der Gefahr straf-
rechtlicher Verfolgung oder eines Verfahrens nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten 
aussetzen würde. Er ist über sein Recht zur Auskunftsverweigerung zu belehren. 
 
(10) Die zuständigen Behörden und die beauftragte Stelle haben sich gegenseitig über Maß-
nahmen nach diesem Gesetz zu informieren und zu unterstützen. Erhalten die Behörden Infor-
mationen, die unter das Geschäftsgeheimnis fallen, so schützen sie deren Vertraulichkeit. 
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§ 9 

Meldeverfahren 
 

(1) Trifft die zuständige Behörde Maßnahmen nach § 8 Abs. 4, durch die das Inverkehrbringen 
eines Produkts untersagt oder eingeschränkt oder seine Rücknahme oder sein Rückruf ange-
ordnet wird, so unterrichtet sie hiervon unter Angabe der Gründe die beauftragte Stelle. Dies 
umfasst auch die Unterrichtung über einen Mangel an einer technischen Norm, nach der das 
Produkt gefertigt wurde. Die zuständige Behörde unterrichtet die beauftragte Stelle auch über 
Maßnahmen und Vorkehrungen, die das Inverkehrbringen oder das Verwenden von Produkten, 
die eine erhebliche Gefahr darstellen, betreffen und im Rahmen des gemeinschaftlichen Sys-
tems zum raschen Austausch von Informationen über die Gefahren bei der Verwendung von 
Konsumgütern gemeldet werden müssen. Dabei ist das Verfahren gemäß Anhang II der Richtli-
nie 2001/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. Dezember 2001 über die 
allgemeine Produktsicherheit (ABL. EG Nr. L 11 S. 4) zu beachten. Dies schließt auch die Mel-
dung jeder Änderung oder Aufhebung der Maßnahmen oder Vorkehrungen mit ein. Wurde die 
in § 6 vorgesehene Kennzeichnung oder das in § 7 vorgesehene Zeichen von einer zugelasse-
nen Stelle zuerkannt, ist auch die nach § 11 Abs. 2 zuständige Behörde zu unterrichten. 
 
(2) Die beauftragte Stelle überprüft die eingegangenen Meldungen auf Vollständigkeit und 
Schlüssigkeit. Sie leitet die Meldungen nach Absatz 1 Satz 1 dem Bundesministerium für Wirt-
schaft und Arbeit zu. Sie unterrichtet das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit und die 
zuständigen Bundesressorts über Meldungen nach Absatz 1 Satz 2 und leitet diese den zu-
ständigen Stellen der Kommission der Europäischen Gemeinschaften zu.  
 
(3) Die beauftragte Stelle unterrichtet die zuständigen Behörden sowie die zuständigen Bundes-
ressorts über Mitteilungen der Kommission der Europäischen Gemeinschaften oder eines ande-
ren Mitgliedstaates, die ihr bekannt werden.  
 
 

§ 10 
Veröffentlichung von Informationen 

 
(1) Die beauftragte Stelle macht Anordnungen nach § 8 Abs. 4 Satz 2 Nr. 2, 5 und 6 öffentlich 
bekannt, die unanfechtbar geworden sind oder deren sofortige Vollziehung angeordnet worden 
ist. Personenbezogene Daten dürfen nur veröffentlicht werden, wenn sie zur Identifizierung des 
Produkts erforderlich sind. 
 
(2) Die zuständigen Behörden und die beauftragte Stelle machen der Öffentlichkeit sonstige ih-
nen zur Verfügung stehende Informationen über von Verbraucherprodukten ausgehende Ge-
fahren für die Sicherheit und Gesundheit der Verwender zugänglich; dies betrifft insbesondere 
Informationen zur Identifizierung der Verbraucherprodukte, die Art der Gefahren und die getrof-
fenen Maßnahmen. Der Zugang kann auf elektronischem Wege gewährt werden. Das Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Arbeit kann im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für 
Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft und dem Bundesministerium für Umwelt, Na-
turschutz und Reaktorsicherheit durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates die 
Einzelheiten der Veröffentlichung in einem elektronischen Informations- und Kommunikations-
system regeln. Dabei sind insbesondere Löschungsfristen vorzusehen sowie Vorschriften, die 
sicherstellen, dass die Veröffentlichungen unversehrt, vollständig und aktuell bleiben. 
 
(3) Personenbezogene Daten dürfen nur übermittelt werden, soweit der Betroffene eingewilligt 
hat oder das schutzwürdige Informationsinteresse der Öffentlichkeit oder des Dritten, an den die 
Daten übermittelt werden, das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der 
Übermittlung überwiegt. Vor der Entscheidung über die Übermittlung ist der Betroffene anzuhö-
ren. 
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(4) Informationen nach Absatz 2 dürfen nicht zugänglich gemacht werden, 
1. soweit das Bekannt werden der Informationen die Vertraulichkeit der Beratung von Behörden 

berührt oder eine erhebliche Gefahr für die öffentliche Sicherheit verursachen kann, 
2. während der Dauer eines Gerichtsverfahrens, eines strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens, 

eines Disziplinarverfahrens, eines ordnungswidrigkeitsrechtlichen Verfahrens hinsichtlich der 
Daten, die Gegenstand des Verfahrens sind, 

3. soweit der Schutz geistigen Eigentums, insbesondere Urheberrechte, dem Informationsan-
spruch entgegenstehen oder 

4. soweit durch die begehrten Informationen Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse oder wett-
bewerbsrelevante Informationen, die dem Wesen nach Betriebsgeheimnissen gleichkom-
men, offenbart würden, es sei denn, bestimmte Informationen über sicherheitsrelevante Ei-
genschaften von Verbraucherprodukten müssen unter Berücksichtigung der Gesamtumstän-
de veröffentlicht werden, um den Schutz der Sicherheit und Gesundheit der Verwender zu 
gewährleisten; dabei ist eine Abwägung entsprechend Absatz 3 vorzunehmen. 

Vor der Entscheidung über die Zugänglichmachung sind in den Fällen des Satzes 1 Nr. 3 die 
Betroffenen anzuhören. Soweit übermittelte Informationen als Betriebs- oder Geschäftsgeheim-
nis gekennzeichnet sind, haben die zuständige Behörde oder die beauftragte Stelle im Zweifel 
von der Betroffenheit des Kennzeichnenden auszugehen.   
 
(5) Stellen sich die von der Behörde an die Öffentlichkeit gegebenen Informationen im Nachhi-
nein als falsch oder die zugrunde liegenden Umstände als unrichtig wiedergegeben heraus, so 
informiert die Behörde die Öffentlichkeit hierüber in der gleichen Art und Weise, in der sie die 
betreffenden Informationen zuvor bekannt gegeben hat, sofern dies zur Wahrung erheblicher 
Belange des Gemeinwohls erforderlich ist oder ein Betroffener hieran ein berechtigtes Interesse 
hat und dies beantragt. 

 
 

Abschnitt 4 
Besondere Vorschriften  

 
 

§ 11 
Zugelassene Stellen 

 
(1) Bei der zuständigen Behörde kann ein Antrag auf Anerkennung als zugelassene Stelle ge-
stellt werden. Diese Behörde prüft, ob die Anforderungen der Rechtsverordnung nach § 3 Abs. 
3 eingehalten sind. 
Eine Akkreditierung auf der Grundlage harmonisierter Normen kann im Rahmen des Anerken-
nungsverfahrens nach Satz 2 berücksichtigt werden. Bei Vorliegen der Voraussetzungen hat 
die zuständige Behörde der beauftragten Stelle den Antragsteller als zugelassene Stelle für be-
stimmte Produkte und Verfahren zu benennen. 
 
(2) Eine Stelle ist von der zuständigen Behörde der beauftragten Stelle als GS-Stelle für einen 
bestimmten Aufgabenbereich zu benennen, wenn in einem Anerkennungsverfahren durch die 
zuständige Behörde festgestellt wurde, dass die Einhaltung der Anforderungen der Rechtsver-
ordnung nach § 3 Abs. 3 gewährleistet ist. 
 
(3) Eine Stelle, die in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen 
Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ansässig ist, kann von 
der zuständigen Behörde der beauftragten Stelle als GS-Stelle für einen bestimmten Aufgaben-
bereich benannt werden. Voraussetzung für die Benennung ist 
1. der Abschluss eines Verwaltungsabkommens zwischen dem Bundesministerium für Wirt-

schaft und Arbeit und dem jeweiligen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder dem jewei-
ligen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum und 

2. dass in einem Anerkennungsverfahren festgestellt wurde, dass die Anforderungen des Ver-
waltungsabkommens eingehalten sind. 
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In dem Verwaltungsabkommen müssen geregelt sein: 
1. die Anforderungen an die GS-Stelle entsprechend Absatz 2, 
2. die Beteiligung der zuständigen Behörde an dem im jeweiligen Mitgliedstaat oder Vertrags-

staat durchgeführten Anerkennungsverfahren und 
3. eine den Grundsätzen des Absatzes 5 entsprechende Überwachung der GS-Stelle. 
 
(4) Die beauftragte Stelle macht die zugelassenen Stellen bekannt. 
 
(5) Die zuständige Behörde überwacht die Einhaltung der in den Absätzen 1 und 2 genannten 
Anforderungen. Sie kann von der zugelassenen Stelle und ihrem mit der Leitung und der Durch-
führung der Fachaufgaben beauftragten Personal die zur Erfüllung ihrer Überwachungsaufga-
ben erforderlichen Auskünfte und sonstige Unterstützung verlangen sowie die dazu erforderli-
chen Anordnungen treffen. Die zuständigen Behörden und deren Beauftragte sind befugt, zu 
den Betriebs- und Geschäftszeiten Grundstücke und Geschäftsräume sowie Prüflaboratorien zu 
betreten und zu besichtigen und die Vorlage von Unterlagen für die Erteilung der Bescheinigun-
gen zu verlangen. Die Auskunftspflichtigen haben die Maßnahmen nach Satz 3 zu dulden. Sie 
können die Auskunft auf solche Fragen verweigern, deren Beantwortung sie selbst oder einen 
der in § 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der Zivilprozessordnung bezeichneten Angehörigen der Gefahr 
strafrechtlicher Verfolgung oder eines Verfahrens nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten 
aussetzen würde. Sie sind über ihr Recht zur Auskunftsverweigerung zu belehren. 
 
(6) Die für die Überwachung des Inverkehrbringens zuständigen Behörden können von der zu-
gelassenen Stelle und ihrem mit der Leitung und der Durchführung der Fachaufgaben beauf-
tragten Personal die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Auskünfte und Unterlagen ver-
langen. Sie haben im Falle ihres Tätigwerdens nach Satz 1 die für das Anerkennungsverfahren 
nach Absatz 1 zuständige Behörde zu unterrichten. 
 
 

§ 12 
Aufgaben der Bundesanstalt  

für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
 

(1) Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin ermittelt und bewertet im Rahmen 
ihres allgemeinen Forschungsauftrages präventiv Sicherheitsrisiken und gesundheitliche Risi-
ken, die von Produkten ausgehen können, und macht Vorschläge zu deren Reduzierung. 
 
(2) In Einzelfällen nimmt die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin in Abstimmung 
mit den zuständigen Behörden Risikobewertungen an Produkten vor, bei denen hinreichende 
Anhaltspunkte vorliegen, dass eine unmittelbare Gefahr oder ein erhebliches Risiko für Sicher-
heit und Gesundheit besteht. Von dem Ergebnis der Bewertung unterrichtet sie unverzüglich die 
zuständige Behörde und in Abstimmung mit dieser den betroffenen Inverkehrbringer. 
 
(3) In Einzelfällen nimmt die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin in eigener Zu-
ständigkeit Risikobewertungen an Produkten vor, soweit ein pflichtgemäßes Handeln gegen-
über den Organen der Europäischen Gemeinschaften dies erfordert. 
 
(4) Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin unterstützt die zuständige Behörde 
bei der Entwicklung und Durchführung des Überwachungskonzeptes gemäß § 8 Abs. 2, insbe-
sondere indem sie die bei den Maßnahmen nach § 8 Abs. 4 festgestellten Mängel in der Be-
schaffenheit von Produkten wissenschaftlich auswertet und die zuständige Behörde sowie den 
Ausschuss für technische Arbeitsmittel und Verbraucherprodukte regelmäßig über den Stand 
der Erkenntnisse unterrichtet. 
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§ 13 

Ausschuss für technische  
Arbeitsmittel und Verbraucherprodukte 

 
(1) Beim Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit wird ein „Ausschuss für technische Ar-
beitsmittel und Verbraucherprodukte“ eingesetzt.  
 
(2) Der Ausschuss hat die Aufgaben, 
1. die Bundesregierung in Fragen der Sicherheit von technischen Arbeitsmitteln und Verbrau-

cherprodukten zu beraten, 
2. die in § 4 Abs. 2 Satz 3 dieses Gesetzes bezeichneten Normen und sonstigen technischen 

Spezifikationen zu ermitteln und 
3. nationale technische Spezifikationen zu ermitteln, soweit solche Spezifikationen in Rechts-

verordnungen nach § 3 Abs. 1 vorgesehen sind. 
 
(3) Dem Ausschuss sollen sachverständige Personen aus dem Kreis der zuständigen Behörden 
für Sicherheit und Gesundheit des Bundes und der Länder, der zugelassenen Stellen, der Trä-
ger der gesetzlichen Unfallversicherung, des Deutschen Instituts für Normung e.V., der Kom-
mission Arbeitsschutz und Normung, der Arbeitgebervereinigungen, der Gewerkschaften und 
der beteiligten Verbände, insbesondere der Hersteller und der Verbraucher, angehören. Die 
Mitgliedschaft ist ehrenamtlich. 
 
(4) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit beruft im Einvernehmen mit dem Bundes-
ministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft die Mitglieder des Ausschus-
ses und für jedes Mitglied einen Stellvertreter. Der Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung 
und wählt den Vorsitzenden aus seiner Mitte. Die Zahl der Mitglieder soll 21 nicht überschreiten. 
Die Geschäftsordnung und die Wahl des Vorsitzenden bedürfen der Zustimmung des Bundes-
ministeriums für Wirtschaft und Arbeit.  
 
(5) Die Bundesministerien sowie die für Sicherheit und Gesundheit zuständigen obersten Lan-
desbehörden und Bundesoberbehörden haben das Recht, in Sitzungen des Ausschusses ver-
treten zu sein und gehört zu werden. 
 
(6) Die Geschäfte des Ausschusses führt die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedi-
zin. 
 
 
 

Abschnitt 5 
Überwachungsbedürftige Anlagen 

 
 

§ 14 
Ermächtigung zum  

Erlass von Rechtsverordnungen 
 
(1) Zum Schutze der Beschäftigten und Dritter vor Gefahren durch Anlagen, die mit Rücksicht 
auf ihre Gefährlichkeit einer besonderen Überwachung bedürfen (überwachungsbedürftige An-
lagen), wird die Bundesregierung ermächtigt, nach Anhörung der beteiligten Kreise mit Zustim-
mung des Bundesrates durch Rechtsverordnung zu bestimmen, 
1. dass die Errichtung solcher Anlagen, ihre Inbetriebnahme, die Vornahme von Änderungen 

an bestehenden Anlagen und sonstige die Anlagen betreffenden Umstände angezeigt und 
der Anzeige bestimmte Unterlagen beigefügt werden müssen; 

2. dass die Errichtung solcher Anlagen, ihr Betrieb sowie die Vornahme von Änderungen an 
bestehenden Anlagen der Erlaubnis einer in der Rechtsverordnung bezeichneten oder 
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nach Bundes- oder Landesrecht zuständigen Behörde bedürfen; 
2a. dass solche Anlagen oder Teile von solchen Anlagen nach einer Bauartprüfung allgemein 

zugelassen und mit der allgemeinen Zulassung Auflagen zum Betrieb und zur Wartung 
verbunden werden können; 

3. dass solche Anlagen, insbesondere die Errichtung, die Herstellung, die Bauart, die Werk-
stoffe, die Ausrüstung und die Unterhaltung sowie ihr Betrieb bestimmten, dem Stand der 
Technik entsprechenden Anforderungen genügen müssen; 

4. dass solche Anlagen einer Prüfung vor Inbetriebnahme, regelmäßig wiederkehrenden Prü-
fungen und Prüfungen auf Grund behördlicher Anordnungen unterliegen. 

 
(2) In den Rechtsverordnungen nach Absatz 1 können Vorschriften über die Einsetzung techni-
scher Ausschüsse getroffen werden. Die Ausschüsse sollen die Bundesregierung oder das zu-
ständige Bundesministerium in technischen Fragen beraten. Sie schlagen dem Stand der 
Technik entsprechende Regeln (technische Regeln) unter Berücksichtigung der für andere 
Schutzziele vorhandenen Regeln und, soweit dessen Zuständigkeiten berührt sind, in Abstim-
mung mit dem Technischen Ausschuss für Anlagensicherheit nach § 31a Abs. 1 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes vor. In die Ausschüsse sind neben Vertretern der beteiligten Bun-
desbehörden und oberster Landesbehörden, der Wissenschaft und der zugelassenen Überwa-
chungsstellen im Sinne des § 17 insbesondere Vertreter der Arbeitgeber, der Gewerkschaften 
und der Träger der gesetzlichen Unfallversicherung zu berufen. 
 
(3)  Technische Regeln können vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit im Bundesan-
zeiger veröffentlicht werden. 
 
(4)  Erlaubnisse nach einer Rechtsverordnung nach Absatz 1 Nr. 2 erlöschen, wenn der Inhaber 
innerhalb von zwei Jahren nach deren Erteilung nicht mit der Errichtung der Anlage begonnen, 
die Bauausführung zwei Jahre unterbrochen oder die Anlage während eines Zeitraumes von 
drei Jahren nicht betrieben hat. Die Fristen können auf Antrag von der Erlaubnisbehörde aus 
wichtigem Grund verlängert werden. 
 
 

§ 15 
Befugnisse der zuständigen Behörde 

 
(1)  Die zuständige Behörde kann im Einzelfall die erforderlichen Maßnahmen zur Durchführung 
der durch Rechtsverordnung nach § 14 auferlegten Pflichten anordnen. Sie kann darüber hin-
aus die Maßnahmen anordnen, die im Einzelfall erforderlich sind, um Gefahren für Beschäftigte 
oder Dritte abzuwenden. 
 
(2)  Die zuständige Behörde kann die Stilllegung oder Beseitigung einer Anlage anordnen, die 
ohne die auf Grund einer Rechtsverordnung nach § 14 Abs. 1 Nr. 2 oder 4 erforderliche Erlaub-
nis oder Prüfung durch eine zugelassene Überwachungsstelle errichtet, betrieben oder geän-
dert wird. 
 
(3)  Im Falle von Anordnungen nach Absatz 1 kann die zuständige Behörde den Betrieb der 
betreffenden Anlage bis zur Herstellung des den Anordnungen entsprechenden Zustandes un-
tersagen. Das Gleiche gilt, wenn eine Anordnung nach anderen, die Einrichtung oder die Ar-
beitsstätte, in der die Anlage betrieben wird, betreffenden Vorschriften getroffen wird. 
 
 

§ 16 
Zutrittsrecht des Beauftragten  

der zugelassenen Überwachungsstelle 
 
Eigentümer von überwachungsbedürftigen Anlagen und Personen, die solche Anlagen herstel-
len oder betreiben, sind verpflichtet, auf Verlangen den Beauftragten zugelassener Überwa-
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chungsstellen, denen die Prüfung der Anlagen obliegt, die Anlagen zugänglich zu machen, die 
vorgeschriebene oder behördlich angeordnete Prüfung zu gestatten, die hierfür benötigten Ar-
beitskräfte und Hilfsmittel bereitzustellen und ihnen die Angaben zu machen und die Unterlagen 
vorzulegen, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich sind. Das Grundrecht des Artikels 13 
des Grundgesetzes wird insoweit eingeschränkt. 
 
 

§ 17 
Durchführung  

der Prüfung und Überwachung 
 
(1) Die Prüfungen der überwachungsbedürftigen Anlagen werden, soweit in den nach § 14 
Abs. 1 erlassenen Rechtsverordnungen nichts anderes bestimmt ist, von zugelassenen Über-
wachungsstellen vorgenommen. 
 
(2)  Für überwachungsbedürftige Anlagen 
1.  des Bundesgrenzschutzes kann das Bundesministerium des Innern, 
2.  im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung kann dieses Ministerium, 
3.  der Eisenbahnen des Bundes, soweit die Anlagen dem Eisenbahnbetrieb dienen, kann das 

Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen 
bestimmen, welche Stellen die Prüfung und Überwachung vornehmen. 
 
(3)  Die Bundesregierung kann in den Rechtsverordnungen nach § 14 Abs. 1 mit Zustimmung 
des Bundesrates die Anforderungen bestimmen, denen die zugelassenen Überwachungsstellen 
nach Absatz 1 über die in Absatz 5 genannten allgemeinen Anforderungen einer Akkreditierung 
hinaus genügen müssen. 
 
(4)  Die Landesregierungen können durch Rechtsverordnungen 
1. Einzelheiten des Akkreditierungsverfahrens nach Absatz 5 regeln, 
2. sonstige Voraussetzungen für die Benennung zugelassener Überwachungsstellen nach Ab-

satz 1 festlegen, soweit dies zur Gewährleistung der Sicherheit der Anlagen geboten ist, und 
3. die Erfassung überwachungsbedürftiger Anlagen durch Datei führende Stellen regeln. 
In den Rechtsverordnungen nach Satz 1 können auch Verpflichtungen der zugelassenen Über-
wachungsstellen 
1. zur Kontrolle der fristgemäßen Veranlassung der in einer Rechtsverordnung nach § 14 

Abs. 1 vorgesehenen wiederkehrenden Prüfungen einschließlich der Nachprüfungen zur Be-
seitigung von Mängeln und zur Unterrichtung der zuständigen Behörde bei Nichtbeachtung, 

2. zur Gewährleistung eines für die Prüfung der überwachungsbedürftigen Anlagen erforderli-
chen flächendeckenden Angebots von Prüfleistungen, 

3. zur Erstellung und Führung von Anlagendateien, 
4. zur Übermittlung der zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Auskünfte an die zuständige 

Behörde, 
5. zur Beteiligung an den Kosten Datei führender Stellen für die Erstellung und Führung von 

Anlagendateien und 
6. zur Übermittlung der zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Auskünfte an Datei führende 

Stellen 
begründet werden. 
 
(5)  Zugelassene Überwachungsstelle ist jede von der zuständigen Landesbehörde als Prüfstel-
le für einen bestimmten Aufgabenbereich dem Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit be-
nannte und von ihm im Bundesanzeiger bekannt gemachte Überwachungsstelle. Die Überwa-
chungsstelle kann benannt werden, wenn in einem Akkreditierungsverfahren festgestellt wurde, 
dass die Einhaltung der folgenden allgemeinen Anforderungen sowie der in einer Rechtsver-
ordnung nach § 14 Abs. 1 enthaltenen besonderen Anforderungen gewährleistet ist:  
1. Unabhängigkeit der Überwachungsstelle, ihres mit der Leitung oder der Durchführung der 

Fachaufgaben beauftragten Personals von Personen, die an der Planung oder Herstellung, 
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dem Vertrieb, dem Betrieb oder der Instandhaltung der überwachungsbedürftigen Anlagen 
beteiligt oder in anderer Weise von den Ergebnissen der Prüfung oder Bescheinigung ab-
hängig sind; 

2. Verfügbarkeit der für die angemessene unabhängige Erfüllung der Aufgaben erforderlichen 
Organisationsstrukturen, des erforderlichen Personals und der notwendigen Mittel und Aus-
rüstungen; 

3. ausreichende technische Kompetenz, berufliche Integrität und Erfahrung sowie fachliche 
Unabhängigkeit des beauftragten Personals; 

4. Bestehen einer Haftpflichtversicherung; 
5. Wahrung der im Zusammenhang mit der Tätigkeit der zugelassenen Überwachungsstelle 

bekannt gewordenen Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse vor unbefugter Offenbarung; 
6. Einhaltung der für die Durchführung von Prüfungen und die Erteilung von Bescheinigungen 

festgelegten Verfahren; 
7. Sammlung und Auswertung der bei den Prüfungen gewonnenen Erkenntnisse sowie Unter-

richtung des Personals in einem regelmäßigen Erfahrungsaustausch; 
8. Zusammenarbeit mit anderen zugelassenen Überwachungsstellen zum Austausch der im 

Rahmen der Tätigkeit gewonnenen Erkenntnisse, soweit dies der Verhinderung von Scha-
densfällen dienen kann. 

Als zugelassene Überwachungsstellen können, insbesondere zur Durchführung von Rechtsak-
ten des Rates oder der Kommission der Europäischen Gemeinschaften, die Sachbereiche die-
ses Gesetzes betreffen, auch Prüfstellen von Unternehmen oder Unternehmensgruppen ohne 
Erfüllung der Anforderungen nach Satz 2 Nr. 1 benannt werden, wenn dies in einer Rechtsver-
ordnung nach § 14 Abs. 1 vorgesehen ist und die darin festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 
 
(6)  Die Akkreditierung kann unter Bedingungen erteilt und mit Auflagen verbunden werden. Sie 
ist zu befristen und kann mit dem Vorbehalt des Widerrufs sowie nachträglicher Auflagen erteilt 
werden. Erteilung, Ablauf, Rücknahme, Widerruf und Erlöschen sind dem Bundesministerium 
für Wirtschaft und Arbeit unverzüglich anzuzeigen. 
 
(7)  Die Akkreditierung zugelassener Überwachungsstellen ist Aufgabe der nach Landesrecht 
zuständigen Behörde. Die zuständige Behörde überwacht die Einhaltung der in Absatz 5 Satz 2 
genannten allgemeinen Anforderungen sowie der in einer Rechtsverordnung nach § 14 Abs. 1 
enthaltenen besonderen Anforderungen. Sie kann von der zugelassenen Überwachungsstelle 
und ihrem mit der Leitung und der Durchführung der Fachaufgaben beauftragten Personal die 
zur Erfüllung ihrer Überwachungsaufgaben erforderlichen Auskünfte und Unterstützung verlan-
gen sowie die dazu erforderlichen Anordnungen treffen. Ihre Beauftragten sind befugt, zu den 
Betriebs- und Geschäftszeiten Grundstücke und Geschäftsräume zu betreten und zu besichti-
gen sowie die Vorlage von Unterlagen für die Erteilung der Bescheinigungen zu verlangen. Die 
Auskunftspflichtigen haben die Maßnahmen nach Satz 4 zu dulden. 
 
(8)  Die für die Durchführung der nach § 14 Abs. 1 erlassenen Rechtsverordnungen zuständi-
gen Behörden können von der zugelassenen Überwachungsstelle und ihrem mit der Leitung 
und der Durchführung der Fachaufgaben beauftragten Personal die zur Erfüllung ihrer Aufga-
ben erforderlichen Auskünfte und sonstige Unterstützung verlangen sowie die dazu erforderli-
chen Anordnungen treffen. Ihre Beauftragten sind befugt, zu den Betriebs- und Geschäftszeiten 
Grundstücke und Geschäftsräume zu betreten und zu besichtigen sowie die Vorlage und Über-
sendung von Unterlagen für die Erteilung der Bescheinigungen zu verlangen. Sie haben im Fal-
le ihres Tätigwerdens nach den Sätzen 1 und 2 die für die Akkreditierung im Sinne von Absatz 5 
zuständige Behörde zu unterrichten. 
 
 

§ 18 
Aufsichtsbehörden 

 
(1)  Die Aufsicht über die Ausführung der nach § 14 Abs. 1 erlassenen Rechtsverordnungen ob-
liegt den nach Landesrecht zuständigen Behörden. Hierbei finden § 22 Abs. 1 und 2 sowie § 23 
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Abs. 2 des Arbeitsschutzgesetzes entsprechende Anwendung. 
 
(2)  Für Anlagen, die der Überwachung durch die Bundesverwaltung unterstehen, kann in 
Rechtsverordnungen nach § 14 Abs. 1 die Aufsicht einem Bundesministerium oder dem Bun-
desministerium des Innern für mehrere Geschäftsbereiche der Bundesverwaltung übertragen 
werden; das Bundesministerium kann die Aufsicht einer von ihm bestimmten Stelle übertragen. 
§ 48 des Bundeswasserstraßengesetzes und § 4 des Bundesfernstraßengesetzes bleiben un-
berührt. 
 

 
 

Abschnitt 6 
Straf- und Bußgeldvorschriften 

 
 

§ 19 
Bußgeldvorschriften 

 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig  
1. einer Rechtsverordnung nach 

a) § 3 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 oder § 14 Abs. 1 Nr. 2, 3 oder 4 oder 
b) § 3 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2, Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 oder § 14 Abs. 1 Nr. 1 
oder einer vollziehbaren Anordnung auf Grund einer solchen Rechtsverordnung zuwiderhan-
delt, soweit die Rechtsverordnung für einen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvor-
schrift verweist, 

2. entgegen § 5 Abs. 2 Satz 1 die zuständigen Behörden nicht, nicht richtig, nicht vollständig 
oder nicht rechtzeitig unterrichtet, 

3. entgegen § 6 Abs. 1 ein Produkt, eine Verpackung oder eine Unterlage in den Verkehr 
bringt, 

4. entgegen § 7 Abs. 1 Satz 2 das GS-Zeichen zuerkennt,  
5. entgegen § 7 Abs. 3 Satz 3 oder Abs. 4 ein dort genanntes Zeichen verwendet oder mit ihm 

wirbt, 
6. einer vollziehbaren Anordnung nach 

a) § 8 Abs. 4 Satz 2 Nr. 2 oder 5 bis 8 oder 
b) § 8 Abs. 4 Satz 2 Nr. 1 oder 3, § 11 Abs. 5 Satz 2, Abs. 6 Satz 1 oder § 17 Abs. 7 Satz 3 
zuwiderhandelt, 

7. entgegen § 8 Abs. 9 Satz 1 eine Maßnahme nicht duldet oder die Behörde oder einen Beauf-
tragten nicht unterstützt, 

8. entgegen § 8 Abs. 9 Satz 2 eine Auskunft nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig erteilt, 

9. einer vollziehbaren Anordnung nach § 15 Abs. 1 zuwiderhandelt, 
10. entgegen § 16 Satz 1 eine Anlage nicht oder nicht rechtzeitig zugänglich macht, eine Prü-

fung nicht gestattet, eine Arbeitskraft oder ein Hilfsmittel nicht oder nicht rechtzeitig bereit- 
stellt, eine Angabe nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig macht oder eine 
Unterlage nicht oder nicht rechtzeitig vorlegt oder 

11. entgegen § 18 Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit § 22 Abs. 2 Satz 6 des Arbeitsschutzgeset-
zes eine Maßnahme nicht duldet. 

 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 Buchstabe a, Nr. 5, 6 
Buchstabe a und Nr. 9 mit einer Geldbuße bis zu dreißigtausend Euro, in den übrigen Fällen mit 
einer Geldbuße bis zu dreitausend Euro geahndet werden. 
 
 

§ 20 
Strafvorschriften 
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Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer eine in § 19 Abs. 1 
Nr. 1 Buchstabe a, Nr. 5 oder 6 Buchstabe a bezeichnete vorsätzliche Handlung beharrlich wie-
derholt oder durch eine solche vorsätzliche Handlung Leben oder Gesundheit eines Anderen 
oder fremde Sachen von bedeutendem Wert gefährdet.  

 
 
 

Abschnitt 7 
Schlussvorschriften 

 
 

§ 21 
Übergangsbestimmungen 

 
(1) Bis zum Erlass einer Rechtsverordnung nach § 3 Abs. 3 ist bei der Benennung einer zuge-
lassenen Stelle ein Akkreditierungsverfahren nach § 9 Abs. 2 Satz 2 und 3 des Gerätesicher-
heitsgesetzes in der am 31. Dezember 2000 geltenden Fassung durchzuführen. 
 
(2) Die auf Grund der vor dem 31. Dezember 2000 nach § 11 Abs. 1 des Gerätesicherheitsge-
setzes erlassenen Rechtsverordnungen vorgeschriebenen oder behördlich angeordneten Prü-
fungen der überwachungsbedürftigen Anlagen durch amtliche oder amtlich für diesen Zweck 
anerkannte Sachverständige sind unbeschadet der Bestimmungen der Absätze 3 und 4 bis zum 
Inkrafttreten entsprechender Rechtsverordnungen von zugelassenen Überwachungsstellen vor-
zunehmen. 
 
(3) Bis zum 31. Dezember 2007 können die auf Grund von Rechtsvorschriften der Landesregie-
rungen nach § 14 Abs. 4 des Gerätesicherheitsgesetzes vor dem 31. Dezember 2000 aner-
kannten technischen Überwachungsorganisationen tätig sein und Sachverständige für die Prü-
fung überwachungsbedürftiger Anlagen amtlich anerkannt werden. In diesem Zeitraum finden 
die in Satz 1 genannten Rechtsvorschriften entsprechende Anwendung; von der Anwendung 
ausgenommen sind Bestimmungen, durch die technische Überwachungsorganisationen ver-
pflichtet werden, ihren Sachverständigen eine den Bezügen der vergleichbaren Beamten oder 
Angestellten des Landes oder des Bundes angeglichene Vergütung sowie eine Alters-, Hinter-
bliebenen- und Dienstunfähigkeitsversorgung zu gewähren. 
 
(4) Bis zum 31. Dezember 2007 können die auf Grund der nach § 11 Abs. 1 des Gerätesicher-
heitsgesetzes in der am 31. Dezember 2000 geltenden Fassung erlassenen Rechtsverordnun-
gen vorgeschriebenen oder behördlich angeordneten Prüfungen der überwachungsbedürftigen 
Anlagen durch zugelassene Überwachungsstellen von amtlichen oder amtlich für diesen Zweck 
anerkannten Sachverständigen vorgenommen werden. Satz 1 gilt entsprechend für Sachver-
ständige, die auf Grund einer vor dem 31. Dezember 2000 nach § 11 Abs. 1 des Gerätesicher-
heitsgesetzes erlassenen Rechtsverordnung zur Durchführung vorgeschriebener oder behörd-
lich angeordneter Prüfungen der überwachungsbedürftigen Anlagen berechtigt waren. Für die in 
Satz 1 genannten Prüfungen durch amtliche oder amtlich anerkannte Sachverständige sind 
Gebühren und Auslagen zu erheben; insoweit ist die Kostenverordnung für die Prüfung über-
wachungsbedürftiger Anlagen vom 23. November 1992 (BGBl. I S. 1944), geändert durch Ver-
ordnung vom 15. April 1996 (BGBl. I S. 611), weiter anzuwenden. Das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Arbeit wird ermächtigt, nach Anhörung der beteiligten Kreise mit Zustimmung 
des Bundesrates durch Rechtsverordnung die Gebühren und Auslagen der Kostenverordnung 
für die Prüfung überwachungsbedürftiger Anlagen zu ändern. 
 
(5) Die auf Grund der nach § 14 Abs. 1 erlassenen Rechtsverordnungen vorgeschriebenen oder 
behördlich angeordneten Prüfungen der überwachungsbedürftigen Anlagen durch zugelassene 
Überwachungsstellen dürfen bis zum 31. Dezember 2005 nur von amtlichen oder amtlich für 
diesen Zweck anerkannten Sachverständigen vorgenommen werden. Sofern die überwa-
chungsbedürftigen Anlagen 
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1. nicht den Anforderungen einer Verordnung nach § 3 Abs. 1 entsprechen oder 
2. den Anforderungen einer Verordnung nach § 3 Abs. 1 nur entsprechen, weil während einer 
Übergangszeit die vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung geltenden Bestimmungen ange-
wendet werden können, 
dürfen die in Satz 1 genannten Prüfungen bis zum 31. Dezember 2007 nur von den in Satz 1 
genannten Sachverständigen vorgenommen werden. Absatz 4 Satz 2 gilt entsprechend. Ab-
satz 4 Satz 3 findet Anwendung. 
 
 

Artikel 2 
Änderung  

des Gesetzes über die  
Errichtung eines Kraftfahrt-Bundesamts 

 
§ 2 Abs. 1 des Gesetzes über die Errichtung eines Kraftfahrt-Bundesamts in der im Bundesge-
setzblatt Teil III, Gliederungsnummer 9230-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 12. Dezember 2003 (BGBl. I S. 2518) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 
 
1. Nummer 5 wird wie folgt gefasst: 

„5. die Aufgaben nach den auf der Grundlage des § 6 Abs. 1 Nr. 19 des Straßenverkehrsge-
setzes beruhenden Rechtsverordnungen und allgemeinen Verwaltungsvorschriften,“. 

 
2. Nach Nummer 5 wird folgende Nummer 5a eingefügt: 
 „5a. die Durchführung des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes vom 6. Januar 2004 

(BGBl. I S.2) für alle Produkte im Sinne von § 2 Abs. 1 des Geräte- und Produktsicherheits-
gesetzes, soweit sie dem Regelungsbereich des Straßenverkehrsgesetzes unterliegen,“. 

 
 

Artikel 3 
Änderung des  

Schiffssicherheitsgesetzes 
 
In § 1 Abs. 3 Nr. 6 des Schiffssicherheitsgesetzes vom 9. September 1998 (BGBl. I S. 2860), 
das zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 8. Dezember 2003 (BGBl. I S. 2465, 2766) ge-
ändert worden ist, werden die Wörter „Gerätesicherheitsgesetz und nach dem Produktsicher-
heitsgesetz“ durch die Wörter „Geräte- und Produktsicherheitsgesetz“ ersetzt. 
 
 

Artikel 4 
Änderung des BfR-Gesetzes 

 
In § 2 Abs. 1 Nr. 12 des BfR-Gesetzes vom 6. August 2002 (BGBl. I S. 3082) wird das Wort 
„Produktsicherheitsgesetz“ durch die Wörter „Geräte- und Produktsicherheitsgesetz“ ersetzt. 
 
 

Artikel 5 
Änderung des BVL-Gesetzes 

 
§ 2 des BVL-Gesetzes vom 6. August 2002 (BGBl. I S. 3082, 3084) wird wie folgt geändert: 
 
1. Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
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a) Nummer 2 wird wie folgt gefasst: 
 

„2. Mitwirkung an der Vorbereitung und Begleitung von Überwachungsprogrammen und -
plänen der Länder in den in Nummer 1 genannten Bereichen,“. 
 

b) Nummer 3 wird wie folgt gefasst: 
„3. Vorbereitung sowie Begleitung von Kontrollen der Europäischen Gemeinschaft in den 
in „Nummer 1 genannten Bereichen, in den Bereichen Tierseuchen und Tierschutz so-
wie“. 

 
2. Absatz 2 wird wie folgt geändert:  
 

a) Nummer 12 wird aufgehoben. 
 
b) Nach Nummer 13 wird folgende Nummer 14 angefügt:  

 
„14. Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes, soweit sein Anwendungsbereich sich auf 
Produkte erstreckt, die von den in den Nummern 1 bis 13 genannten Gesetzen erfasst 
werden.“ 

 
 

Artikel 6 
Änderung  

des Wasserhaushaltsgesetzes 
 
In § 19f Abs. 1 Satz 1 des Wasserhaushaltsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
19. August 2002 (BGBl. I S. 3245) wird die Angabe „§ 2 Abs. 2a des Gerätesicherheitsgeset-
zes“ durch die Angabe „§ 2 Abs. 7 des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes“ ersetzt. 
 
 

Artikel 7 
Änderung des  

Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
 
Das Bundes-Immissionsschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. September 
2002 (BGBl. I S. 3830), geändert durch Artikel 41 der Verordnung vom 25. November 2003 
(BGBl. I S. 2304), wird wie folgt geändert: 
 
1. In § 7 Abs. 1 Nr. 4 Satz 1 wird die Angabe „§ 11 des Gerätesicherheitsgesetzes“ durch die 

Angabe „§ 14 des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes“ ersetzt.  
 
2. In § 29a Abs. 1 Satz 2 werden die Wörter „§ 14 Abs. 1 des Gerätesicherheitsgesetzes oder 

einen in einer für Anlagen nach § 2 Abs. 2a des Gerätesicherheitsgesetzes“ durch die Wörter 
„§ 17 Abs. 1 des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes oder einen in einer für Anlagen 
nach  § 2 Abs. 7 des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes“ ersetzt.  

 
3. In § 31a Abs. 2 Satz 1 wird die Angabe „§ 11 Abs. 2 des Gerätesicherheitsgesetzes“ durch 

die Angabe „§ 14 Abs. 2 des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes“ ersetzt.  
 
 

Artikel 8 
Änderung des Atomgesetzes 

 
Das Atomgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Juli 1985 (BGBl. I S. 1565), zu-
letzt geändert durch Artikel 125 der Verordnung vom 25. November 2003 (BGBl. I S. 2304), 
wird wie folgt geändert:  
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1. § 8 wird wie folgt geändert: 
 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 
„§ 8 

Verhältnis zum Bundes-Immissionsschutzgesetz und zum Geräte- und Produktsicher-
heitsgesetz“ 

 
b) In Absatz 3 wird die Angabe „§ 2 Abs. 2a des Gerätesicherheitsgesetzes“ durch die An-

gabe „§ 2 Abs. 7 des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes“ ersetzt.  
 
2. In § 19 Abs. 2 Satz 3 wird die Angabe „§ 13 des Gerätesicherheitsgesetzes“ durch die Anga-

be „§ 16 des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes“ ersetzt.  
 
3. In § 20 Satz 2 wird die Angabe „ § 13 des Gerätesicherheitsgesetzes“ durch die Angabe „§ 

16 des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes“ ersetzt.  
 
 

Artikel 8a 
Änderung  

des Bauproduktengesetzes 
 

§ 13 des Bauproduktengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. April 1998 
(BGBl. I S. 812), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 15. Dezember 2001 (BGBl. I S. 
3762) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
 
1. In der Überschrift werden die Wörter „und gefährlicher“ gestrichen. 

 
2. Absatz 2 wird aufgehoben. 

 
3. Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2 und in dessen Satz 1 wird die Angabe „nach den Ab-

sätzen 1 und 2“ durch die Angabe „nach Absatz 1“ ersetzt. 
 

4. Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 3 und in dessen Satz 1 wird die Angabe „Absatz 2“ durch 
die Angabe „Absatz 1, die der Mitteilungspflicht nach Artikel 21 der Bauproduktenrichtlinie 
unterliegen“ ersetzt. 

 
Artikel 9 

Änderung der  
Binnenschiffs-Untersuchungsordnung 

 
In § 4a Abs. 1 Satz 2 der Binnenschiffs-Untersuchungsordnung vom 17. März 1988 (BGBl. I S. 
238), die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 28. Februar 2001 (BGBl. I S. 335) geän-
dert worden ist, werden die Wörter „§ 2 Abs. 3 des Gerätesicherheitsgesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23. Oktober 1992 (BGBl. I S. 1793), der durch Gesetz vom 27. April 
1993 (BGBl. I S. 512) geändert worden ist“ durch die Angabe „§ 2 Abs. 8 des Geräte- und Pro-
duktsicherheitsgesetzes vom 6. Januar 2004 (BGBl. I S. 2)“ ersetzt. 
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Artikel 10 
Änderung  

der Verordnung über  
das Inverkehrbringen elektrischer  

Betriebsmittel zur Verwendung  
innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen 

 
Die Verordnung über das Inverkehrbringen elektrischer Betriebsmittel zur Verwendung inner-
halb bestimmter Spannungsgrenzen vom 11. Juni 1979 (BGBl. I S. 629), geändert durch Artikel. 
1 der Verordnung vom 28. September 1995 (BGBl. I S. 1213), wird wie folgt geändert: 
 
1. Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 
 

„Erste Verordnung  
zum Geräte- und Produktsicherheitsgesetz 

(Verordnung  
über das Inverkehrbringen elektrischer  

Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb  
bestimmter Spannungsgrenzen - 1. GPSGV)“. 

 
2. § 1 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„Diese Verordnung regelt die Beschaffenheit elektrischer Betriebsmittel zur Verwendung bei 
einer Nennspannung zwischen 50 und 1.000 V für Wechselstrom und zwischen 75 und 
1.500 V für Gleichstrom, soweit es sich um technische Arbeitsmittel oder verwendungsfertige 
Gebrauchsgegenstände oder Teile von diesen handelt.“ 

 
3. In § 2 Abs. 1 Satz 1 wird das Wort „Elektrische“ durch die Wörter „Neue elektrische“ ersetzt. 
 
4. In § 5 wird im Satzteil vor Nummer 1 die Angabe „§ 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Gerätesicher-

heitsgesetzes“ durch die Angabe „§ 19 Abs. 1 Nr. 1 des Geräte- und Produktsicherheitsge-
setzes“ ersetzt.  

 
 

Artikel 11 
Änderung der Verordnung  

über die Sicherheit von Spielzeug 
 
Die Verordnung über die Sicherheit von Spielzeug vom 21. Dezember 1989 (BGBl. I S. 2541), 
zuletzt geändert durch Artikel 308 der Verordnung vom 25. November 2003 (BGBl. I S. 2304), 
wird wie folgt geändert: 
 
1. Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 
 

„Zweite Verordnung  
zum Geräte- und Produktsicherheitsgesetz 

(Verordnung über die Sicherheit  
von Spielzeug - 2. GPSGV)“. 

 
2. In § 1 Abs. 1 Satz 1 wird nach den Wörtern „Inverkehrbringen von“ das Wort „neuem“ einge-

fügt. 
 
3. In § 7 wird im Satzteil vor Nummer 1 die Angabe „§ 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Gerätesicher-

heitsgesetzes“ durch die Angabe „§ 19 Abs. 1 Nr. 1 des Geräte- und Produktsicherheitsge-
setzes“ ersetzt.  
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Artikel 12 

Änderung der  
Maschinenlärminformations-Verordnung 

 
Die Maschinenlärminformations-Verordnung vom 18. Januar1991 (BGBl. I S. 146), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 2 Abs. 3 der Verordnung vom 12. Mai 1993 (BGBl. I S 704), wird wie folgt 
geändert: 
 
1. Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 
 

„Dritte Verordnung  
zum Geräte- und Produktsicherheitsgesetz 

(Maschinenlärminformations-Verordnung - 3. GPSGV)“. 
 
2. § 1 Abs. 1 wird wie folgt gefasst: 
 

„(1) Wer als Hersteller oder Einführer neue technische Arbeitsmittel oder neue verwendungs-
fertige Gebrauchsgegenstände in den Verkehr bringt oder ausstellt, hat ihnen eine Betriebs-
anleitung in deutscher Sprache beizufügen, die mindestens die in Absatz 2 genannten An-
gaben über das bei üblichen Einsatzbedingungen von dem technischen Arbeitsmittel oder 
dem verwendungsfertigen Gebrauchsgegenstand ausgehende Geräusch enthält.“ 

 
3. In § 2 Abs. 1 und 2 werden jeweils nach dem Wort „Arbeitsmittel“ die Wörter „und verwen-

dungsfertige Gebrauchsgegenstände“ eingefügt. 
 
4. In § 3 wird die Angabe „§ 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Gerätesicherheitsgesetzes“ durch die 

Angabe „§ 19 Abs. 1 Nr. 1 des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes“ ersetzt.  
 
 

Artikel 13 
Änderung der Verordnung über das  

Inverkehrbringen von einfachen Druckbehältern 
 
Die Verordnung über das Inverkehrbringen von einfachen Druckbehältern vom 25. Juni 1992 
(BGBl. I S. 1171), zuletzt geändert durch Artikel 309 der Verordnung vom 25. November 2003 
(BGBl. I S. 2304), wird wie folgt geändert: 
 
1. Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 
 

 „Sechste Verordnung  
zum Geräte- und Produktsicherheitsgesetz 

(Verordnung über das Inverkehrbringen  
von einfachen Druckbehältern – 6. GPSGV)“. 

 
2. In § 1 Abs. 1 wird nach dem Wort „von“ das Wort „neuen“ eingefügt. 
 
3. In § 7 wird im Satzteil vor Nummer 1 die Angabe „§ 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Gerätesicher-

heitsgesetzes“ durch die Angabe „§ 19 Abs. 1 Nr. 1 des Geräte- und Produktsicherheitsge-
setzes“ ersetzt. 
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Artikel 14 
Änderung der  

Gasverbrauchseinrichtungsverordnung 
 
Die Gasverbrauchseinrichtungsverordnung vom 26. Januar 1993 (BGBl. I S. 133), geändert 
durch Artikel 5 der Verordnung vom 28. September 1995 (BGBl. I S. 1213), wird wie folgt geän-
dert: 
 
1. Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 
 

„Siebte Verordnung  
zum Geräte- und Produktsicherheitsgesetz 

(Gasverbrauchseinrichtungsverordnung - 7. GPSGV)“. 
 
2. In § 1 Abs. 1 wird nach dem Wort „von“ das Wort „neuen“ eingefügt. 
 
3. In § 4 Abs. 4 wird die Angabe „§ 3 Abs. 4 des Gerätesicherheitsgesetzes“ durch die Angabe 

„§ 7 Abs. 1 des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes“ ersetzt. 
 
4. In § 6 wird im Satzteil vor Nummer 1 die Angabe „§ 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Gerätesicher-

heitsgesetzes“ durch die Angabe „§ 19 Abs. 1 Nr. 1 des Geräte- und Produktsicherheitsge-
setzes“ ersetzt.  

 
 

Artikel 15 
Änderung der Verordnung  

über das Inverkehrbringen von  
persönlichen Schutzausrüstungen 

 
Die Verordnung über das Inverkehrbringen von persönlichen Schutzausrüstungen in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 20. Februar 1997 (BGBl. I S. 316) wird wie folgt geändert: 
 
1. Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 
 

„Achte Verordnung  
zum Geräte- und Produktsicherheitsgesetz 

(Verordnung  
über das Inverkehrbringen von  

persönlichen Schutzausrüstungen - 8. GPSGV)“. 
 
2. In § 1 Abs. 1 wird nach dem Wort „von“ das Wort „neuen“ eingefügt. 
 
3. In § 5 Abs. 4 wird die Angabe „§ 3 Abs. 4 des Gerätesicherheitsgesetzes“ durch die Angabe 

„§ 7 Abs. 1 des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes“ ersetzt. 
 
4. In § 9 wird im Satzteil vor Nummer 1 die Angabe „§ 16 Abs. 1 Nr. 2 des Gerätesicherheitsge-

setzes“ durch die Angabe „§ 19 Abs. 1 Nr. 1 des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes“ 
ersetzt.  

 
 

Artikel 16 
Änderung der Maschinenverordnung 

 
Die Maschinenverordnung vom 12. Mai 1993 (BGBl. I S. 704), zuletzt geändert durch Artikel 6 
der Verordnung vom 28. September 1995 (BGBl. I S. 1213), wird wie folgt geändert: 
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1. Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 
 

„Neunte Verordnung  
zum Geräte- und Produktsicherheitsgesetz 

(Maschinenverordnung - 9. GPSGV)“. 
 
2. § 1 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

 
a) In Satz 1 wird nach dem Wort „von“ das Wort „neuen“ eingefügt. 
b) In Satz 2 wird nach dem Wort „gebrachte“ das Wort „neue“ eingefügt. 

 
 
3. In § 5 wird im Satzteil vor Nummer 1 die Angabe „§ 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Gerätesicher-

heitsgesetzes“ durch die Angabe „§ 19 Abs. 1 Nr. 1 des Geräte- und Produktsicherheitsge-
setzes“ ersetzt. 

 
 

Artikel 17 
Änderung der Verordnung  

über das Inverkehrbringen von Sportbooten 
 
Die Verordnung über das Inverkehrbringen von Sportbooten vom 18. Dezember 1995 (BGBl. I 
S. 1936) wird wie folgt geändert: 
 
1. Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 
 

„Zehnte Verordnung  
zum Geräte- und Produktsicherheitsgesetz 

(Verordnung über das Inverkehr- 
bringen von Sportbooten - 10. GPSGV)“. 

 
2. In § 1 Abs. 1 wird nach dem Wort „von“ das Wort „neuen“ eingefügt. 
 
3. In § 5 wird die Angabe „§ 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Gerätesicherheitsgesetzes“ durch die 

Angabe „§ 19 Abs. 1 Nr. 1 des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes“ ersetzt. 
 
 

Artikel 18 
Änderung der Explosionsschutzverordnung 

 
Die Explosionsschutzverordnung vom 12. Dezember 1996 (BGBl. I S. 1914), geändert durch 
Artikel 5 Abs. 1 der Verordnung vom 27. September 2002 (BGBl. I S. 3777) wird wie folgt geän-
dert: 
 
1. Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 
 

„Elfte Verordnung zum  
Geräte- und Produktsicherheitsgesetz 

(Explosionsschutzverordnung - 11. GPSGV)“. 
 
2. In § 1 Abs. 1 wird im Satzteil vor Nummer 1 nach den Wörtern „Inverkehrbringen von“ das 

Wort „neuen“ eingefügt. 
 
3. In § 6 wird die Angabe „§ 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Gerätesicherheitsgesetzes“ durch die 

Angabe „§ 19 Abs. 1 Nr. 1 des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes“ ersetzt. 
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Artikel 19 

Änderung der Aufzugsverordnung 
 
Die Aufzugsverordnung vom 17. Juni 1998 (BGBl. I S. 1393), geändert durch Artikel 5 Abs. 2 
der Verordnung vom 27. September 2002 (BGBl. I S. 3777) wird wie folgt geändert: 
 
1. Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 
 

„Zwölfte Verordnung  
zum Geräte- und Produktsicherheitsgesetz 

(Aufzugsverordnung – 12. GPSGV)“. 
 
2. In § 1 Abs. 1 wird im Satzteil vor Nummer 1 nach den Wörtern „Inverkehrbringen von“ das 

Wort „neuen“ eingefügt. 
 
3. In § 6 wird die Angabe „§ 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Gerätesicherheitsgesetzes“ durch die 

Angabe „§ 19 Abs. 1 Nr. 1 des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes“ ersetzt. 
 
 

Artikel 20 
Änderung  

der Aerosolpackungsverordnung 
 
Die Aerosolpackungsverordnung vom 27. September 2002 (BGBl. I S. 3777, 3805) wird wie 
folgt geändert: 
 
1. Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 
 

„Dreizehnte Verordnung  
zum Geräte- und Produktsicherheitsgesetz 

(Aerosolpackungsverordnung – 13. GPSGV)“. 
 
2. In § 1 Abs. 1 wird nach den Wörtern „Inverkehrbringen von“ das Wort „neuen“ eingefügt. 
 
3. In § 6 wird die Angabe „§ 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Gerätesicherheitsgesetzes“ durch die 

Angabe „§ 19 Abs. 1 Nr. 1 des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes“ ersetzt. 
 
 

Artikel 21 
Änderung  

der Druckgeräteverordnung 
 
Die Druckgeräteverordnung vom 27. September 2002 (BGBl. I S. 3777, 3806) wird wie folgt ge-
ändert: 
 
1. Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 
 

„Vierzehnte Verordnung  
zum Geräte- und Produktsicherheitsgesetz 
(Druckgeräteverordnung – 14. GPSGV)“. 

 
2. In § 1 Abs. 1 wird nach den Wörtern „Inverkehrbringen von“ das Wort „neuen“ eingefügt. 
 
3. In § 7 Abs. 1 werden im Satzteil vor Nummer 1 die Wörter „im Sinne des § 9 Abs. 2 Satz 3 

des Gerätesicherheitsgesetzes“ gestrichen. 
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4. In § 8 wird die Angabe „§ 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Gerätesicherheitsgesetzes“ durch die 

Angabe „§ 19 Abs. 1 Nr. 1 des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes“ ersetzt. 
 
 

Artikel 22 
Änderung  

der Betriebssicherheitsverordnung 
 
Die Betriebssicherheitsverordnung vom 27. September 2002 (BGBl. I S. 3777), geändert durch 
Artikel 306 der Verordnung vom 25. November 2003 (BGBl. I S. 2304 wird wie folgt geändert: 
 
1. In § 2 Abs. 1 Satz 2 wird die Angabe „§ 2 Abs. 2a des Gerätesicherheitsgesetzes“ durch die 

Angabe „§ 2 Abs. 7 des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes“ ersetzt. 
 
2. In § 12 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 wird die Angabe„ § 4 Abs. 1 des Gerätesicherheitsgesetzes“ 

durch die Angabe „§ 3 Abs. 1 des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes“ ersetzt. 
 
3. § 21 wird wie folgt geändert: 

 
a) In Absatz 1 wird die Angabe „§ 14 Abs. 1 und 2 des Gerätesicherheitsgesetzes“ durch die 

Angabe „§ 17 Abs. 1 und 2 des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes“ ersetzt. 
b) In Absatz 2 wird im Satzteil vor Nummer 1 die Angabe „§ 14 Abs. 5 des Gerätesicher-

heitsgesetzes“ durch die Angabe „§ 17 Abs. 5 des Geräte- und Produktsicherheitsgeset-
zes“ ersetzt. 

c) In Absatz 3 Satz 1 wird die Angabe „§ 14 Abs. 5 Satz 3 des Gerätesicherheitsgesetzes“ 
durch die Angabe „§ 17 Abs. 5 Satz 3 des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes“ er-
setzt. 

 
4. In § 22 Satz 2 wird die Angabe „§ 15 Abs. 1 des Gerätesicherheitsgesetzes“ durch die Anga-

be „§ 18 Abs. 1 des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes“ ersetzt. 
 
5. § 25 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Absatz 2 wird im Satzteil vor Nummer 1 die Angabe „§ 16 Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe a des 
Gerätesicherheitsgesetzes“ durch die Angabe „§ 19 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b des Geräte- 
und Produktsicherheitsgesetzes“ ersetzt. 

 
b) In Absatz 3 wird im Satzteil vor Nummer 1 die Angabe „§ 16 Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe b des 

Gerätesicherheitsgesetzes“ durch die Angabe „§ 19 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a des Geräte- 
und Produktsicherheitsgesetzes“ ersetzt. 

 
6. In § 26 Abs. 2 wird die Angabe „§ 17 des Gerätesicherheitsgesetzes“ durch die Angabe „§ 20 

des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes“ ersetzt. 
 
7. In § 27 Abs. 4 Satz 1 und § 27 Abs. 6 werden nach dem Wort „Gerätesicherheitsgesetzes“ 

jeweils die Wörter „in der am 31. Dezember 2000 geltenden Fassung“ eingefügt. 
 
 

Artikel 22a 
Änderung der Verordnung  

über genehmigungsbedürftige Anlagen 
 
Nummer 9.1 des Anhangs zur Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14. März 1997 (BGBl. I S. 504), die zuletzt durch Artikel 3 der 
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Verordnung vom 14. August 2003 (BGBl. I. S. 1614) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert: 
1. In Spalte 1 werden nach dem Wort „ausgenommen“ die Wörter „Erdgasröhrenspeicher so-

wie“ eingefügt. 
 
2. In Spalte 2 Buchstabe b werden die Wörter „, ausgenommen Erdgasröhrenspeicher“ ange-

fügt. 
 

Artikel 23 
Änderung der Geräte-  

und Maschinenlärmschutzverordnung 
 
Die Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung vom 29. August 2002 (BGBl. I S. 3478) wird 
wie folgt geändert: 
 
1. § 6 wird wie folgt geändert: 

 
a) In Absatz 1 werden die Wörter „den §§ 5 und 6 des Gerätesicherheitsgesetzes“ durch die 

Angabe „§ 8 des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes“ ersetzt. 
b) In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „§ 9 Abs. 2 des Gerätesicherheitsgesetzes“ durch die 

Angabe „§ 11 Abs. 1 des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes“ ersetzt. 
 

1a. In § 7 Abs. 2 Satz 4 werden nach dem Wort „Allgemeinheit“ die Wörter „oder im sonstigen 
öffentlichen Interesse“ eingefügt. 

 
2. In § 9 wird Absatz 1 durch folgende Absätze 1 und 1a ersetzt: 
 

„(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 19 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a des Geräte- und Produktsi-
cherheitsgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
1. entgegen § 3 Abs. 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Abs. 2, ein Gerät oder eine Maschine 

in Verkehr bringt oder in Betrieb nimmt oder 
2. entgegen § 4 eine Kopie nicht oder nicht rechtzeitig übermittelt. 
 
(1a) Ordnungswidrig im Sinne des § 19 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b des Geräte- und Produktsi-
cherheitsgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
1. entgegen § 3 Abs. 1 Satz 4 ein Zeichen oder eine Aufschrift anbringt oder 
2. entgegen § 5 Satz 1 eine Information oder ein Exemplar nicht oder nicht mindestens zehn 

Jahre aufbewahrt.“ 
 
 

Artikel 24 
Änderung  

der Allgemeinen Bundesbergverordnung 
 

In § 18 Abs. 1 Satz 2, § 18 Abs. 3 Nr. 1 und § 18 Abs. 5 Satz 2 der Allgemeinen Bundesberg-
verordnung vom 23. Oktober 1995 (BGBl. I S. 1466), die durch Artikel 1 der Verordnung vom 
10. August 1998 (BGBl. I S. 2093) geändert worden ist, werden jeweils die Wörter „der Achten 
Verordnung zum Gerätesicherheitsgesetz“ durch die Wörter „der Verordnung über das Inver-
kehrbringen von persönlichen Schutzausrüstungen“ ersetzt. 
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Artikel 25 
Änderung  

der Verordnung über Gashochdruckleitungen 
 
Die Verordnung über Gashochdruckleitungen vom 17. Dezember 1974 (BGBl. I S. 3591), zu-
letzt geändert durch Artikel 276 der Verordnung vom 25. November 2003 (BGBl. I S. 2394), 
wird wie folgt geändert: 
 
1. In § 3 Abs. 2 Satz 1 wird die Angabe „§ 4 Abs. 1 des Gerätesicherheitsgesetzes“ durch die 

Angabe „§ 3 Abs. 1 des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes“ ersetzt. 
 

2. In § 13 wird die Angabe „§ 11 Abs. 1 Nr. 3 des Gerätesicherheitsgesetzes“ durch die Angabe 
„§ 14 Abs. 1 Nr. 3 des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes“ ersetzt. 
 

3. § 16 Abs. 2 wird wie folgt gefasst: 
„(2) Der Täter handelt 
1. ordnungswidrig im Sinne des § 19 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a des Geräte- und Produktsi-
cherheitsgesetzes in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 und 3, 
2. ordnungswidrig im Sinne des § 19 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b des Geräte- und Produktsi-
cherheitsgesetzes in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 und 4, 
sofern die Gashochdruckleitung eine überwachungsbedürftige Anlage im Sinne des § 2 Abs. 
7 des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes ist.“ 
 

4. In § 16 Abs. 3 wird die Angabe „§ 16 Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe a des Gerätesicherheitsgeset-
zes“ durch die Angabe „§ 19 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b des Geräte- und Produktsicherheits-
gesetzes“ ersetzt. 

 
 

Artikel 26 
Änderung der Zweiten Verordnung  

zur Anpassung des Gebührenverzeichnisses  
der Kostenverordnung für die  

Prüfung überwachungsbedürftiger Anlagen 
 

In § 1 der Zweiten Verordnung zur Anpassung des Gebührenverzeichnisses der Kostenverord-
nung für die Prüfung überwachungsbedürftiger Anlagen vom 24. Oktober 2003 (BGBl. I S. 
2105) werden die Wörter „§ 19 Abs. 6 Satz 3 des Gerätesicherheitsgesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 11. Mai 2001 (BGBl. I S. 866)“ durch die Angabe „§ 21 Abs. 4 Satz 3 des 
Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes vom 6. Januar 2004 (BGBl. I S.2)“ ersetzt. 
 
 

Artikel 27 
Rückkehr zum einheitlichen Verordnungsrang 

 
Die auf den Artikeln 9 bis 26 beruhenden Teile der dort geänderten Rechtsverordnungen kön-
nen auf Grund der jeweils einschlägigen Ermächtigungen durch Rechtsverordnung geändert 
werden. 
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Artikel 28 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
 

Dieses Gesetz tritt am ersten Tage des vierten auf die Verkündung folgenden Kalendermonats 
in Kraft. Gleichzeitig treten das Gerätesicherheitsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 11. Mai 2001 (BGBl. I S. 866), zuletzt geändert durch Artikel 182 der Verordnung vom 25. 
November 2003 (BGBl. I S. 2304), sowie das Produktsicherheitsgesetz vom 22. April 1997 
(BGBl. I S. 934), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 11. Oktober 2002 (BGBl. I 
S. 3970), außer Kraft. 
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Erste Verordnung zum Geräte- und Produktsicherheitsgesetz
(Verordnung über das Inverkehrbringen elektrischer Betriebsmittel zur Verwendung

innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen - 1. GPSGV*))
vom 11. Juni 1979

(BGBl I S. 629)

Zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 6. Januar 2003 (BGBl. I S. 2, 16)

Auf Grund des § 4 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über technische Arbeitsmittel vom 24. Juni 1968
(BGBl. I S. 717), wird nach Anhörung des Ausschusses für technische Arbeitsmittel im
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Wirtschaft und mit Zustimmung des Bundesrates
verordnet:

§ 1

Diese Verordnung regelt die Beschaffenheit elektrischer Betriebsmittel zur Verwendung bei
einer Nennspannung zwischen 50 und 1.000 V für Wechselstrom und zwischen 75 und 1.500 V
für Gleichstrom, soweit es sich um technische Arbeitsmittel oder verwendungsfertige
Gebrauchsgegenstände oder Teile von diesen handelt. Sie gilt nicht für

1. elektrische Betriebsmittel zur Verwendung in explosibler Atmosphäre,
2. elektro-radiologische und elektro-medizinische Betriebsmittel,
3. elektrische Teile von Personen- und Lastenaufzügen,
4. Elektrizitätszähler,
5. Haushaltssteckvorrichtungen,
6. Vorrichtungen zur Stromversorgung von elektrischen Weidezäunen,
7. spezielle elektrische Betriebsmittel, die zur Verwendung auf Schiffen, in Flugzeugen oder in

Eisenbahnen bestimmt sind und den Sicherheitsvorschriften internationaler Einrichtungen
entsprechen, denen die Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft angehören.

Sie gilt ferner nicht für die Funkentstörung elektrischer Betriebsmittel.

§ 2

(1) Neue elektrische Betriebsmittel dürfen nur in den Verkehr gebracht werden, wenn
1. sie entsprechend dem in der Europäischen Gemeinschaft gegebenen Stand der

Sicherheitstechnik hergestellt sind,
2. sie bei ordnungsgemäßer Installation und Wartung sowie bestimmungsgemäßer

Verwendung die Sicherheit von Menschen, Nutztieren und die Erhaltung von Sachwerten
nicht gefährden.

Der für elektrische Betriebsmittel maßgebende Stand der Sicherheitstechnik ist unter
Berücksichtigung des Netzversorgungssystems zu bestimmen, für das sie vorgesehen sind.

(2) Die elektrischen Betriebsmittel müssen insbesondere folgenden Sicherheitsgrundsätzen
entsprechend beschaffen sein:

                                                
*) Diese Verordnung setzt die Richtlinie 73/23/EWG des Rates vom 19. Februar 1973 zur
Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten betreffend elektrische Betriebsmittel
zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen Amtsblatt Nr. L 077 vom
26/03/1973 S. 0029 - 0033  -
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=DE&numdoc=3197
3L0023&model=guichett in nationales Recht um.
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1. Die wesentlichen Merkmale, von deren Kenntnis und Beachtung eine bestimmungsgemäße
und gefahrlose Verwendung abhängt, sind auf den elektrischen Betriebsmitteln oder, falls
dies nicht möglich ist, auf einem beigegebenen Hinweis anzugeben.

2. Das Herstellerzeichen oder die Handelsmarke ist deutlich auf den elektrischen
Betriebsmitteln oder, wenn dies nicht möglich ist, auf der Verpackung anzubringen.

3. Die elektrischen Betriebsmittel sowie ihre Bestandteile müssen so beschaffen sein, dass
sie sicher und ordnungsgemäß verbunden oder angeschlossen werden können.

4. Zum Schutz vor Gefahren, die von elektrischen Betriebsmitteln ausgehen können, sind
technische Maßnahmen vorzusehen, damit bei bestimmungsgemäßer Verwendung und
ordnungsgemäßer Unterhaltung
a) Menschen und Nutztiere angemessen vor den Gefahren einer Verletzung oder anderen

Schäden geschützt sind, die durch direkte oder indirekte Berührung verursacht werden
können;

b) keine Temperaturen, Lichtbogen oder Strahlungen entstehen, aus denen sich Gefahren
ergeben können;

c) Menschen, Nutztiere und Sachen angemessen vor nichtelektrischen Gefahren geschützt
werden, die erfahrungsgemäß von elektrischen Betriebsmitteln ausgehen;

d) die Isolierung den vorgesehenen Beanspruchungen angemessen ist.
5. Zum Schutz vor Gefahren, die durch äußere Einwirkungen auf elektrische Betriebsmittel

entstehen können, sind technische Maßnahmen vorzusehen, die sicherstellen, dass die
elektrischen Betriebsmittel bei bestimmungsgemäßer Verwendung und ordnungsgemäßer
Unterhaltung
a) den vorgesehenen mechanischen Beanspruchungen so weit standhalten, dass

Menschen, Nutztiere oder Sachen nicht gefährdet werden;
b) unter den vorgesehenen Umgebungsbedingungen den nichtmechanischen

Einwirkungen so weit standhalten, dass Menschen, Nutztiere oder Sachen nicht
gefährdet werden;

c) bei den vorgesehenen Überlastungen Menschen, Nutztiere oder Sachen nicht
gefährden.

§ 3

(1) Beim Inverkehrbringen muss das elektrische Betriebsmittel mit der CE-Kennzeichnung nach
§ 4 versehen sein, durch die der Hersteller oder sein in der Gemeinschaft oder einem anderen
Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum niedergelassener
Bevollmächtigter bestätigt, dass die Sicherheitsanforderungen nach § 2 erfüllt und die
Konformitätsbewertungsverfahren nach Anhang IV der Richtlinie 73/23/EWG des Rates vom
19. Februar 1973 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten betreffend
elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen (ABl. EG
Nr. L 77 S. 29), zuletzt geändert durch die Richtlinie 93/68/EWG des Rates vom 22. Juli 1993
(ABl. EG Nr. L 220 S. 1), eingehalten sind.

(2) Unterliegt das elektrische Betriebsmittel auch anderen Rechtsvorschriften, die die CE-
Kennzeichnung vorschreiben, wird durch die CE-Kennzeichnung auch bestätigt, dass das
elektrische Betriebsmittel ebenfalls den Bestimmungen dieser anderen einschlägigen
Rechtsvorschriften entspricht. Steht jedoch gemäß einer oder mehrerer dieser
Rechtsvorschriften dem Hersteller während einer Übergangszeit die Wahl der anzuwendenden
Regelung frei, bestätigt in diesem Fall die CE-Kennzeichnung lediglich, dass das elektrische
Betriebsmittel den vom Hersteller angewandten Rechtsvorschriften nach Satz 1 entspricht. In
diesen Fällen sind dem Betriebsmittel Unterlagen, Hinweise oder Anleitungen beizufügen, in
denen alle Nummern der den vom Hersteller angewandten Rechtsvorschriften
zugrundeliegenden Gemeinschaftsrichtlinien entsprechend ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt
der Europäischen Gemeinschaften aufgeführt sind.
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(3) Vom Hersteller oder seinem in der Gemeinschaft oder einem anderen Vertragsstaat des
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum niedergelassenen Bevollmächtigten
müssen folgende Unterlagen für die zuständigen Behörden bereitgehalten werden.
1. eine Konformitätserklärung gemäß Anhang III B der Richtlinie 73/23/EWG und
2. die technischen Unterlagen gemäß Anhang IV Nr. 3 der Richtlinie 73/23/EWG.

§ 4

(1) Die nach § 3 Abs. 1 erforderliche CE-Kennzeichnung muss auf jedem elektrischen
Betriebsmittel oder auf der Verpackung oder der Gebrauchsanleitung oder dem Garantieschein
sichtbar, leserlich und dauerhaft angebracht sein.

(2) Die CE-Kennzeichnung besteht aus den Buchstaben 'CE' nach Anhang III der Richtlinie
73/23/EWG.

(3) Es dürfen auf dem elektrischen Betriebsmittel keine Kennzeichnungen angebracht werden,
durch die Dritte hinsichtlich der Bedeutung und des Schriftbildes der CE-Kennzeichnung
irregeführt werden könnten. Jede andere Kennzeichnung darf auf dem elektrischen
Betriebsmittel, seiner Verpackung, Gebrauchsanleitung oder seinem Garantieschein
angebracht werden, wenn sie die Sichtbarkeit oder Lesbarkeit der CE-Kennzeichnung nicht
beeinträchtigt.

§ 5

Ordnungswidrig im Sinne des § 19 Abs. 1 Nr. 1 des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes
handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. entgegen § 3 Abs. 1 in Verbindung mit § 4 Abs. 1 oder 2 ein elektrisches Betriebsmittel in
den Verkehr bringt, das nicht oder nicht in der vorgeschriebenen Weise mit der CE-
Kennzeichnung versehen ist,

2. entgegen § 3 Abs. 3 Nr. 1 die vorgesehene Konformitätserklärung gemäß Anhang III B der
Richtlinie 73/23/EWG nicht bereithält oder

3. entgegen § 3 Abs. 3 Nr. 2 die vorgesehenen technischen Unterlagen gemäß Anhang IV Nr.
3 der Richtlinie 73/23/EWG nicht bereithält.

§ 6

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1980 in Kraft.



Zweite Verordnung zum Geräte- und Produktsicherheitsgesetz
(Verordnung über die Sicherheit von Spielzeug- 2. GPSGV)

Vom 21.12.1989 *)

(BGBl I S. 2541)

Zuletzt geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 6. Januar 2004 (BGBl. I S. 2, 16)

Auf Grund des § 4 Abs. 1 Nr. 1 des Gerätesicherheitsgesetzes vom 24. Juni 1968 (BGBl. I S.
717) wird nach Anhörung des Ausschusses für technische Arbeitsmittel im Einvernehmen mit
dem Bundesminister für Wirtschaft verordnet:

§ 1
Anwendungsbereich

(1) Diese Verordnung gilt für das Inverkehrbringen von neuem Spielzeug. Spielzeug sind alle
Erzeugnisse, die dazu gestaltet oder offensichtlich bestimmt sind, von Kindern im Alter bis 14
Jahren zum Spielen verwendet zu werden.

(2) Die in Anhang I der Richtlinie 88/378/EWG des Rates vom 3. Mai 1988 zur Angleichung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Sicherheit von Spielzeug (ABl. EG Nr. L 187 S.
1), geändert durch die Richtlinie 93/68/EWG des Rates vom 22. Juli 1993 (ABl. EG Nr. L 220 S.
1), aufgeführten Erzeugnisse einschließlich Zündplättchen gelten nicht als Spielzeug im Sinne
dieser Verordnung.

(3) § 30 des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetzes bleibt unberührt.

§ 2
Sicherheitsanforderungen

Spielzeug darf nur in den Verkehr gebracht werden, wenn es den in Anhang II der Richtlinie
88/378/EWG angegebenen wesentlichen Sicherheitsanforderungen auch unter Berücksichti-
gung der Dauer seines vorhersehbaren und normalen Gebrauchs entspricht und bei einer be-
stimmungsgemäßen Verwendung unter Berücksichtigung des üblichen Verhaltens von Kindern
die Sicherheit oder Gesundheit von Benutzern oder Dritten nicht gefährdet.

§ 3
Voraussetzungen für das Inverkehrbringen

(1) Beim Inverkehrbringen muß das Spielzeug mit der CE-Kennzeichnung versehen sein, durch
die der Hersteller oder sein in der Europäischen Gemeinschaft oder einem anderen Ver-
tragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum niedergelassener Be-
vollmächtigter bestätigt, daß das Spielzeug entweder

                                                
*) Diese Verordnung setzt die Richtlinie 88/378/EWG des Rates vom 3. Mai 1988 zur
Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Sicherheit von Spielzeug -
Amtsblatt Nr. L 187 vom 16/07/1988 S. 0001 - 0013 -
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=DE&num
doc=31988L0378&model=guichett in nationales Recht um.



1. vollständig entsprechend den harmonisierten europäischen Normen, deren Fundstelle der
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung im Bundesarbeitsblatt bekanntgemacht hat,
hergestellt ist oder

2. mit dem Baumuster übereinstimmt, für das eine zugelassene Stelle nach Durchführung einer
EG-Baumusterprüfung gemäß Artikel 10 der Richtlinie 88/378/EWG bescheinigt hat, daß es
den wesentlichen Sicherheitsanforderungen nach § 2 entspricht. Unterliegt das Spielzeug
auch anderen Rechtsvorschriften, die die CE-Kennzeichnung vorschreiben, wird durch die
CE-Kennzeichnung auch bestätigt, daß das Spielzeug ebenfalls den Bestimmungen dieser
anderen einschlägigen Rechtsvorschriften entspricht. Steht jedoch gemäß einer oder
mehrerer dieser Rechtsvorschriften dem Hersteller während einer Übergangszeit die Wahl
der anzuwendenden Regelung frei, so bestätigt die CE-Kennzeichnung in diesem Fall
lediglich, daß das Spielzeug den vom Hersteller angewandten Rechtsvorschriften nach Satz
2 entspricht. In diesen Fällen müssen in den gemäß diesen Rechtsvorschriften dem Spiel-
zeug beiliegenden Unterlagen, Hinweisen oder Anleitungen oder anderenfalls auf der Ver-
packung alle Nummern der den vom Hersteller angewandten Rechtsvorschriften zugrunde-
liegenden Gemeinschaftsrichtlinien entsprechend ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der
Europäischen Gemeinschaften aufgeführt sein.

 (2) Für das Spielzeug müssen vom Hersteller oder seinem in der Europäischen Gemeinschaft
oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum
niedergelassenen Bevollmächtigten oder, wenn weder der Hersteller noch sein Bevollmächtigter
in der Europäischen Gemeinschaft niedergelassen sind, von demjenigen, der das Spielzeug
erstmals in Verkehr bringt, folgende Angaben verfügbar gehalten werden:

1. im Fall des Absatzes 1 Nr. 1
a) Anschriften der Herstellungs- und Lagerorte des Spielzeugs,
b) Angaben über Entwurf und Herstellung des Spielzeugs,
c) Angaben über die Mittel, durch welche die Übereinstimmung mit den europäischen

harmonisierten Normen bei der Herstellung des Spielzeugs sichergestellt wird, und
d) gegebenenfalls die Baumusterprüfbescheinigung oder eine beglaubigte Abschrift davon,

2. im Falle des Absatzes 1 Nr. 2
a) Anschriften der Herstellungs- und Lagerorte,
b) Beschreibung
aa) der Herstellung und
bb) der Mittel, durch welche der Hersteller die Übereinstimmung mit dem geprüften Muster

sicherstellt, für das die Prüfbescheinigung erteilt ist, sowie
c) Kopien der Unterlagen, die einer zugelassenen Stelle zum Erwerb der Baumusterprüf-

bescheinigung vorgelegt wurden und
d) die Baumusterprüfbescheinigung oder eine beglaubigte Abschrift davon.

(3) Wenn die Verpflichtungen nach Absatz 2 nicht eingehalten werden, kann die zuständige
Behörde verlangen, daß bis zum Ablauf einer von ihr bestimmten Frist die Übereinstimmung des
Spielzeugs mit den harmonisierten Normen oder den wesentlichen Sicherheitsanforderungen
von einer zugelassenen Stelle geprüft wird. Die Kosten dieser Prüfung trägt der nach Absatz 2
Verpflichtete. Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn sich tatsächliche Anhaltspunkte
dafür ergeben, daß ein Spielzeug zu Unrecht mit dem CE-Kennzeichnung versehen ist oder ein
Spielzeug bei einer bestimmungsgemäßen oder vorhersehbaren Verwendung unter
Berücksichtigung des üblichen Verhaltens von Kindern die Sicherheit oder Gesundheit von
Benutzern oder Dritten gefährdet.

§ 4
CE-Kennzeichnung

(1) Die CE-Kennzeichnung nach § 3 muß auf dem Spielzeug oder seiner Verpackung sichtbar,
leserlich und dauerhaft angebracht sein. In gleicher Weise müssen der Name, gegebenenfalls



die Firma oder das Zeichen, sowie die Anschrift des Herstellers oder seines Bevollmächtigten
oder des Einführers in der Gemeinschaft angebracht sein. Bei kleinem Spielzeug sowie bei
Spielzeug, das aus kleinen Bauteilen besteht, können die CE-Kennzeichnung und die Angaben
nach Satz 2 in der gleichen Weise auf einem Etikett oder einem Begleitzettel angebracht
werden. In diesem Fall muß der Verbraucher darauf hingewiesen werden, daß die entspre-
chenden Angaben aufbewahrt werden sollten.

(2) Die Angaben nach Absatz 1 Satz 2 dürfen abgekürzt werden, wenn der Hersteller, sein
Bevollmächtigter oder der Einführer aus der Abkürzung gut erkennbar ist.

(3) Die CE-Kennzeichnung besteht aus den Buchstaben 'CE' nach Anhang V der Richtlinie
88/378/EWG. Es dürfen auf dem Spielzeug keine Kennzeichnungen angebracht werden, durch
die Dritte hinsichtlich der Bedeutung und des Schriftbildes der CE-Kennzeichnung irregeführt
werden könnten. Jede andere Kennzeichnung darf auf dem Spielzeug, seiner Verpackung oder
einem Etikett angebracht werden, wenn sie die Sichtbarkeit und Lesbarkeit der CE-
Kennzeichnung nicht beeinträchtigt.

§ 5
Gebrauchshinweise und Gebrauchsvorschriften

Im Anhang IV der Richtlinie 88/378/EWG aufgeführtes Spielzeug darf nur in den Verkehr ge-
bracht werden, wenn es mit den dort angegebenen Gefahrenhinweisen und Gebrauchsvor-
schriften in deutscher Sprache versehen ist.

§ 6
(aufgehoben)

§ 7
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 19 Abs. 1 Nr. 1 des Geräte- und Produksicherheitsgesetzes
handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. entgegen § 3 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit § 4 Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 3 Satz 1 Spiel-
zeug in den Verkehr bringt, das nicht oder nicht in der vorgeschriebenen Weise mit der CE-
Kennzeichnung versehen ist,

1a. entgegen § 3 Abs. 2 Nr. 1 oder Nr. 2 Angaben nicht verfügbar hält oder
2. entgegen § 5 Spielzeug ohne die vorgeschriebenen Gefahrenhinweise oder Gebrauchs-

vorschriften in den Verkehr bringt.

§ 8
Übergangsfrist

Auf Spielzeug, das vor dem 1. Januar 1990 hergestellt worden ist, ist § 4 erst ab dem 1. Januar
1991 anzuwenden.

§ 9
(aufgehoben)



§ 10
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1990 in Kraft.

Der Bundesrat hat zugestimmt.

Der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung
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Dritte Verordnung zum Geräte- und Produktsicherheitsgesetz
(Maschinenlärminformations-Verordnung - 3. GPSGV)

vom 18. Januar 1991*)

(BGBl. I S. 146)

Zuletzt geändert durch Artikel 12 des Gesetzes vom 6. Januar 2004 (BGBl. I S.2, 16)

Auf Grund des § 4 Abs. 1 Nr. 1 des Gerätesicherheitsgesetzes vom 24. Juni 1968 (BGBl. I S.
717) verordnet der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung nach Anhörung des
Ausschusses für technische Arbeitsmittel im Einvernehmen mit dem Bundesminister für
Wirtschaft:

§ 1   Lärminformation

(1) Wer als Hersteller oder Einführer neue technische Arbeitsmittel oder neue
verwendungsfertige Gebrauchsgegenstände in den Verkehr bringt oder ausstellt, hat ihnen eine
Betriebsanleitung in deutscher Sprache beizufügen, die mindestens die in Absatz 2 genannten
Angaben über das bei üblichen Einsatzbedingungen von dem technischen Arbeitsmittel oder
dem verwendungsfertigen Gebrauchsgegenstand ausgehende Geräusch enthält.

(2) In die Betriebsanleitung sind Angaben aufzunehmen über:
1. die folgenden Geräuschemissionswerte:

a) den arbeitsplatzbezogenen Emissionswert an den Arbeitsplätzen des
Bedienungspersonals, wenn dieser 70 dB(A) überschreitet; ist der arbeitsplatzbezogene
Emissionswert gleich oder kleiner als 70 dB(A), reicht die Angabe "70 db(A)" aus;

b) den Schalleistungspegel und den arbeitsplatzbezogenen Emissionswert an den
Arbeitsplätzen des Bedienungspersonals, wenn der letztere 85 dB(A) überschreitet; bei
Maschinen mit sehr großen Abmessungen können statt des Schalleistungspegels die
Schalldruckpegel an bestimmten Stellen im Maschinenumfeld angegeben werden;

c) den Höchstwert des momentanen C-bewerteten Schalldruckpegels an den Arbeitsplätzen,
wenn dieser 130 dB überschreitet;

falls sich Arbeitsplätze nicht festlegen lassen oder nicht festgelegt sind, sind statt der
arbeitsplatzbezogenen Emissionswerte anzugeben:
d) der höchste Schalldruckpegel von allen Schalldruckpegeln, die in einem Abstand von 1 m

von der Maschinenoberfläche und 1,60 m über dem Boden oder der Zugangsplattform
bestimmt werden, sowie der dazugehörige Messpunkt;

e) als Auslöseschwelle für die vorzunehmenden Angaben sind der höchste
Schalldruckpegelwert und der dazugehörige Messpunkt bzw. der
Messflächenschalldruckpegel in 1 m Abstand zugrunde zu legen;

2. den Betriebszustand und die Aufstellungsbedingungen, bei denen die in Nummer 1
genannten Werte bestimmt worden sind;

3. die Regeln der Messtechnik, die den Messungen und Angaben zugrunde liegen.

(3) Die Angaben nach Absatz 2 sind nach den europäischen harmonisierten Normen und,
soweit nicht vorhanden, nach den Normen des Deutschen Instituts für Normung zu bestimmen

                                                
*) Diese Verordnung setzt die Richtlinie 86/188/EWG des Rates vom 12. Mai 1986 über den
Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch Lärm am Arbeitsplatz - Amtsblatt Nr. L 137
vom 24/05/1986 S. 0028 - 0034 -
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=DE&numd
oc=31986L0188&model=guichett in nationales Recht um.
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und anzugeben. Der Hersteller oder Einführer kann von diesen Normen abweichen, wenn er
gleichwertige Bedingungen zugrunde legt, die in der Betriebsanleitung anzugeben sind.

§ 2   Andere Rechtsvorschriften

(1) Auf technische Arbeitsmittel und verwendungsfertige Gebrauchsgegenstände, für die eine
Verpflichtung zur Angabe des arbeitsplatzbezogenen Emissionswertes beziehungsweise
Schalleistungspegels beim Inverkehrbringen oder Ausstellen in anderen Rechtsvorschriften
enthalten ist, findet § 1 keine Anwendung.

(2) Unberührt bleiben die Rechtsvorschriften, nach denen das Inverkehrbringen oder Ausstellen
von technischen Arbeitsmitteln und verwendungsfertigen Gebrauchsgegenständen von der
Einhaltung eines bestimmten Geräuschemissionswertes abhängig ist.

§ 3   Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 19 Abs. 1 Nr. 1 des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes
handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 1 Abs. 1 die vorgeschriebene
Betriebsanleitung nicht beifügt.

§ 4   Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. § 1 Abs. 2 Nr. 1 Buchst. e tritt mit
Ablauf des 31. Dezember 1994 außer Kraft.



Sechste Verordnung zum Geräte- und Produktsicherheitsgesetz
(Verordnung über das Inverkehrbringen

von einfachen Druckbehältern - 6. GPSGV)*)

vom 25. Juni 1992
(BGBl. I S. 1171)

Zuletzt geändert durch Artikel 13 des Gesetzes vom 6. Dezember 2004 (BGBl. I S. 2, 16)

Die Verordnung wurde auf Grund d. § 24 GewO idF d. Bek. v. 1.1.1987 I 425, d. zuletzt durch
das Gesetz vom 9. November 1980  (BGBl. I S. 2442) geändert worden ist, durch die
Bundesregierung nach Anhörung der beteiligten Kreise und auf Grund des § 4 Abs. 1 Nr. 1 vom
24. Juni 1968 (BGBl. I S. 717) durch den Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung nach
Anhörung des Ausschusses für technische Arbeitsmittel im Einvernehmen mit dem
Bundesminister für Wirtschaft und mit Zustimmung d. Bundesrates erlassen; sie tritt gemäß
Artikel 3 der Verordnung vom 25. Juni 1992 (BGBl. I S. 1171) am 1. Juli1992 in Kraft.

§ 1   Anwendungsbereich

(1) Diese Verordnung gilt für das Inverkehrbringen von neuen einfachen Druckbehältern.

(2) Einfache Druckbehälter im Sinne dieser Verordnung sind serienmäßig hergestellte ge-
schweißte Behälter,

1. die einem inneren Überdruck von mehr als 0,5 bar ausgesetzt sind,
2. die zur Aufnahme von Luft oder Stickstoff bestimmt sind,
3. die keiner Flammeneinwirkung ausgesetzt werden,
4. deren drucktragende Teile und Verbindungen entweder aus unlegiertem Qualitätsstahl

oder aus unlegiertem Aluminium oder aus nichtaushärtbaren Aluminiumlegierungen her-
gestellt sind,

5. die entweder
a) durch einen zylindrischen Teil mit rundem Querschnitt, der durch nach außen 

gewölbte oder flache Böden geschlossen ist, wobei die Umdrehungsachse dieser 
Böden der des zylindrischen Teils entspricht, oder

b) durch zwei gewölbte Böden mit gleicher Umdrehungsachse gebildet werden,
6. deren maximaler Betriebsdruck höchstens 30 bar beträgt und bei denen das Produkt aus

diesem Druck und dem Fassungsvermögen des Behälters (Druckinhaltsprodukt PS x V)
höchstens 10.000 bar x l beträgt,

7. deren niedrigste Betriebstemperatur nicht unter - 50 Grad C liegt und
8. deren maximale Betriebstemperatur bei Behältern aus Stahl nicht über 300 Grad C und

bei Behältern aus Aluminium oder Aluminiumlegierungen nicht über 100 Grad C liegt.

(3) Diese Verordnung gilt nicht für:
1. Behälter, die ausschließlich für eine Verwendung in der Kerntechnik hergestellt sind und

bei denen Schäden die Freisetzung radioaktiver Stoffe zur Folge haben können;
2. Behälter, die ausschließlich zur Ausstattung oder für den Antrieb von Wasserfahrzeugen

oder Luftfahrzeugen bestimmt sind;
3. Feuerlöscher.

                                                
*) Sie dient der Umsetzung der Richtlinie 87/404/EWG des Rates vom 25. Juni 1987 zur Angleichung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für einfache Druckbehälter
Amtsblatt Nr. L 220 vom 08/08/1987 S. 0048 - 0059
http://europa.eu.int/servlet/portail/RenderServlet?search=DocNumber&lg=de&nb_docs=25&domain=Legislation&c
oll=&in_force=NO&an_doc=1987&nu_doc=404&type_doc=Directive



§ 2   Sicherheitsanforderungen

(1) Einfache Druckbehälter, deren Druckinhaltsprodukt PS x V mehr als 50 bar x l beträgt,
dürfen nur in den Verkehr gebracht werden, wenn sie den in Anhang I der Richtlinie
87/404/EWG des Rates vom 25. Juni 1987 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mit-
gliedstaaten für einfache Druckbehälter (ABl. EG Nr. L 220 S. 48, berichtigt ABl. EG 1990 Nr. L
31 S. 46), geändert durch die Richtlinien 90/488/EWG des Rates vom 17. September 1990
(ABl. EG Nr. L 270 S. 25) und 93/68/EWG des Rates vom 22. Juli 1993 (ABl. EG Nr. L 220
S. 1), angegebenen wesentlichen Sicherheitsanforderungen entsprechen und bei ordnungsge-
mäßer Anbringung und Wartung sowie bei bestimmungsgemäßem Betrieb die Sicherheit von
Benutzern oder Dritten sowie Haustieren und Gütern nicht gefährden.

(2) Einfache Druckbehälter, deren Druckinhaltsprodukt PS x V nicht mehr als 50 bar x l beträgt,
dürfen nur in den Verkehr gebracht werden, wenn sie den Anforderungen genügen, die den in
einem Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaften oder einem anderen Vertragsstaat des
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum geltenden allgemein anerkannten Regeln
der Technik entsprechen.

§ 3   Voraussetzungen für das Inverkehrbringen

(1) Beim Inverkehrbringen eines in § 2 Abs. 1 genannten Behälters muß der einfache Druck-
behälter mit den Angaben nach Anhang II Nr. 1 der Richtlinie 87/404/EWG und der CE-Kenn-
zeichnung versehen sein, durch die der Hersteller oder sein in der Gemeinschaft oder einem
anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum niedergelas-
sener Bevollmächtigter bestätigt, daß die Anforderungen der Absätze 3 und 4 erfüllt sind und er
seinen Verpflichtungen gegenüber der zugelassenen Stelle nachgekommen ist.

(2) Unterliegt der einfache Druckbehälter auch anderen Rechtsvorschriften, die die CE-Kenn-
zeichnung vorschreiben, wird durch die CE-Kennzeichnung auch bestätigt, daß der einfache
Druckbehälter ebenfalls den Bestimmungen dieser anderen einschlägigen Rechtsvorschriften
entspricht. Steht jedoch gemäß einer oder mehrerer dieser Rechtsvorschriften dem Hersteller
während einer Übergangszeit die Wahl der anzuwendenden Regelung frei, so bestätigt die CE-
Kennzeichnung in diesem Fall lediglich, daß der einfache Druckbehälter den vom Hersteller
angewandten Rechtsvorschriften nach Satz 1 entspricht. In diesen Fällen müssen in der
Betriebsanleitung nach § 5 alle Nummern der den von ihm angewandten Rechtsvorschriften
zugrundeliegenden Gemeinschaftsrichtlinien entsprechend ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt
der Europäischen Gemeinschaften aufgeführt sein.

(3) Der einfache Druckbehälter muß mit dem Baumuster übereinstimmen, für das eine zuge-
lassene Stelle nach Durchführung einer EG-Baumusterprüfung gemäß Artikel 10 dieser Richt-
linie bescheinigt hat, daß die Bauart des Behälters den Bestimmungen dieser Richtlinie ent-
spricht. Anstelle des Verfahrens nach Satz 1 kann für serienmäßig hergestellte einfache
Druckbehälter, die vollständig entsprechend den harmonisierten europäischen Normen, deren
Fundstelle das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit im Bundesarbeitsblatt bekannt-
gemacht hat, hergestellt sind, eine der in Absatz 1 Nr. 2 genannten Stellen die Angemessenheit
der technischen Bauunterlagen nach Anhang II Nr. 3 dieser Richtlinie bescheinigen.

(4) Der einfache Druckbehälter ist einer EG-Prüfung gemäß Artikel 11 der Richtlinie
87/404/EWG zu unterziehen, wenn sein Druckinhaltsprodukt PS x V mehr als 3.000 bar x l
beträgt. Beträgt das Druckinhaltsprodukt PS x V nicht mehr als 3.000 bar x l, so kann anstelle
der EG-Prüfung gemäß Satz 1 das EG-Konformitätserklärungs-Verfahren gemäß Artikel 12 der
Richtlinie 87/404/EWG durchgeführt werden.



(5) Beim Inverkehrbringen eines in § 2 Abs. 2 genannten Behälters muß der einfache Druck-
behälter mit den Angaben nach Anhang II Nr. 1 der Richtlinie 87/404/EWG versehen sein. Er
darf die CE-Kennzeichnung nicht tragen.

§ 4   CE-Kennzeichnung

(1) Die Angaben nach Anhang II Nr. 1 der Richtlinie 87/404/EWG sowie im Falle des § 3 Abs. 1
auch die CE-Kennzeichnung müssen sichtbar, lesbar und dauerhaft auf dem Behälter oder
einem Kennzeichnungsschild angebracht sein, das nicht vom Behälter abgenommen werden
kann.

(2) Die CE-Kennzeichnung besteht aus den Buchstaben "CE" nach Anhang II der Richtlinie
87/404/EWG. Hinter der CE-Kennzeichnung steht die in Artikel 9 Abs. 1 der Richtlinie
87/404/EWG genannte Kennummer der mit der EG-Prüfung oder der EG-Überwachung beauf-
tragten zugelassenen Stelle.

(3) Es dürfen auf dem Behälter keine Kennzeichnungen angebracht werden, durch die Dritte
hinsichtlich der Bedeutung und des Schriftbildes der CE-Kennzeichnung irregeführt werden
könnten. Jede andere Kennzeichnung darf auf dem Behälter oder dem Kennzeichnungsschild
angebracht werden, wenn sie die Sichtbarkeit und Lesbarkeit der CE-Kennzeichnung nicht
beeinträchtigt.

(4) Druckbehälter mit einem Druckinhaltsprodukt PS x V > 200 bar x l dürfen nicht mit dem in
§ 3 Abs. 4 des Gerätesicherheitsgesetzes genannten Zeichen versehen werden.

§ 5   Betriebsanleitung

Beim Inverkehrbringen eines in § 2 Abs. 1 genannten einfachen Druckbehälters muß eine vom
Hersteller verfaßte Betriebsanleitung gemäß Anhang II Nr. 2 der Richtlinie 87/404/EWG in
deutscher Sprache beigefügt sein.

§ 6
(aufgehoben)

§ 7   Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 19 Abs. 1 Nr. 1 des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes
handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. entgegen § 3 Abs. 1 in Verbindung mit § 4 Abs. 1 oder 2 Satz 1 einen Behälter in den
Verkehr bringt, auf dem die dort vorgeschriebenen Angaben oder die CE-Kennzeichnung
nicht oder nicht in der vorgeschriebenen Weise angebracht sind,

2. entgegen § 3 Abs. 5 in Verbindung mit § 4 Abs. 1 einen Behälter in den Verkehr bringt,
auf dem die vorgeschriebenen Angaben nicht oder nicht in der vorgeschriebenen Weise
angebracht sind, oder der die CE-Kennzeichnung trägt,

3. entgegen § 5 einen Behälter in den Verkehr bringt, dem die dort vorgeschriebene Be-
triebsanleitung nicht beigefügt ist, oder

4. einen Behälter in den Verkehr bringt, auf dem die CE-Kennzeichnung angebracht ist,
obwohl die Voraussetzungen des § 3 Abs. 1, 3 oder 4 nicht erfüllt sind.



§ 8   Übergangsvorschrift

(1) Einfache Druckbehälter dürfen bis zum 31. Dezember 1992 in den Verkehr gebracht wer-
den, wenn sie den vor dem 1. Juli 1992 geltenden Vorschriften entsprechen. § 1 Abs. 8 der
Druckbehälterverordnung findet auf diese Druckbehälter keine Anwendung.

(2) Diese Verordnung gilt nicht für einfache Druckbehälter, die bis zum 31. Dezember 1992
nach den vor dem 1. Juli 1992 geltenden Vorschriften in den Verkehr gebracht worden sind.



Siebte Verordnung zum Geräte- und Produktsicherheitsgesetz
(Gasverbrauchseinrichtungsverordnung - 7. GPSGV*))

vom 26. Januar 1993
(BGBl. I S. 133)

Zuletzt geändert durch Artikel 14 des Gesetzes vom 6. Januar 2004 (BGBl. I S. 2, 17)

Auf Grund des § 4 Abs. 1 des Gerätesicherheitsgesetzes, der durch Artikel 1 Nr.
6 Buchstabe a des Gesetzes vom 26. August 1992 (BGBl. I S. 1564) neu gefasst
worden ist, verordnet die Bundesregierung nach Anhörung des Ausschusses für
technische Arbeitsmittel:

§ 1   Anwendungsbereich

(1) Diese Verordnung gilt für das Inverkehrbringen von neuen Gasverbrauchseinrichtungen
(Geräte und Ausrüstungen).

(2) Geräte im Sinne dieser Verordnung sind Geräte, die zum Kochen, zum Heizen, zur
Warmwasserbereitung, zu Kühl-, Beleuchtungs- oder Waschzwecken verwendet und mit
gasförmigen Brennstoffen betrieben werden und bei denen, soweit mit ihnen Wasser
erwärmt wird, die Wassertemperatur 105 Grad C nicht übersteigt. Gas-Gebläsebrenner und
die zugehörigen Wärmetauscher sind den Geräten gleichgestellt.

(3) Ausrüstungen im Sinne dieser Verordnung sind Sicherheits-, Kontroll- und
Regelvorrichtungen sowie Baugruppen - mit Ausnahme von Gas-Gebläsebrennern und
ihren zugehörigen Wärmetauschern -, die für gewerbliche Zwecke gesondert in den Verkehr
gebracht werden und in eine Gasverbrauchseinrichtung eingebaut oder zu einer solchen
zusammengebaut werden sollen.

(4) Gasförmiger Brennstoff im Sinne dieser Verordnung ist jeder Brennstoff, der sich bei einer
Temperatur von 15 Grad Celsius und unter einem Druck von einem Bar in einem
gasförmigen Zustand befindet.

(5) Vorschriftsmäßig verwendete Geräte im Sinne dieser Verordnung sind Geräte, die
1. nach den Anweisungen des Herstellers vorschriftsmäßig eingebaut sind und regelmäßig

gewartet werden,
2. mit den üblichen Schwankungen der Gasqualität und des Eingangsdruckes betrieben

werden und
3. zweckentsprechend oder in einer vorhersehbaren Weise verwendet werden.

(6) Diese Verordnung gilt nicht für Geräte, die speziell zur Verwendung bei industriellen
Verfahren in Industriebetrieben bestimmt sind.

§ 2   Sicherheitsanforderungen

                                                
*) Sie setzt die Richtlinie 90/396/EWG des Rates vom 29. Juni 1990 zur Angleichung der Rechtsvorschriften
der Mitgliedstaaten für Gasverbrauchseinrichtungen
Amtsblatt Nr. L 196 vom 26/07/1990 S. 0015 - 0029
http://europa.eu.int/servlet/portail/RenderServlet?search=DocNumber&lg=de&nb_docs=25&domain=Legislati
on&coll=&in_force=NO&an_doc=1990&nu_doc=396&type_doc=Directive in nationales Recht um.



Geräte und Ausrüstungen dürfen nur in den Verkehr gebracht werden, wenn sie den
grundlegenden Anforderungen nach Anhang I der Richtlinie 90/396/EWG des Rates vom 29. Juni
1990 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für
Gasverbrauchseinrichtungen (ABl. EG Nr. L 196 S. 15), geändert durch die Richtlinie
93/68/EWG des Rates vom 22. Juli 1993 (ABl. EG Nr. L 220 S. 1), entsprechen und die Geräte
bei vorschriftsmäßiger Verwendung die Sicherheit von Personen, Haustieren und Gütern nicht
gefährden.

§ 3   Voraussetzungen für das Inverkehrbringen

(1) Beim Inverkehrbringen eines Gerätes muss es mit der CE-Kennzeichnung nach § 4
versehen sein, durch das der Hersteller oder sein in der Gemeinschaft oder einem anderen
Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum niedergelassener
Bevollmächtigter bestätigt, dass

1. die Sicherheitsanforderungen nach § 2 erfüllt sind,
2. das serienmäßig hergestellte Gerät mit dem geprüften Baumuster übereinstimmt, für das

eine zugelassene Stelle nach Durchführung einer EG-Baumusterprüfung gemäß Anhang II
Nr. 1 dieser Richtlinie bescheinigt hat, dass die Bauart des Gerätes den Bestimmungen
dieser Richtlinie entspricht,

3. das Verfahren der
a) EG-Baumusterkonformitätserklärung nach Anhang II Nr. 2 der Richtlinie 90/396/EWG,
b) EG-Baumusterkonformitätserklärung nach Anhang II Nr. 3 der Richtlinie 90/396/EWG

(Zusicherung der Produktionsqualität),
c) EG-Baumusterkonformitätserklärung nach Anhang II Nr. 4 der Richtlinie 90/396/EWG

(Zusicherung der Produktqualität) oder
d) EG-Prüfung nach Anhang II Nr. 5 der Richtlinie 90/396/EWG eingehalten wurde und

4. der Hersteller seine Verpflichtungen gegenüber der von ihm beauftragten zugelassenen
Stelle erfüllt hat.

(2) Bei der Herstellung eines Gerätes in Einzelfertigung oder in geringer Stückzahl kann der
Hersteller statt der Verfahren nach Absatz 1 Nr. 2 und 3 die gerätespezifische EG-Prüfung
nach Anhang II Nr. 6 der Richtlinie 90/396/EWG wählen.

(3) Unterliegt das Gerät auch anderen Rechtsvorschriften, die die CE-Kennzeichnung
vorschreiben, wird durch die CE-Kennzeichnung auch bestätigt, dass das Gerät ebenfalls
den Bestimmungen dieser anderen einschlägigen Rechtsvorschriften entspricht. Steht
jedoch gemäß einer oder mehrerer dieser Rechtsvorschriften dem Hersteller während einer
Übergangszeit die Wahl der anzuwendenden Regelung frei, so bestätigt die CE-
Kennzeichnung in diesem Fall lediglich, dass das Gerät den vom Hersteller angewandten
Rechtsvorschriften nach Satz 1 entspricht. In diesen Fällen müssen in den schriftlichen
Informationen nach § 5 alle Nummern der den von ihm angewandten Rechtsvorschriften
zugrundeliegenden Gemeinschaftsrichtlinien entsprechend ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaft aufgeführt sein.

(4) Beim Inverkehrbringen muss der Ausrüstung eine Bescheinigung nach Artikel 8 Abs. 4 der
Richtlinie 90/396/EWG beigefügt sein, mit der der Hersteller oder sein in der Gemeinschaft
oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum niedergelassener Bevollmächtigter bestätigt, dass die in § 2 genannten, für
die Ausrüstung geltenden grundlegenden Anforderungen erfüllt sind. Absatz 1 Nr. 2 bis 4 gilt
entsprechend. Die Ausrüstung darf die CE-Kennzeichnung nicht tragen.

§ 4   CE-Kennzeichnung



(1) Die nach § 3 Abs. 1 erforderliche CE-Kennzeichnung und die Aufschriften nach Anhang III
der Richtlinie 90/396/EWG sind sichtbar, gut lesbar und dauerhaft auf dem Gerät oder einer
an dem Gerät befestigten Datenplakette anzubringen. Die Datenplakette ist so auszulegen,
dass sie nicht wiederverwendet werden kann.

(2) Die CE-Kennzeichnung besteht aus den Buchstaben 'CE' nach Anhang III der Richtlinie
90/396/EWG. Hinter der CE-Kennzeichnung steht die Kennummer der mit der
Produktionsüberwachung beauftragten zugelassenen Stelle.

(3) Es dürfen auf dem Gerät keine Kennzeichnungen angebracht werden, durch die Dritte
hinsichtlich der Bedeutung und des Schriftbildes irregeführt werden könnten. Jede andere
Kennzeichnung darf auf dem Gerät oder der Datenplakette angebracht werden, wenn sie die
Sichtbarkeit und Lesbarkeit der CE-Kennzeichnung nicht beeinträchtigt.

(4) Das Gerät darf nicht mit dem in § 7 Abs. 1 des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes
genannten Zeichen versehen werden.

§ 5   Schriftliche Informationen

Den Geräten müssen beim Inverkehrbringen die in Anhang I Nr. 1.2 der Richtlinie 90/396/EWG
aufgeführten Unterlagen in deutscher Sprache beigefügt sein.

§ 6   Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 19 Abs. 1 Nr. 1 des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes
handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. entgegen § 3 Abs. 1 in Verbindung mit § 4 Abs. 1 oder 2 Satz 1 ein Gerät, auf dem die CE-
Kennzeichnung nicht oder nicht in der vorgeschriebenen Weise angebracht ist,

1a. entgegen § 3 Abs. 4 eine Ausrüstung ohne eine Bescheinigung nach Artikel 8 Abs. 4 der
Richtlinie 90/396/EWG oder

2. entgegen § 5 ein Gerät, dem die dort vorgeschriebenen Unterlagen nicht beigefügt sind,
in den Verkehr bringt.

§ 7   Übergangsvorschrift

(1) Geräte und Ausrüstungen dürfen bis zum 31. Dezember 1995 in den Verkehr gebracht
werden, wenn sie den vor dem 1. Januar 1992 geltenden Vorschriften entsprechen.

(2) Diese Verordnung gilt nicht für Geräte und Ausrüstungen, die bis zum 31. Dezember 1995
nach den vor dem 1. Januar 1992 geltenden Vorschriften in den Verkehr gebracht worden
sind.

§ 8   Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.



Achte Verordnung zum Geräte- und Produktsicherheitsgesetz
(Verordnung über das Inverkehrbringen von

persönlichen Schutzausrüstungen - 8. GPSGV*))
vom 10. Juni 1993
(BGBl I S. 1019)

Neugefasst durch Bekanntmachung vom 20. Februar 1997 (BGBl. I S. 316); zuletzt geändert
durch Artikel 15 des Gesetzes vom 6. Januar 2004 (BGBl. S. 2, 17)

§ 1 Anwendungsbereich

(1) Diese Verordnung gilt für das Inverkehrbringen und Ausstellen von neuen persönlichen
Schutzausrüstungen.

(2) Persönliche Schutzausrüstungen im Sinne dieser Verordnung sind Vorrichtungen und Mittel,
die zur Abwehr und Minderung von Gefahren für Sicherheit und Gesundheit einer Person
bestimmt sind und von dieser am Körper oder an Körperteilen gehalten oder getragen werden.

(3) Als persönliche Schutzausrüstungen gelten ferner:
1. Einheiten, die aus mehreren vom Hersteller zusammengefügten Vorrichtungen oder Mitteln

bestehen,
2. Vorrichtungen oder Mittel, die mit einer nichtschützenden persönlichen Ausrüstung, die von

einer Person zur Ausübung einer Tätigkeit getragen oder gehalten wird, trennbar oder
untrennbar verbunden sind,

3. auswechselbare Bestandteile einer persönlichen Schutzausrüstung, die für deren
einwandfreie Wirksamkeit zwingend erforderlich sind und ausschließlich für diese persönliche
Schutzausrüstung verwendet werden und die den in Absatz 2 genannten Schutzzielen
dienen.

(4) Wesentlicher Bestandteil einer persönlichen Schutzausrüstung ist jedes mit dieser
in den Verkehr gebrachte Verbindungssystem, mit dem diese an eine äußere Vorrichtung
angeschlossen wird. Satz 1 gilt auch für Verbindungssysteme, die vom Benutzer während
der Verwendung nicht ständig gehalten oder getragen werden.

(5) Diese Verordnung gilt nicht für persönliche Schutzausrüstungen, die
1. ausschließlich für die Bundeswehr, den Zivilschutz, die Polizeien des Bundes und der Länder

sowie sonstige Einrichtungen, die der öffentlichen Sicherheit oder der öffentlichen Ordnung
dienen, entwickelt oder hergestellt worden sind,

2. zum Schutz gegen Witterungseinflüsse, Feuchtigkeit, Wasser und Hitze zur Verwendung im
Privatbereich entwickelt oder hergestellt worden sind,

3. Vorrichtungen oder Mittel zur Selbstverteidigung sind,
4. zum Schutz oder zur Rettung von Schiffs- oder Flugzeugpassagieren bestimmt sind und nicht

ständig getragen werden.

                                                
*) Diese Verordnung setzt die Richtlinie 89/686/EWG des Rates vom 21. Dezember 1989 zur
Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für persönliche Schutzausrüstungen -
Amtsblatt Nr. L 399 vom 30/12/1989 S. 0018 - 0038 -
http://europa.eu.int/servlet/portail/RenderServlet?search=DocNumber&lg=de&nb_docs=25&domain=Legis
lation&coll=&in_force=NO&an_doc=1989&nu_doc=686&type_doc=Directive  -
in nationales Recht um.



(6) Diese Verordnung gilt ferner nicht für Helme und Sonnenblenden für Benutzer
zweirädriger und dreirädriger Kraftfahrzeuge.

(7) Vom Anwendungsbereich der Verordnung sind auch persönliche Schutzausrüstungen
ausgenommen, deren Inverkehrbringen sich im Hinblick auf die Sicherheitsanforderungen nach
§ 2 nach Rechtsvorschriften richtet, die der Umsetzung anderer Richtlinien der Europäischen
Gemeinschaft als der Richtlinie 89/686/EWG des Rates vom 21. Dezember 1989 zur
Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für persönliche Schutzausrüstungen
(ABl. EG Nr. L 399 S. 18), geändert durch die Richtlinie 93/68/EWG des Rates vom 22. Juli
1993 (ABl. EG Nr. L 220 S. 1), durch die Richtlinie 93/95/EWG des Rates vom 29. Oktober 1993
(ABl. EG Nr. L 276 S. 11) und durch die Richtlinie 96/58/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 3. September 1996 (ABl. EG Nr. L 236 S. 44), dienen.

§ 2 Sicherheitsanforderungen

Persönliche Schutzausrüstungen dürfen nur in den Verkehr gebracht werden, wenn sie
den grundlegenden Anforderungen für Gesundheitsschutz und Sicherheit des Anhangs II der
Richtlinie 89/686/EWG entsprechen und bei bestimmungsgemäßer Benutzung und
angemessener Wartung Leben und Gesundheit der Benutzer schützen, ohne die Gesundheit
oder Sicherheit von anderen Personen und die Sicherheit von Haustieren und Gütern zu
gefährden.

§ 3 Voraussetzungen für das Inverkehrbringen

(1) Beim Inverkehrbringen einer persönlichen Schutzausrüstung müssen folgende
Voraussetzungen erfüllt sein:
1. Die persönliche Schutzausrüstung muss mit der CE-Kennzeichnung nach § 5 versehen sein,

durch die der Hersteller oder sein in der Europäischen Gemeinschaft oder einem anderen
Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum niedergelassener
Bevollmächtigter bestätigt, dass die Sicherheitsanforderungen nach § 2 erfüllt sind und

a) die persönliche Schutzausrüstung, die einer EG-Baumusterprüfung nach § 6 unterliegt, mit
dem geprüften Baumuster übereinstimmt,

b)  bei der persönlichen Schutzausrüstung, die einer EG-Qualitätssicherung nach § 7
unterliegt, ein Qualitätssicherungsverfahren nach Artikel 11 der Richtlinie 89/686/EWG
Anwendung findet und

c)  er seine Verpflichtungen gegenüber der von ihm beauftragten zugelassenen Stelle erfüllt
hat.

2. Vom Hersteller oder seinem in der Europäischen Gemeinschaft oder einem anderen
Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum niedergelassenen
Bevollmächtigten müssen folgende Unterlagen für die zuständigen Behörden bereitgehalten
werden:
a) technische Unterlagen gemäß Anhang III der Richtlinie 89/686/EWG,
b) eine Konformitätserklärung gemäß Anhang VI der Richtlinie 89/686/EWG,
c) bei persönlicher Schutzausrüstung mit Baumusterprüfung nach § 6 die

Baumusterprüfbescheinigung,
d) bei persönlicher Schutzausrüstung mit Qualitätssicherung nach § 7 ein Bericht über die

Qualitätssicherung.
2. Der persönlichen Schutzausrüstung muss eine schriftliche Information des Herstellers nach

Punkt 1.4 des Anhangs II der Richtlinie 89/686/EWG in deutscher Sprache beigefügt sein.



(2) Unterliegt die persönliche Schutzausrüstung auch anderen Rechtsvorschriften, die die CE-
Kennzeichnung vorschreiben, wird durch die CE-Kennzeichnung auch bestätigt, dass die
persönliche Schutzausrüstung ebenfalls den Bestimmungen dieser anderen einschlägigen
Rechtsvorschriften entspricht. Steht jedoch gemäß einer oder mehrerer dieser
Rechtsvorschriften dem Hersteller während einer Übergangszeit die Wahl der anzuwendenden
Regelung frei, so bestätigt die CE-Kennzeichnung in diesem Fall lediglich, dass die persönliche
Schutzausrüstung den vom Hersteller angewandten Rechtsvorschriften nach Satz 1 entspricht.
In diesen Fällen müssen in der schriftlichen Information des Herstellers nach Punkt 1.4. des
Anhangs II der Richtlinie 89/686/EWG alle Nummern der den von ihm angewandten
Rechtsvorschriften zugrundeliegenden Gemeinschaftsrichtlinien entsprechend ihrer
Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften aufgeführt sein.

§ 4 (weggefallen)

§ 5 CE-Kennzeichnung

 (1) Die nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 erforderliche CE-Kennzeichnung muss auf jeder
persönlichen Schutzausrüstung gut sichtbar, leserlich und dauerhaft angebracht sein.
Ist dies jedoch aufgrund der besonderen Merkmale des Erzeugnisses nicht möglich, kann die
CE-Kennzeichnung auf der Verpackung angebracht werden.

(2) Die CE-Kennzeichnung besteht aus den Buchstaben 'CE' nach Anhang IV der Richtlinie
89/686/EWG. Bei persönlichen Schutzausrüstungen mit EG-Qualitätssicherung nach § 7 steht
hinter der CE-Kennzeichnung die Kennummer der mit der Qualitätssicherung beauftragten
zugelassenen Stelle.

(3) Es dürfen auf der persönlichen Schutzausrüstung keine Kennzeichnungen angebracht
werden, durch die Dritte hinsichtlich der Bedeutung und des Schriftbildes der CE-
Kennzeichnung irregeführt werden könnten. Auf der persönlichen Schutzausrüstung oder ihrer
Verpackung darf jede andere Kennzeichnung angebracht werden, wenn sie die Sichtbarkeit und
Lesbarkeit der CE-Kennzeichnung nicht beeinträchtigt.

(4) Persönliche Schutzausrüstungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b dürfen nicht mit dem in
§ 7 Abs. 1 des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes genannten Zeichen versehen werden.

§ 6 EG-Baumusterprüfung

Persönliche Schutzausrüstungen, mit Ausnahme der in Artikel 8 Abs. 3 der Richtlinie
89/686/EWG genannten einfachen Schutzausrüstungen, unterliegen einer EG-
Baumusterprüfung nach Artikel 10 dieser Richtlinie.

§ 7 EG-Qualitätssicherung

Die in Artikel 8 Abs. 4 Buchstabe a der Richtlinie 89/686/EWG genannten komplexen
persönlichen Schutzausrüstungen unterliegen der Qualitätssicherung nach Artikel 11 dieser
Richtlinie durch eine zugelassene Stelle.



8 (weggefallen)

§ 9 Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 19 Abs. 1 Nr. 1 des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes
handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. entgegen § 3 Abs. 1 Nr. 1 in Verbindung mit § 5 Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 2 Satz 1 eine
persönliche Schutzausrüstung in den Verkehr bringt, auf der die CE-Kennzeichnung nicht
oder nicht in der vorgeschriebenen Weise angebracht ist,

1a. entgegen § 3 Abs. 1 Nr. 2 Unterlagen nicht bereithält oder
2. entgegen § 3 Nr. 3 eine persönliche Schutzausrüstung in den Verkehr bringt, der die dort

vorgeschriebene schriftliche Information nicht beigefügt ist.

§ 10 Übergangsvorschriften

(1) Persönliche Schutzausrüstungen dürfen bis zum 30. Juni 1995 in den Verkehr
gebracht werden, wenn sie den vor dem 1. Juli 1992 geltenden Vorschriften
entsprechen.

(2) Diese Verordnung gilt nicht für persönliche Schutzausrüstungen, die bis zum 30.
Juni 1995 nach den vor dem 1. Juli 1992 geltenden Vorschriften in den Verkehr
gebracht worden sind.



Neunte Verordnung zum Geräte- und Produktsicherheitsgesetz
(Maschinenverordnung - 9. GPSGV*))

vom 12 Mai 1993
(BGBl. I S. 704)

Zuletzt geändert durch Artikel 16 des Gesetzes vom 6. Januar 2004 (BGBl. I S. 2, 17)

Diese Verordnung ist gemäß Artikel 3 der Verordnung vom 12. Juni 1993 (BGBl. I S. 704) am 20.
Juni 1993 in Kraft getreten; sie wurde auf Grund des § 4 Abs. 1 des Gesetzes vom 24. Juni 1968
(BGBl. I S. 717) von der Bundesregierung nach Anhörung des Ausschusses für technische
Arbeitsmittel und der beteiligten Kreise mit Zustimmung des Bundesrates erlassen.

§ 1   Anwendungsbereich

(1) Diese Verordnung gilt für das Inverkehrbringen von neuen Maschinen. Unter den
Anwendungsbereich fallen auch einzeln in den Verkehr gebrachte neue Sicherheitsbauteile.

(2) Eine Maschine im Sinne dieser Verordnung ist eine Gesamtheit von miteinander verbunde-
nen Teilen oder Vorrichtungen, von denen mindestens eines beweglich ist, sowie von Betäti-
gungsgeräten, Steuer- und Energiekreisen, die für eine bestimmte Anwendung, wie die Verar-
beitung, die Behandlung, die Fortbewegung und die Aufbereitung eines Werkstoffes, zusam-
mengefügt sind.

(3) Als Maschine gilt auch eine Gesamtheit von Maschinen, die, damit sie zusammenwirken, so
angeordnet sind und betätigt werden, dass sie als Gesamtheit funktionieren.

(4) Ferner gelten als Maschine auswechselbare Ausrüstungen zur Änderung der Funktion einer
Maschine, die nach dem Inverkehrbringen vom Bedienungspersonal selbst an einer Maschine
oder einer Reihe verschiedener Maschinen oder einer Zugmaschine anzubringen sind, sofern
diese Ausrüstungen keine Ersatzteile oder Maschinenwerkzeuge sind. Soweit es sich nicht um
auswechselbare Ausrüstungen handelt, gelten im Sinne dieser Verordnung als Si-
cherheitsbauteile jene Bauteile, die vom Hersteller oder seinem in der Gemeinschaft oder einem
anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum nieder-
gelassenen Bevollmächtigten mit dem Verwendungszweck der Gewährleistung einer Sicher-
heitsfunktion in den Verkehr gebracht werden und deren Ausfall oder Fehlfunktion die Sicherheit
oder die Gesundheit der Personen im Wirkbereich der Maschine gefährdet.

(5) Diese Verordnung gilt nicht für:
1. Maschinen, deren einzige Kraftquelle die unmittelbar angewandte menschliche Arbeits-

kraft ist, ausgenommen Maschinen, die zum Heben von Lasten verwendet werden,

                                                
*) Diese Verordnung dient der Umsetzung der Richtlinie 98/37/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 22. Juni 1998 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten für
Maschinen
Amtsblatt Nr. L 207 vom 23/07/1998 S. 0001 - 0046
http://europa.eu.int/servlet/portail/RenderServlet?search=DocNumber&lg=de&nb_docs=25&domain=Legislati
on&coll=&in_force=NO&an_doc=1998&nu_doc=37&type_doc=Directive
Die Richtlinien 89/392/EWG des Rates vom 14. Juni 1989 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der
Mitgliedstaaten für Maschinen (ABl. EG Nr. L 183 S. 9), zuletzt geändert durch die Richtlinie 91/368/EWG
des Rates vom 20. Juni 1991 (ABl. EG Nr. L 198 S. 16) wurden in der konsolidierten Richtlinie 98/37/EG
zusammengefasst.



2. Maschinen für medizinische Zwecke,
3. spezielle Einrichtungen für Jahrmärkte und Vergnügungsparks,
4. Dampfkessel und Druckbehälter,
5. speziell für eine nukleare Verwendung entwickelte oder eingesetzte Maschinen, deren

Ausfall zu einer Emission von Radioaktivität führen kann,
6. in eine Maschine eingebaute radioaktive Teile,
7. Feuerwaffen,
8. Lagertanks und Förderleitungen für Benzin, Dieselkraftstoff, entzündliche Flüssigkeiten

und gefährliche, einschließlich wassergefährdende Stoffe,
9. Fahrzeuge und dazugehörige Anhänger, die ausschließlich für die Beförderung von

Personen in der Luft, auf Straßen- und Schienennetzen oder auf dem Wasserwege
bestimmt sind, und Beförderungsmittel, soweit sie für den Transport von Gütern in der
Luft, auf öffentlichen Straßen- und Schienennetzen oder auf dem Wasserwege geplant
und konstruiert sind; nicht ausgenommen sind Fahrzeuge in mineralgewinnenden Be-
trieben,

10. Seeschiffe und bewegliche Offshore-Anlagen sowie die Ausrüstungen an Bord dieser
Schiffe und Anlagen,

11. seilgeführte Einrichtungen einschließlich Seilbahnen für die öffentliche und nichtöffent-
liche Personenbeförderung,

12. land- und forstwirtschaftliche Zugmaschinen im Sinne des Artikels 1 Abs. 1 der Richtlinie
74/150/EWG des Rates vom 4. März 1974 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der
Mitgliedstaaten über die Betriebserlaubnis für land- und forstwirtschaftliche Zugma-
schinen auf Rädern (ABl. EG Nr. L 84 S. 10), zuletzt geändert durch die Richtlinie
88/297/EWG vom 20. Mai 1988 (ABl. EG Nr. L 126 S. 52), und

13. ausschließlich für militärische Zwecke oder zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ord-
nung geplante, konstruierte und gebaute Maschinen;

14. Aufzüge, die zwischen festgelegten Ebenen von Gebäuden und Bauten mittels eines
Förderkorbes dauerhaft verkehren, der
a) zur Personenbeförderung,
b) zur Personen- und Güterbeförderung oder,
c) sofern der Förderkorb betretbar ist (das heißt, wenn eine Person ohne Schwierigkeit

in den Förderkorb einsteigen kann) und über Steuereinrichtungen verfügt, die im
Innern des Förderkorbs oder in Reichweite einer dort befindlichen Person ange-
ordnet sind, nur zur Güterbeförderung

bestimmt ist und an starren Führungen entlang fortbewegt wird, die gegenüber der Ho-
rizontalen um mehr als 15 Grad geneigt sind;

15. Zahnradbahnen zur Beförderung von Personen;
16. Schachtförderanlagen;
17. Bühnenaufzüge;
18. Baustellenaufzüge zur Personenbeförderung oder zur Personen- und Güterbeförderung.

(6) Werden die in der Richtlinie 89/392/EWG des Rates vom 14. Juni 1989 zur Angleichung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für Maschinen (ABl. EG Nr. L 183 S. 9), zuletzt geändert
durch die Richtlinien 93/44/EWG des Rates vom 14. Juni 1993 (ABl. EG Nr. L 175 S. 12) und
93/68/EWG des Rates vom 22. Juli 1993 (ABl. EG Nr. L 220 S. 1), genannten Gefahren, die von
einer Maschine oder von einem Sicherheitsbauteil ausgehen, ganz oder teilweise von
Rechtsvorschriften erfasst, durch die andere besondere Gemeinschaftsrichtlinien in deutsches
Recht umgesetzt werden, so gelten insoweit die Bestimmungen dieser Verordnung für diese
Maschine oder dieses Sicherheitsbauteil und diese Gefahren nicht.

(7) Gehen von einer Maschine hauptsächlich Gefahren auf Grund von Elektrizität aus, so fällt
diese Maschine ausschließlich in den Anwendungsbereich der Ersten Verordnung zum Gesetz
über technische Arbeitsmittel vom 11. Juni 1979 (BGBl. I S. 629).



§ 2   Sicherheitsanforderungen

Maschinen oder Sicherheitsbauteile dürfen nur in den Verkehr gebracht werden, wenn sie den
grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen des Anhangs I der Richtlinie
89/392/EWG entsprechen und bei ordnungsgemäßer Aufstellung und Wartung und bestim-
mungsgemäßem Betrieb die Sicherheit und die Gesundheit von Personen und die Sicherheit von
Haustieren und Gütern nicht gefährden.

§ 3   Voraussetzungen für das Inverkehrbringen

(1) Beim Inverkehrbringen muss die Maschine mit der CE-Kennzeichnung nach § 4 versehen
und es muss ihr eine EG-Konformitätserklärung nach dem Muster des Anhangs II Buchstabe A
der Richtlinie 89/392/EWG beigefügt sein, wodurch der Hersteller oder sein in der Gemeinschaft
oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum
niedergelassener Bevollmächtigter bestätigt, dass

1. die Maschine den Sicherheitsanforderungen des § 2 entspricht und
2. die in Artikel 8 Abs. 2 bis 4a der Richtlinie 89/392/EWG vorgeschriebenen Verfahren der

EG-Konformitätserklärung nach Anhang V oder der EG-Baumusterprüfung nach Anhang
VI eingehalten sind und

3. er seine Verpflichtungen gegenüber der von ihm beauftragten zugelassenen Stelle erfüllt
hat.

(1a) Unterliegt die Maschine auch anderen Rechtsvorschriften, die die CE-Kennzeichnung vor-
schreiben, wird durch die CE-Kennzeichnung auch bestätigt, dass die Maschine ebenfalls den
Bestimmungen dieser anderen einschlägigen Rechtsvorschriften entspricht. Steht jedoch ge-
mäß einer oder mehrerer dieser Rechtsvorschriften dem Hersteller während einer Übergangs-
zeit die Wahl der anzuwendenden Regelung frei, so bestätigt die CE-Kennzeichnung in diesem
Fall lediglich, dass die Maschine den vom Hersteller angewandten Rechtsvorschriften nach Satz
1 entspricht. In diesen Fällen müssen in den der Maschine beiliegenden Unterlagen, Hinweisen
oder Anleitungen alle Nummern der den von ihm angewandten Rechtsvorschriften
zugrundeliegenden Gemeinschaftsrichtlinien entsprechend ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt
der Europäischen Gemeinschaften aufgeführt sein.

(2) Absatz 1 gilt mit Ausnahme der Vorschriften zur CE-Kennzeichnung für Sicherheitsbauteile
entsprechend. Die beizufügende Konformitätserklärung muss dem Muster des Anhangs II
Buchstabe C der Richtlinie 89/392/EWG entsprechen. Das Anbringen der CE-Kennzeichnung
ist unzulässig.

(3) Eine Maschine, die in eine Maschine eingebaut oder mit anderen Maschinen zu einer Ma-
schine im Sinne dieser Verordnung zusammengefügt werden soll, darf ohne Erfüllung der in
Absatz 1 genannten Voraussetzungen in den Verkehr gebracht werden, wenn dieser Maschine
eine Erklärung des Herstellers oder seines in der Gemeinschaft oder einem anderen
Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum niedergelassenen
Bevollmächtigten gemäß Anhang II Abschnitt B der Richtlinie 89/392/EWG beigefügt ist. Das
Anbringen der CE-Kennzeichnung ist nicht zulässig. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht, wenn die
Maschinen unabhängig voneinander funktionieren können, sowie für auswechselbare Ausrü-
stungen im Sinne des § 1 Abs. 4.

(4) Sind weder der Hersteller noch sein in der Gemeinschaft oder einem anderen Vertragsstaat
des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum niedergelassener Bevollmächtigter
den Verpflichtungen der vorstehenden Absätze nachgekommen, so obliegen die Verpflichtungen
nach den Absätzen 1 bis 3 der Person, die die Maschine oder das Sicherheitsbauteil in der
Gemeinschaft in den Verkehr bringt. Die gleichen Verpflichtungen gelten für denjenigen, der



Maschinen oder Teile von Maschinen oder Sicherheitsbauteile unterschiedlichen Ursprungs
zusammenfügt oder eine Maschine oder ein Sicherheitsbauteil für den Eigengebrauch herstellt.

(5) Die in Absatz 4 vorgesehenen Verpflichtungen gelten nicht für denjenigen, der eine aus-
wechselbare Ausrüstung gemäß § 1 Abs. 4 an einer Maschine oder Zugmaschine anbringt,
sofern die Teile zusammenpassen, jeder Bestandteil der zusammengefügten Maschine mit der
CE-Kennzeichnung versehen ist und die jeweilige EG-Konformitätserklärung mitgeliefert wird.

§ 4   CE-Kennzeichnung

(1) Die nach § 3 Abs. 1 erforderliche CE-Kennzeichnung muss auf jeder Maschine sichtbar,
lesbar und dauerhaft angebracht sein.

(2) Die CE-Kennzeichnung besteht aus den Buchstaben 'CE' nach Anhang III der Richtlinie
89/392/EWG.

(3) Es dürfen auf der Maschine keine Kennzeichnungen angebracht werden, durch die Dritte
hinsichtlich der Bedeutung und des Schriftbildes der CE-Kennzeichnung irregeführt werden
könnten. Jede andere Kennzeichnung darf auf der Maschine angebracht werden, wenn sie die
Sichtbarkeit und Lesbarkeit der CE-Kennzeichnung nicht beeinträchtigt.

§ 5   Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 19 Abs. 1 Nr. 1 des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes
handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. entgegen § 3 Abs. 1, auch in Verbindung mit Absatz 2 Satz 1 oder 2, eine Maschine oder
ein Sicherheitsbauteil ohne EG-Konformitätserklärung in den Verkehr bringt,

1a. entgegen § 3 Abs. 1 Nr. 2 die in Artikel 8 Abs. 2 bis 4a der Richtlinie 89/392/EWG vor-
geschriebenen Verfahren der Konformitätserklärung nach Anhang V oder der EG-
Baumusterprüfung nach Anhang VI nicht einhält,

2. entgegen § 3 Abs. 1 in Verbindung mit § 4 Abs. 1 oder 2 eine Maschine in den Verkehr
bringt, auf der die CE-Kennzeichnung nicht oder nicht in der vorgeschriebenen Weise
angebracht ist, oder

3. entgegen § 3 Abs. 3 eine Maschine in den Verkehr bringt, der eine Erklärung des Her-
stellers nach Anhang II Abschnitt B der Richtlinie 89/392/EWG nicht beigefügt ist.

§ 6   Übergangsbestimmungen

(1) Auf Ausrüstungen im Sinne der Schutzaufbautenverordnung vom 18. Mai 1990 (BGBl. I S.
957) und der Verordnung über kraftbetriebene Flurförderzeuge vom 6. Dezember 1991 (BGBl. I
S. 2179) sind die Bestimmungen dieser Verordnung erst ab dem 1. Juli 1995 anzuwenden.

(2) Maschinen, die den bis zum 31. Dezember 1992 im Geltungsbereich dieser Verordnung
geltenden Bestimmungen entsprechen, dürfen bis zum 31. Dezember 1994 in den Verkehr
gebracht werden.

(3) Die in Absatz 1 genannten Ausrüstungen, die den bis zum 31. Dezember 1992 im Gel-
tungsbereich dieser Verordnung geltenden Bestimmungen entsprechen, dürfen bis zum 31.
Dezember 1995 in den Verkehr gebracht werden.

(4) Die Bestimmungen der Schutzaufbautenverordnung und der Verordnung über kraftbetriebene
Flurförderzeuge bleiben bis zu deren Außerkrafttreten unberührt.



(5) Maschinen zum Heben oder Fortbewegen von Personen sowie Sicherheitsbauteile, die den
bis zum 14. Juni 1993 im Geltungsbereich dieser Verordnung geltenden Bestimmungen
entsprechen, dürfen bis zum 31. Dezember 1996 in den Verkehr gebracht werden.



Zehnte Verordnung zum Geräte- und Produktsicherheitsgesetz
(Verordnung über das Inverkehrbringen von Sportbooten - 10. GPSGV*))

vom 18. Dezember 1995
(BGBl I S. 1936)

Zuletzt geändert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 6. Januar 2004 (BGBl. I S. 2, 17)

Auf Grund des § 4 Abs. 1 des Gerätesicherheitsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung
vom 23. Oktober 1992 (BGBl. I S. 1793) verordnet die Bundesregierung nach Anhörung des
Ausschusses für technische Arbeitsmittel:

§ 1
Anwendungsbereich

(1) Diese Verordnung gilt für das Inverkehrbringen von neuen Sportbooten, unvollständigen
Booten und einzelnen oder eingebauten Bauteilen.

(2) Sportboote im Sinne dieser Verordnung sind unabhängig von der Antriebsart sämtliche
Wasserfahrzeuge mit einer nach der jeweils auf sie anzuwendenden harmonisierten Norm
gemessenen Rumpflänge von 2,5 m bis 24 m, die für Sport- und Freizeitzwecke bestimmt sind,
sowie Wasserfahrzeuge, die gleichzeitig auch für Charter- oder Schulungszwecke verwendet
werden können, sofern sie für Sport- und Freizeitzwecke in den Verkehr gebracht werden.

(3) Bauteile im Sinne dieser Verordnung sind Bauteile nach Anhang II der Richtlinie 94/25/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Juni 1994 zur Angleichung der Rechts- und
Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Sportboote (ABl. EG Nr. L 164 S. 15).

(4) Diese Verordnung gilt nicht für:
1. ausschließlich für Rennen bestimmte und vom Hersteller entsprechend gekennzeichnete

Wasserfahrzeuge, einschließlich Rennruderboote und Trainingsruderboote,
2. Kanus und Kajaks, Gondeln und Tretboote sowie aufblasbare Spielgeräte oder Badehilfen

ohne Vorrichtungen für Besegelung oder Außenbordantrieb,
3. Segelsurfbretter,
4. motorbetriebene Surfbretter, Wassermotorräder und ähnliche Wasserfahrzeuge,
5. Originalfahrzeuge und vorwiegend mit Originalmaterialien angefertigte und vom Hersteller

entsprechend gekennzeichnete einzelne Nachbauten von vor 1950 entworfenen historischen
Wasserfahrzeugen,

6. Versuchsboote, solange sie nicht auf dem Markt der Gemeinschaft oder eines anderen
Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr
gebracht werden,

7. den Eigengebrauch gebaute Boote, solange sie während eines Zeitraums von fünf Jahren
nicht auf dem Markt der Gemeinschaft oder eines anderen Vertragsstaates des Abkommens
über den Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht werden,

8. unbeschadet des Absatzes 2, Fahrgastschiffe im Sinne des § 3 Abs. 1 Nr. 1 der
Binnenschiffs-Untersuchungsordnung vom 17. März 1988 (BGBl. I S. 238), zuletzt geändert
durch Artikel 10 Abs. 1 der Verordnung vom 19. Dezember 1994 (BGBl. II S. 3822),

9. Tauchfahrzeuge,

                                                
*) Diese Verordnung dient der Umsetzung der Richtlinie 94/25/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 16. Juni 1994 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der
Mitgliedstaaten über Sportboote  - Amtsblatt Nr. L 164 vom 30/06/1994 S. 0015 - 0038 -
http://europa.eu.int/servlet/portail/RenderServlet?search=DocNumber&lg=de&nb_docs=25&domain=Legislat
ion&coll=&in_force=NO&an_doc=1994&nu_doc=25&type_doc=Directive



10. Luftkissenfahrzeuge,
11. Tragflügelboote.

§ 2
Sicherheitsanforderungen

Sportboote, unvollständige Boote und Bauteile dürfen nur in den Verkehr gebracht werden, wenn
sie den grundlegenden Anforderungen des Anhangs I der Richtlinie 94/25/EG entsprechen und bei
bestimmungsmäßigem Betrieb und sachgemäßer Instandhaltung die Sicherheit und die
Gesundheit von Personen, die Sicherheit von Sachen und die Umwelt nicht gefährden.

§ 3
Voraussetzungen für das Inverkehrbringen

(1) Sportboote dürfen nur dann in den Verkehr gebracht werden, wenn
1. das Sportboot mit der CE-Kennzeichnung nach § 4 Abs. 1 und 2 versehen und ihm eine

schriftliche Konformitätserklärung mit den Angaben nach Nummer 2 des Anhangs XV der
Richtlinie 94/25/EG beigefügt ist, wodurch der Hersteller oder sein in der Gemeinschaft oder
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum
niedergelassener Bevollmächtigter bestätigt, daß
a) das Sportboot den Sicherheitsanforderungen des § 2 entspricht und
b) die in Artikel 8 Nr. 1 bis 3 der Richtlinie 94/25/EG vorgeschriebenen Verfahren der EG-

Konformitätsbewertung eingehalten sind, und
2. dem Sportboot vom Hersteller oder seinem in der Gemeinschaft oder einem anderen

Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum niedergelassenen
Bevollmächtigten ein Handbuch nach Anhang I Nr. 2.5 der Richtlinie 94/25/EG in deutscher
Sprache beigefügt ist.

(2) Ein unvollständiges Boot darf ohne Erfüllung der in Absatz 1 genannten Voraussetzungen nur
in den Verkehr gebracht werden, wenn diesem Boot eine Erklärung des Herstellers oder seines in
der Gemeinschaft oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum niedergelassenen Bevollmächtigten oder der für das Inverkehrbringen
verantwortlichen Person gemäß Anhang III Buchstabe a der Richtlinie 94/25/EG beigefügt ist.

(3) Bauteile dürfen nur dann in den Verkehr gebracht werden, wenn
1. das Bauteil mit der CE-Kennzeichnung nach § 4 Abs. 1 und 2 versehen und ihm eine

schriftliche Konformitätserklärung mit den Angaben nach Nummer 2 des Anhangs XV der
Richtlinie 94/25/EG beigefügt ist, wodurch der Hersteller oder sein in der Gemeinschaft oder
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum
niedergelassener Bevollmächtigter oder die für das Inverkehrbringen verantwortliche Person
gemäß Anhang III Buchstabe b der Richtlinie 94/25/EG bestätigt, daß
a) das Bauteil den Sicherheitsanforderungen des § 2 entspricht und
b) die in Artikel 8 Nr. 4 der Richtlinie 94/25/EG vorgeschriebenen Verfahren der EG-

Konformitätsbewertung eingehalten sind, und
2. dem Bauteil eine Erklärung des Herstellers oder seines in der Gemeinschaft oder einem

anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum
niedergelassenen Bevollmächtigten oder der für das Inverkehrbringen verantwortlichen Person
gemäß Anhang III Buchstabe b der Richtlinie 94/25/EG beigefügt ist.

(4) Unterliegt das Sportboot oder das Bauteil auch anderen Rechtsvorschriften, die die CE-
Kennzeichnung vorschreiben, wird durch die CE-Kennzeichnung auch bestätigt, daß das
Sportboot oder das Bauteil ebenfalls den Bestimmungen dieser anderen anzuwendenden
Rechtsvorschriften entspricht. Steht jedoch gemäß einer oder mehrerer dieser Rechtsvorschriften
dem Verantwortlichen während einer Übergangszeit die Wahl der anzuwendenden Regelung frei,
so bestätigt die CE-Kennzeichnung in diesem Fall lediglich, daß das Sportboot oder das Bauteil
den vom Verantwortlichen tatsächlich angewandten Rechtsvorschriften nach Satz 1 entspricht. In



diesen Fällen müssen in den dem Sportboot oder dem Bauteil beiliegenden Unterlagen,
Hinweisen oder Anleitungen alle Nummern der den von ihm angewandten Rechtsvorschriften
zugrundeliegenden Gemeinschaftsrichtlinien entsprechend ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der
Europäischen Gemeinschaften aufgeführt sein.

§ 4
CE-Kennzeichnung

(1) Die nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 oder Abs. 3 Nr. 1 erforderliche CE-Kennzeichnung muß auf jedem
Sportboot oder Bauteil sichtbar, lesbar und dauerhaft angebracht sein.

(2) Die CE-Kennzeichnung besteht
1. aus dem Kennzeichen "CE" nach Anhang IV der Richtlinie 94/25/EG,
2. aus der Kennummer der benannten Stelle, wenn sie an der Fertigungskontrolle beteiligt ist.

(3) Zeichen oder Aufschriften, die mit der CE-Kennzeichnung verwechselt werden können, dürfen
nicht angebracht werden.

§ 5
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 19 Abs. 1 Nr. 1 des Geräte- und Produktisicherheitsgesetzes
handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 3 Abs. 1, 2 oder 3 ein Sportboot, ein
unvollständiges Boot oder ein Bauteil in den Verkehr bringt.

§ 6
Übergangsbestimmungen

Sportboote, unvollständige Boote und Bauteile, die den am 16. Juni 1994 im Geltungsbereich
dieser Verordnung geltenden Bestimmungen entsprechen, dürfen bis zum 16. Juni 1998 in den
Verkehr gebracht werden.

§ 7
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 16. Juni 1996 in Kraft.

Der Bundesrat hat zugestimmt.



Elfte Verordnung zum Geräte- und Produktsicherheitsgesetz
(Explosionsschutzverordnung - 11. GPSGV)*)

Vom 12. Dezember 1996
(BGBl I S. 1914)

Zuletzt geändert durch Artikel 18 des Gesetzes vom 6. Januar 2004 (BGBl. I S. 2, 17)

Die Verordnung wurde von der Bundesregierung nach Anhörung des Ausschusses für
technische Arbeitsmittel und der beteiligten Kreise sowie des Bundesministeriums für Wirtschaft
mit Zustimmung des Bundesrates erlassen. Sie ist gemäß Artikel 12 der Verordnung vom 12.
Dezember 1996 (BGBl. I S. 1914) mit Wirkung vom 20.Dezember1996 in Kraft getreten.

§ 1   Anwendungsbereich

(1) Diese Verordnung gilt für das Inverkehrbringen von neuen
1. Geräten und Schutzsystemen zur bestimmungsgemäßen Verwendung in

explosionsgefährdeten Bereichen,
2. Sicherheits-, Kontroll- und Regelvorrichtungen für den Einsatz außerhalb von

explosionsgefährdeten Bereichen, die im Hinblick auf Explosionsgefahren jedoch für den
sicheren Betrieb von Geräten und Schutzsystemen im Sinne der Nummer 1 erforderlich sind
oder dazu beitragen, und

3. Komponenten, die in Geräte und Schutzsysteme im Sinne der Nummer 1 eingebaut werden
sollen.

(2) Diese Verordnung gilt nicht für:
1. Medizinische Geräte zur bestimmungsgemäßen Verwendung in medizinischen Bereichen,
2. Geräte und Schutzsysteme, bei denen die Explosionsgefahr ausschließlich durch die

Anwesenheit von Sprengstoff oder chemisch instabilen Substanzen hervorgerufen wird,
3. Geräte, die zur Verwendung in häuslicher und nicht kommerzieller Umgebung vorgesehen

sind, in der eine explosionsfähige Atmosphäre nur selten und lediglich infolge eines
unbeabsichtigten Brennstoffaustritts gebildet werden kann,

4. persönliche Schutzausrüstungen im Sinne der Achten Verordnung zum
Gerätesicherheitsgesetz,

5. Seeschiffe und bewegliche Off-Shore-Anlagen sowie die Ausrüstungen an Bord dieser
Schiffe oder Anlagen,

6. Beförderungsmittel, das heißt Fahrzeuge und dazugehörige Anhänger, die ausschließlich für
die Beförderung von Personen in der Luft, auf Straßen- und Schienennetzen oder auf dem
Wasserweg bestimmt sind, und Beförderungsmittel, soweit sie für den Transport von Gütern
in der Luft, auf öffentlichen Straßen- und Schienennetzen oder auf dem Wasser konzipiert
sind. Nicht ausgenommen sind Fahrzeuge, die in explosionsgefährdeten Bereichen
eingesetzt werden sollen,

7. ausschließlich für militärische Zwecke oder zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit
oder der öffentlichen Ordnung geplante, konstruierte und gebaute Geräte, Schutzsysteme
und Vorrichtungen im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 2.

                                                
*) Diese Verordnung dient der Umsetzung der Richtlinie 94/9/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 23. März 1994 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten
für Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten
Bereichen (ABl. EG Nr. L 100 S. 1).
Amtsblatt Nr. L 100 vom 19/04/1994 S. 0001 - 0029
http://europa.eu.int/servlet/portail/RenderServlet?search=DocNumber&lg=de&nb_docs=25&do
main=Legislation&coll=&in_force=NO&an_doc=1994&nu_doc=9&type_doc=Directive



(3) Wird der Schutz vor sonstigen Gefahren, die von Geräten und Schutzsystemen ausgehen,
ganz oder teilweise von Rechtsvorschriften erfaßt, durch die andere Gemeinschaftsrichtlinien in
deutsches Recht umgesetzt werden, so gilt die vorliegende Verordnung für diese Geräte und
Schutzsysteme zum Schutz vor diesen Gefahren nicht. Der Schutz vor diesen sonstigen
Gefahren nach Satz 1 bezieht sich darauf, daß
a) Verletzungen oder andere Schäden vermieden werden, die durch direkten oder indirekten

Kontakt verursacht werden könnten;
b) sichergestellt ist, daß an zugänglichen Geräteteilen keine gefährlichen

Oberflächentemperaturen oder gefährliche Strahlungen auftreten;
c) erfahrungsgemäß auftretende nicht elektrische Gefahren ausgeschlossen sind;
d) sichergestellt ist, daß vorhersehbare Überlastungszustände keine gefährlichen Situationen

verursachen.

§ 2   Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Verordnung gelten die folgenden Begriffsbestimmungen:
1. Als Geräte gelten Maschinen, Betriebsmittel, stationäre oder ortsbewegliche Vorrichtungen,

Steuerungs- und Ausrüstungsteile sowie Warn- und Vorbeugungssysteme, die einzeln oder
kombiniert Energien erzeugen oder übertragen, speichern, messen, regeln, umwandeln oder
verbrauchen oder zur Verarbeitung von Werkstoffen bestimmt sind und die eigene potentielle
Zündquellen aufweisen und dadurch eine Explosion verursachen können.

2. Als Schutzsysteme werden alle Vorrichtungen mit Ausnahme der Komponenten der
vorstehend definierten Geräte bezeichnet, die anlaufende Explosionen umgehend stoppen
oder den von einer Explosion betroffen Bereich begrenzen und als autonome Systeme
gesondert in den Verkehr gebracht werden.

3. Als Komponenten gelten Bauteile, die für den sicheren Betrieb von Geräten und
Schutzsystemen erforderlich sind, ohne jedoch selbst eine autonome Funktion zu erfüllen.

4. Eine explosionsfähige Atmosphäre ist ein Gemisch aus Luft und brennbaren Gasen,
Dämpfen, Nebeln oder Stäuben unter atmosphärischen Bedingungen, in dem sich der
Verbrennungsvorgang nach erfolgter Entzündung auf das gesamte unverbrannte Gemisch
überträgt.

5. Explosionsgefährdeter Bereich ist derjenige Bereich, in dem die Atmosphäre aufgrund der
örtlichen und betrieblichen Verhältnisse explosionsfähig werden kann.

6. Entsprechend dem Verwendungszweck werden die Geräte gemäß Artikel 1 Abs. 3 der
Richtlinie 94/9/EG in Gerätegruppen eingeteilt, denen entsprechend dem geforderten
Schutzgrad gemäß Anhang I der Richtlinie 94/9/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 23. März 1994 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für
Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in
explosionsgefährdeten Bereichen (ABl. EG Nr. L 100 S. 1) Gerätekategorien zugeordnet
werden.

7. Bestimmungsgemäße Verwendung ist die Verwendung von Geräten, Schutzsystemen und
Vorrichtungen im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 2 entsprechend der Gerätegruppe und -kategorie
und unter Beachtung aller Herstellerangaben, die für den sicheren Betrieb notwendig sind.

§ 3   Sicherheitsanforderungen

Geräte, Schutzsysteme und Vorrichtungen im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 2 dürfen nur in den
Verkehr gebracht werden, wenn sie den grundlegenden Sicherheits- und
Gesundheitsanforderungen des Anhangs II der Richtlinie 94/9/EG entsprechen und bei
ordnungsgemäßer Aufstellung, Instandhaltung und bestimmungsgemäßer Verwendung die
Sicherheit und Gesundheit von Personen und die Sicherheit von Haustieren oder Gütern nicht
gefährden.



§ 4   Voraussetzung für das Inverkehrbringen

(1) Geräte und Schutzsysteme dürfen nur in den Verkehr gebracht werden, wenn
1. die Geräte und Schutzsysteme zusätzlich zu der Kennzeichnung gemäß Anhang II Nr. 1.0.5.

der Richtlinie 94/9/EG mit der CE-konformitätskennzeichnung nach § 5 Abs. 1 und 2
versehen sind und ihnen eine EG-Konformitätserklärung gemäß Anhang X Buchstabe B der
Richtlinie 94/9/EG beigefügt ist, wodurch der Hersteller oder sein in der Gemeinschaft oder
in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum
niedergelassener Bevollmächtigter bestätigt, daß
a) die Geräte und Schutzsysteme den grundlegenden Sicherheitsanforderungen des § 3

entsprechen,
b) die in Artikel 8 Abs. 1 bis 4 der Richtlinie 94/9/EG vorgeschriebenen Verfahren nach den

Anhängen III bis IX der Richtlinie 94/9/EG eingehalten sind und
c) er seine Verpflichtungen gegenüber der von ihm beauftragten zugelassenen Stelle erfüllt

hat, und
2. den Geräten und Schutzsystemen vom Hersteller oder seinem in der Gemeinschaft oder

einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum
niedergelassenen Bevollmächtigten eine Betriebsanleitung nach Anhang II Nr. 1.0.6. der
Richtlinie 94/9/EG beigefügt ist.

(2) Absatz 1 Nr. 1 gilt für Vorrichtungen im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 2 entsprechend.

(3) Absatz 1 gilt mit Ausnahme der Kennzeichnungsbestimmungen nach Anhang II Nr. 1.0.5.
der Richtlinie 94/9/EG sowie der Vorschriften zur CE-Kennzeichnung für Komponenten
entsprechend. Komponenten dürfen nur in den Verkehr gebracht werden, wenn der Hersteller
oder sein in der Gemeinschaft oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum niedergelassener Bevollmächtigter eine schriftliche
Bescheinigung ausgestellt hat, durch die die Konformität der Komponenten mit den für sie
geltenden Bestimmungen erklärt wird und aus der die Merkmale dieser Komponenten sowie die
Bedingungen für ihren Einbau in ein Gerät oder Schutzsystem zu ersehen sind, die dazu
beitragen, daß die für fertiggestellte Geräte oder Schutzsysteme geltenden grundlegenden
Anforderungen erfüllt werden. Komponenten, an denen eine CE-Kennzeichnung angebracht ist,
dürfen nicht in den Verkehr gebracht werden.

(4) Die Unterlagen und der Schriftwechsel betreffend die in Absatz 1 Nr. 1 Buchstabe b
genannten Konformitätsbewertungsverfahren sind in einer Amtssprache des Mitgliedstaates der
Europäischen Gemeinschaften oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum, in dem die genannten Verfahren durchgeführt werden, oder in
einer von der zugelassenen Stelle akzeptierten Sprache abzufassen.
(5) Abweichend von den Absätzen 2 bis 4 können die zuständigen Behörden auf begründeten
Antrag das Inverkehrbringen von Geräten, Schutzsystemen und Vorrichtungen im Sinne des § 1
Abs. 1 Nr. 2 im Geltungsbereich dieser Verordnung gestatten, auf die die in Absatz 1 Nr. 1
Buchstabe b genannten Verfahren nicht angewandt worden sind, wenn deren Verwendung im
Interesse des Schutzes geboten ist.

(6) Unterliegen die Geräte, Schutzsysteme und Vorrichtungen im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 2
auch anderen Rechtsvorschriften, die die CE-Kennzeichnung vorschreiben, wird durch die CE-
Kennzeichnung auch bestätigt, daß die Geräte, Schutzsysteme und Vorrichtungen im Sinne des
§ 1 Abs. 1 Nr. 2 ebenfalls den Bestimmungen dieser anderen einschlägigen Rechtsvorschriften
entsprechen. Steht jedoch gemäß einer oder mehrerer dieser Rechtsvorschriften dem Hersteller
während einer Übergangszeit die Wahl der anzuwendenden Regelung frei, so bestätigt in
diesem Fall die CE-Kennzeichnung lediglich, daß die Geräte, Schutzsysteme und
Vorrichtungen im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 2 den vom Hersteller angewandten
Rechtsvorschriften nach Satz 1 entsprechen. In diesen Fällen müssen in den den Geräten,



Schutzsystemen und Vorrichtungen im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 2 beizufügenden Unterlagen,
Hinweisen oder Anleitungen alle Nummern der den von ihm angewandten Rechtsvorschriften
zugrunde liegenden Gemeinschaftsrichtlinien entsprechend ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt
der Europäischen Gemeinschaften aufgeführt sein.

§ 5   CE-Konformitätskennzeichnung

(1) Die nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 erforderliche CE-Konformitätskennzeichnung muß auf jedem
Gerät, jedem Schutzsystem und jeder Vorrichtung im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 2 sichtbar, lesbar
und dauerhaft angebracht sein.

(2) Die CE-Konformitätskennzeichnung besteht aus den Buchstaben "CE" nach Anhang X der
Richtlinie 94/9/EG. Hinter der CE-Kennzeichnung steht die Kennummer der zugelassenen
Stelle, sofern diese in der Produktionsüberwachungsphase tätig wird.

(3) Es dürfen auf dem Gerät, dem Schutzsystem oder der Vorrichtung im Sinne des § 1 Abs. 1
Nr. 2 keine Kennzeichnungen angebracht werden, durch die Dritte hinsichtlich der Bedeutung
und des Schriftbildes der CE-Kennzeichnung irregeführt werden können. Jede andere
Kennzeichnung darf auf dem Gerät, dem Schutzsystem oder der Vorrichtung im Sinne des § 1
Abs. 1 Nr. 2 angebracht werden, wenn sie die Sichtbarkeit und Lesbarkeit der CE-
Kennzeichnung nicht beeinträchtigt.

§ 6   Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 19 Abs. 1 Nr. 1 des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes
handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 4 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a oder b, jeweils
auch in Verbindung mit Abs. 2 oder 3 Satz 1, entgegen § 4 Abs. 1 Nr. 2, auch in Verbindung mit
Abs. 3 Satz 1, oder entgegen § 4 Abs. 3 Satz 2 oder 3 ein Gerät, ein Schutzsystem, eine
Vorrichtung oder eine Komponente in den Verkehr bringt.

§ 7   Übergangsbestimmungen

(1) Geräte und Schutzsysteme, die den am 23. März 1994 im Geltungsbereich dieser
Verordnung geltenden Bestimmungen entsprechen, dürfen bis zum 30. Juni 2003 in den
Verkehr gebracht werden.

(2) Die zugelassenen Stellen, die gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b mit der Bewertung der
Konformität der bereits vor dem 1. Juli 2003 in Verkehr befindlichen elektrischen Betriebsmittel
befaßt sind, haben den Ergebnissen der gemäß der Verordnung über elektrische Anlagen in
explosionsgefährdeten Räumen in der am 23. März 1994 gültigen Fassung bereits
durchgeführten Prüfungen und Kontrollen Rechnung zu tragen.



- 2 -

Zwölfte Verordnung zum Geräte- und Produktsicherheitsgesetz
(Aufzugsverordnung – 12. GPSGV)*)

Vom 17. Juni 1998
(BGBl. I S. 1393)

Zuletzt geändert durch Artikel 19 des Gesetzes vom 6. Januar 2004 (BGBl. I S. 2, 18)

Die Verordnung wurde von der Bundesregierung nach Anhörung des Ausschusses für
technische Arbeitsmittel und der beteiligten Kreise, mit Zustimmung des Bundesrates erlassen.
Sie ist gemäß Artikel 4 der Verordnung vom 17. Juni 1998 (BGBl. I S. 1393) am 25. Juni 1998 in
Kraft getreten.

§ 1 Anwendungsbereich

(1) Diese Verordnung gilt für das Inverkehrbringen von neuen
1. Aufzügen, die Gebäude und Bauten dauerhaft bedienen,
2. Sicherheitsbauteilen, die in Aufzügen im Sinne der Nummer 1 verwendet werden, und
3. Bauteilen, die in Aufzüge im Sinne der Nummer 1 eingebaut werden sollen.

(2) Diese Verordnung gilt nicht für
1. seilgeführte Einrichtungen, einschließlich Seilbahnen, für die öffentliche und nichtöffentliche

Personenbeförderung,
2. speziell für militärische Zwecke oder zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung konzi-

pierte und gebaute Aufzüge,
3. Schachtförderanlagen,
4. Bühnenaufzüge,
5. in Beförderungsmitteln eingebaute Aufzüge,
6. mit einer Maschine verbundene Aufzüge, die ausschließlich für den Zugang zum

Arbeitsplatz bestimmt sind,
7. Zahnradbahnen und
8. Baustellenaufzüge zur Personenbeförderung oder zur Personen- und Güterbeförderung.

(3) Werden bei einem Aufzug die in der Richtlinie 95/16/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 29. Juni 1995 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über
Aufzüge (ABl. EG Nr. L 213 S. 1) genannten Gefahren ganz oder teilweise von
Rechtsvorschriften erfaßt, durch die andere Gemeinschaftsrichtlinien in deutsches Recht
umgesetzt werden, so gilt die vorliegende Verordnung nicht in bezug auf diese Aufzüge und
Gefahren.

§ 2   Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Verordnung gelten die folgenden Begriffsbestimmungen:
1. Als Aufzug gilt ein Hebezeug, das zwischen festgelegten Ebenen mittels eines Fahrkorbs

verkehrt, der

                                                
*) Diese Verordnung dient der Umsetzung der Richtlinie 95/16/EG des Europäischen Parlaments und des

Rates vom 29. Juni 1995 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Aufzüge
(ABl. EG Nr. L 213 S. 1)

http://europa.eu.int/servlet/portail/RenderServlet?search=DocNumber&lg=de&nb_docs=25&domain=Legi
slation&coll=&in_force=NO&an_doc=1995&nu_doc=16&type_doc=Directive.
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a) zur Personenbeförderung,
b) zur Personen- und Güterbeförderung oder
c) sofern der Fahrkorb von einer Person betretbar ist und über Steuereinrichtungen

verfügt, die im Innern des Fahrkorbs oder in Reichweite einer dort befindlichen Person
angeordnet sind, nur zur Güterbeförderung

bestimmt ist und an starren Führungen entlang fortbewegt wird, die gegenüber der Horizon-
talen um mehr als 15 Grad geneigt sind.

2. Aufzüge, die nicht an starren Führungen entlang, aber nach einem räumlich vollständig
festgelegten Fahrverlauf fortbewegt werden, gelten ebenfalls als Aufzüge im Sinne dieser
Verordnung.

3. Als Montagebetrieb wird diejenige natürliche oder juristische Person bezeichnet, die die
Verantwortung für den Entwurf, die Herstellung, den Einbau und das Inverkehrbringen des
Aufzugs übernimmt, die CE-Kennzeichnung anbringt und die EG-Konformitätserklärung
ausstellt.

4. Inverkehrbringen eines Aufzugs bezeichnet den Zeitpunkt, zu dem der Montagebetrieb den
Aufzug dem Benutzer erstmals zur Verfügung stellt.

5. Als Sicherheitsbauteil wird ein in Anhang IV der Richtlinie 95/16/EG aufgeführtes Bauteil
bezeichnet.

6. Als Hersteller der Sicherheitsbauteile wird diejenige natürliche oder juristische Person be-
zeichnet, die die Verantwortung für den Entwurf und die Fertigung der Sicherheitsbauteile
übernimmt, die CE-Kennzeichnung anbringt und die EG-Konformitätserklärung ausstellt.

7. Als Musteraufzug wird ein repräsentativer Aufzug bezeichnet, dessen technische
Unterlagen verdeutlichen, wie bei den vom - mit Hilfe objektiver Parameter definierten -
Musteraufzug abgeleiteten Aufzügen, die identische Sicherheitsbauteile verwenden, die
grundlegenden Sicherheitsanforderungen eingehalten werden.

§ 3 Sicherheitsanforderungen

(1) Aufzüge dürfen nur in den Verkehr gebracht werden, wenn
1. sie den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen des Anhangs I der

Richtlinie 95/16/EG entsprechen und bei sachgemäßem Einbau, sachgemäßer Wartung
und bestimmungsgemäßem Betrieb die Sicherheit und Gesundheit von Personen und die
Sicherheit von Gütern nicht gefährden,

2. die für die Errichtung des Gebäudes oder Bauwerks verantwortliche Person und der Monta-
gebetrieb alle Angaben untereinander ausgetauscht und die geeigneten Maßnahmen
getroffen haben, um den einwandfreien Betrieb und die gefahrlose Benutzung des Aufzugs
zu gewährleisten, und

3. neben den für die Sicherheit und den Betrieb des Aufzugs erforderlichen Leitungen oder
Einrichtungen keine weiteren Leitungen oder Einrichtungen im Aufzugsschacht verlegt oder
installiert sind.

(2) Sicherheitsbauteile dürfen nur in den Verkehr gebracht werden, wenn
1. sie den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen des Anhangs I der

Richtlinie 95/16/EG entsprechen oder ermöglichen, daß die Aufzüge, in die sie eingebaut
werden, diese grundlegenden Anforderungen erfüllen, und

2. die Aufzüge, in die sie eingebaut werden, bei sachgemäßem Einbau, sachgemäßer
Wartung und bestimmungsgemäßem Betrieb die Sicherheit und Gesundheit von Personen
und die Sicherheit von Gütern nicht gefährden.

§ 4 Voraussetzungen für das Inverkehrbringen

(1) Aufzüge dürfen nur in den Verkehr gebracht werden, wenn
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1. die Aufzüge vom Montagebetrieb zusätzlich zu der Kennzeichnung gemäß Anhang I Nr. 5.1
und 5.2 der Richtlinie 95/16/EG mit der CE-Konformitätskennzeichnung nach § 5 Abs. 1
und 3 versehen sind und ihnen eine EG-Konformitätserklärung gemäß Anhang II
Buchstabe B der Richtlinie 95/16/EG beigefügt ist, wodurch der Montagebetrieb bestätigt,
daß
a) die Aufzüge den grundlegenden Sicherheitsanforderungen des § 3 Abs. 1 entsprechen,
b) die in Artikel 8 Abs. 2 der Richtlinie 95/16/EG vorgeschriebenen Verfahren nach den An-

hängen V, VI, X, XII, XIII oder XIV der Richtlinie 95/16/EG eingehalten sind,
c) er seine Verpflichtungen gegenüber der von ihm beauftragten zugelassenen Stelle erfüllt

hat und
d) er sich verpflichtet,

aa) eine Abschrift der Konformitätserklärung über einen Zeitraum von zehn Jahren nach
dem Inverkehrbringen des Aufzugs aufzubewahren und

bb) der Kommission der Europäischen Gemeinschaften, einem Mitgliedstaat der
Europäischen Union, einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum oder einer anderen nach der Richtlinie 95/16/EG
benannten Stelle auf deren Antrag eine Abschrift der Konformitätserklärung und der
Protokolle über die mit der Endabnahme zusammenhängenden Prüfungen zur
Verfügung zu stellen, und

2. den Aufzügen vom Montagebetrieb eine Dokumentation nach Anhang I Nr. 6.2 der
Richtlinie 95/16/EG in deutscher Sprache beigefügt ist.

(2) Sicherheitsbauteile dürfen nur in den Verkehr gebracht werden, wenn
1. die Sicherheitsbauteile vom Hersteller oder seinem in der Gemeinschaft oder in einem

anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum
niedergelassenen Bevollmächtigten mit der CE-Konformitätskennzeichnung nach § 5 Abs.
2 und 3 versehen sind und ihnen eine EG-Konformitätserklärung gemäß Anhang II
Buchstabe A der Richtlinie 95/16/EG beigefügt ist, wodurch der Hersteller oder sein in der
Gemeinschaft oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum niedergelassener Bevollmächtigter bestätigt, daß
a) die Sicherheitsbauteile den grundlegenden Sicherheitsanforderungen des § 3 Abs. 2

entsprechen,
b) die in Artikel 8 Abs. 1 Buchstabe a der Richtlinie 95/16/EG vorgeschriebenen Verfahren

nach den Anhängen V, VIII, IX oder XI der Richtlinie 95/16/EG eingehalten sind,
c) er seine Verpflichtungen gegenüber der von ihm beauftragten zugelassenen Stelle erfüllt

hat und
d) er sich verpflichtet, eine Abschrift der Konformitätserklärung über einen Zeitraum von

zehn Jahren nach der Einstellung der Fertigung des Sicherheitsbauteils aufzubewahren,
und

2. den Sicherheitsbauteilen vom Hersteller oder seinem in der Gemeinschaft oder einem
anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum
niedergelassenen Bevollmächtigten eine Betriebsanleitung nach Anhang I Nr. 6.1 der
Richtlinie 95/16/EG beigefügt ist.

(3) Unterliegen die Aufzüge und Sicherheitsbauteile auch anderen Rechtsvorschriften, die die
CE-Kennzeichnung vorschreiben, wird durch die CE-Kennzeichnung auch bestätigt, daß die
Aufzüge und Sicherheitsbauteile ebenfalls den Bestimmungen dieser anderen einschlägigen
Rechtsvorschriften entsprechen. Steht jedoch gemäß einer oder mehrerer dieser
Rechtsvorschriften dem Montagebetrieb oder dem Hersteller der Sicherheitsbauteile während
einer Übergangszeit die Wahl der anzuwendenden Regelung frei, so bestätigt in diesem Fall die
CE-Kennzeichnung lediglich, daß die Aufzüge den vom Montagebetrieb und die
Sicherheitsbauteile den vom Hersteller der Sicherheitsbauteile angewandten Rechtsvorschriften
nach Satz 1 entsprechen. In diesen Fällen müssen in den Aufzügen und Sicherheitsbauteilen
beizufügenden Unterlagen, Hinweisen oder Anleitungen alle Nummern der den von ihm
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angewandten Rechtsvorschriften zugrunde liegenden Gemeinschaftsrichtlinien entsprechend
ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften aufgeführt sein.

(4) Ein Bauteil darf ohne Erfüllung der in Absatz 2 genannten Voraussetzungen in den Verkehr
gebracht werden, wenn diesem Bauteil eine Erklärung des Herstellers oder seines in der
Gemeinschaft oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum niedergelassenen Bevollmächtigten beigefügt ist, daß das Bauteil in einen
Aufzug im Sinne dieser Verordnung eingebaut werden soll. Das Anbringen der CE-
Kennzeichnung ist nicht zulässig.

(5) Sind entweder der Montagebetrieb oder der Hersteller des Sicherheitsbauteils oder sein in
der Gemeinschaft oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum niedergelassener Bevollmächtigter den Verpflichtungen der vorstehenden
Absätze nicht nachgekommen, so obliegen die Verpflichtungen nach den Absätzen 1 bis 3 der
Person, die den Aufzug oder das Sicherheitsbauteil in der Gemeinschaft in den Verkehr bringt.
Die gleichen Verpflichtungen gelten für denjenigen, der einen Aufzug oder ein
Sicherheitsbauteil für eigene Zwecke baut.

§ 5 CE-Kennzeichnungen

(1) Die nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 erforderliche CE-Konformitätskennzeichnung muß in jedem
Fahrkorb deutlich sichtbar angebracht sein.

(2) Die nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 erforderliche CE-Konformitätskennzeichnung muß auf jedem
Sicherheitsbauteil oder, falls dies nicht möglich ist, auf einem mit dem Bauteil fest verbundenen
Etikett deutlich sichtbar angebracht sein.

(3) Die CE-Konformitätskennzeichnung besteht aus den Buchstaben "CE" nach Anhang III der
Richtlinie 95/16/EG. Hinter der CE-Kennzeichnung steht die Kennummer der zugelassenen
Stelle, sofern diese im Rahmen der Verfahren nach Artikel 8 Abs. 1 Buchstabe a Ziffer ii oder iii
oder nach Artikel 8 Abs. 2 der Richtlinie 95/16/EG tätig wird.

(4) Es dürfen auf dem Aufzug oder dem Sicherheitsbauteil keine Kennzeichnungen angebracht
werden, durch die Dritte hinsichtlich der Bedeutung und des Schriftbildes der CE-
Kennzeichnung irregeführt werden können. Jede andere Kennzeichnung darf auf dem Aufzug
oder dem Sicherheitsbauteil angebracht werden, wenn sie die Sichtbarkeit und Lesbarkeit der
CE-Kennzeichnung nicht beeinträchtigt.

§ 6 Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 19 Abs. 1 Nr. 1 des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes
handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 4 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a oder b, Nr. 2,
Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe a oder b oder Nr. 2 einen Aufzug oder ein Sicherheitsbauteil in den
Verkehr bringt.

§ 7 Übergangsbestimmung

Aufzüge und Sicherheitsbauteile, die den am 29. Juni 1995 im Geltungsbereich dieser
Verordnung geltenden Bestimmungen entsprechen, dürfen bis zum 30. Juni 1999 in den
Verkehr gebracht werden.
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Dreizehnte Verordnung zum Geräte- und Produktsicherheitsgesetz
(Aerosolpackungsverordnung – 13. GPSGV)*)

Artikel 2 der Verordnung vom 27. September 2002 (BGBl. I S. 3777, 3805), geändert durch
Artikel 20 des Gesetzes vom 6. Januar 2004 (BGBl. I S. 2, 18)

§ 1
Anwendungsbereich

(1)  Diese Verordnung gilt für das Inverkehrbringen von neuen Aerosolpackungen, deren
Behälter ein Gesamtfassungsvermögen von 50 Milliliter oder mehr aufweist.

(2)  Diese Verordnung gilt nicht für

1. Aerosolpackungen mit Metallbehältern, deren Gesamtfassungsvermögen 1 000 Milliliter
übersteigt,

2. Aerosolpackungen mit Glasbehältern, deren Gesamtfassungsvermögen

a) 220 Milliliter übersteigt, sofern der Behälter mit einem dauerhaften Schutzüberzug ver-
sehen ist,

b) 150 Milliliter übersteigt, sofern der Behälter aus ungeschütztem Glas besteht,

und

3. Aerosolpackungen mit Kunststoffbehältern, deren Gesamtfassungsvermögen

a) 220 Milliliter übersteigt, sofern der Behälter beim Bruch keine Splitter bilden kann,

b) 150 Milliliter übersteigt, sofern der Behälter beim Bruch Splitter bilden kann.

§ 2
Begriffsbestimmung

Im Sinne dieser Verordnung ist unter Aerosolpackung jeder nicht wiederverwendbare Behälter
aus Metall, Glas oder Kunststoff zu verstehen, einschließlich des darin enthaltenen verdichte-
ten, verflüssigten oder unter Druck gelösten Gases mit oder ohne Flüssigkeit, Paste oder Pul-
ver, der mit einer Entnahmevorrichtung versehen ist, die es ermöglicht, seinen Inhalt in Form
von in Gas suspendierten festen oder flüssigen Partikeln als Schaum, Paste, Pulver oder in
flüssigem Zustand austreten zu lassen.

§ 3
Sicherheitsanforderungen

Aerosolpackungen dürfen nur in den Verkehr gebracht werden, wenn sie den Sicherheitsanfor-
derungen der Richtlinie 75/324/EWG des Rates vom 20. Mai 1975 zur Angleichung der Rechts-
vorschriften der Mitgliedstaaten über Aerosolpackungen (ABl. EG Nr. L 147 S. 40) in der jeweils
geltenden Fassung entsprechen. Wird diese Richtlinie geändert oder nach dem in ihr

                                                
*) setzt die Richtlinie 75/324/EWG des Rates vom 20. Mai 1975 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der
Mitgliedstaaten über Aerosolpackungen (ABl. EG Nr. L 147 S. 40),
http://europa.eu.int/servlet/portail/RenderServlet?search=DocNumber&lg=de&nb_docs=25&domain=Legislation&c
oll=&in_force=NO&an_doc=1975&nu_doc=324&type_doc=Directive
 die durch die Richtlinie 94/1/EG der Kommission vom 6. Januar 1994 zur Anpassung der Richtlinie 75/324/EWG
des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Aerosolpackungen an den technischen
Fortschritt (ABl. EG Nr. L 23 S. 28) geändert worden ist
http://europa.eu.int/servlet/portail/RenderServlet?search=DocNumber&lg=de&nb_docs=25&domain=Legislation&c
oll=&in_force=NO&an_doc=1994&nu_doc=1&type_doc=Directive
in nationales Recht um
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vorgesehen Verfahren an den technischen Fortschritt angepasst, gilt sie in der geänderten im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften veröffentlichten Fassung nach Ablauf der in der
Änderungs- oder Anpassungsrichtlinie festgelegten Umsetzungsfrist. Die geänderte Fassung
kann bereits ab Inkrafttreten der Änderungs- oder Anpassungsrichtlinie angewendet werden.

§ 4
Voraussetzungen für das Inverkehrbringen

Aerosolpackungen dürfen nur in den Verkehr gebracht werden, wenn

1. die Aerosolpackung zusätzlich zu den Kennzeichnungen gemäß den Artikeln 8 und 9a
sowie dem Anhang der Richtlinie 75/324/EWG mit der Konformitätskennzeichnung nach
§ 5 Abs. 1 und 2 versehen ist, wodurch der für das Inverkehrbringen der Aerosolpackung
Verantwortliche bestätigt, dass

a) die Aerosolpackung den Sicherheitsanforderungen des § 3 entspricht,

b) die in Artikel 3 der Richtlinie 75/324/EWG vorgeschriebenen Verfahren nach dem
Anhang der Richtlinie 75/324/EWG eingehalten sind und

c) er eine Kopie der Unterlagen zur Verfügung hält, sofern er nach Durchführung geeig-
neter Versuche oder Analysen die Bestimmungen der Nummer 2.2 Buchstabe b
und Nummer 2.3 Buchstabe b des Anhangs der Richtlinie 75/324/EWG nicht
anwendet,

und

2. der Text der Etikettierung in deutscher Sprache abgefasst ist.

§ 5
Kennzeichnungen

(1)  Die nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 erforderliche Konformitätskennzeichnung muss auf jeder Aerosol-
packung deutlich sichtbar angebracht sein.

(2)  Die Konformitätskennzeichnung besteht aus dem Zeichen „3“ (umgekehrtes Epsilon) nach
Artikel 3 der Richtlinie 75/324/EWG.

(3)  Es dürfen auf der Aerosolpackung keine Zeichen oder Aufschriften verwendet werden, die
zu Verwechslungen mit dem Zeichen „3“ führen können.

§ 6
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 19 Abs. 1 Nr. 1 des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes
handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 4 Nr. 2 eine Aerosolpackung in den Verkehr
bringt.

Diese Verordnung ist am 3. Oktober 2002 in Kraft getreten.
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Vierzehnte Verordnung zum Geräte- und Produktsicherheitsgesetz
(Druckgeräteverordnung – 14. GPSGV)*)

Artikel 3 der Verordnung vom 27. September 2002 (BGBl. I S. 3777, 3806), geändert durch
Artikel 21 des Gesetzes vom 6. Januar 2004 (BGBl. I S. 2, 18)

§ 1
Anwendungsbereich

(1)  Diese Verordnung gilt für das Inverkehrbringen von neuen Druckgeräten und Baugruppen
mit einem maximal zulässigen Druck von über 0,5 bar.

(2)  Diese Verordnung gilt nicht für

  1. Fernleitungen aus einem Rohr oder einem Rohrsystem für die Durchleitung von Fluiden
oder Stoffen zu oder von einer (Offshore- oder Onshore-)Anlage ab einschließlich der letz-
ten Absperrvorrichtung im Bereich der Anlage, einschließlich aller Nebenausrüstungen, die
speziell für diese Leitungen ausgelegt sind. Dieser Ausschluss erstreckt sich nicht auf
Standarddruckgeräte, wie zum Beispiel Druckgeräte, die sich in Druckregelstationen und in
Kompressorstationen finden können,

  2. Netze für die Versorgung, die Verteilung und den Abfluss von Wasser und ihre Geräte
sowie Triebwasserwege in Wasserkraftanlagen wie Druckrohre, -stollen und -schächte
sowie die betreffenden Ausrüstungsteile,

  3. Geräte gemäß der Richtlinie 87/404/EWG des Rates vom 25. Juni 1987 zur Angleichung
der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für einfache Druckbehälter (ABl. EG Nr. L 220
S. 48),

  4. Geräte gemäß der Richtlinie 75/324/EWG des Rates vom 20. Mai 1975 zur Angleichung
der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Aerosolpackungen (ABl. EG Nr. L 147
S. 40),

  5. Geräte, die zum Betrieb von Fahrzeugen vorgesehen sind, welche durch die folgenden
Richtlinien und ihre Anhänge bestimmt sind:

– Richtlinie 70/156/EWG des Rates vom 6. Februar 1970 zur Angleichung der Rechts-
vorschriften der Mitgliedstaaten über die Betriebserlaubnis für Kraftfahrzeuge und
Kraftfahrzeuganhänger (ABl. EG Nr. L 42 S. 1),

– Richtlinie 74/150/EWG des Rates vom 4. März 1974 zur Angleichung der Rechts-
vorschriften der Mitgliedstaaten über die Betriebserlaubnis für land- oder forstwirt-
schaftliche Zugmaschinen auf Rädern (ABl. EG Nr. L 84 S. 10),

– Richtlinie 92/61/EWG des Rates vom 30. Juni 1992 über die Betriebserlaubnis für
zweirädrige oder dreirädrige Kraftfahrzeuge (ABl. EG Nr. L 225 S. 72),

  6. Geräte, die nach Artikel 9 dieser Richtlinie höchstens unter die Kategorie I fallen würden
und die von einer der folgenden Richtlinien erfasst werden:

                                                
*) setzt die Richtlinie 97/23/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. Mai 1997 zur
Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Druckgeräte (ABl. EG Nr. L 181 S. 1,
berichtigt ABl. EG Nr. L 265 S. 110), http://ped.eurodyn.com/ in nationales Recht um
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– Richtlinie 98/37/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998
zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten für
Maschinen (ABl. EG Nr. L 207 S. 1),

– Richtlinie 95/16/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. Juni 1995
zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Aufzüge (ABl. EG
Nr. L 213 S. 1),

– Richtlinie 73/23/EWG des Rates vom 19. Februar 1973 zur Angleichung der Rechts-
vorschriften der Mitgliedstaaten betreffend elektrische Betriebsmittel zur Verwendung
innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen (ABl. EG Nr. L 77 S. 29),

– Richtlinie 93/42/EWG des Rates vom 14. Juni 1993 über Medizinprodukte (ABl. EG
Nr. L 169 S. 1),

– Richtlinie 90/396/EWG des Rates vom 29. Juni 1990 zur Angleichung der Rechts-
vorschriften der Mitgliedstaaten für Gasverbrauchseinrichtungen (ABl. EG Nr. L 196
S. 15),

– Richtlinie 94/9/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. März 1994
zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für Geräte und Schutz-
systeme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen
(ABl. EG Nr. L 100 S. 1),

  7. ausschließlich für militärische Zwecke oder zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicher-
heit oder der öffentlichen Ordnung geplante, konstruierte und gebaute Geräte im Sinne von
Absatz 1,

  8. Geräte, die speziell zur Verwendung in kerntechnischen Anlagen entwickelt wurden und
deren Ausfall zu einer Freisetzung von Radioaktivität führen kann,

  9. Bohrlochkontrollgeräte, die für die industrielle Exploration und Gewinnung von Erdöl, Erd-
gas oder Erdwärme sowie für Untertagespeicher verwendet werden und dazu bestimmt
sind, den Bohrlochdruck zu halten oder zu regeln. Hierzu zählen der Bohrlochkopf (Erupti-
onskreuz), die Blowout-Preventer (BOP), die Leitungen und Verteilersysteme sowie die
jeweils davor befindlichen Geräte,

10. Geräte mit Gehäusen und Teilen von Maschinen, bei denen die Abmessungen, die Wahl
der Werkstoffe und die Bauvorschriften in erster Linie auf Anforderungen an ausreichende
Festigkeit, Formsteifigkeit und Stabilität gegenüber statischen und dynamischen Betriebs-
beanspruchungen oder auf anderen funktionsbezogenen Kriterien beruhen und bei denen
der Druck keinen wesentlichen Faktor für die Konstruktion darstellt. Zu diesen Geräten
können zählen:

– Motoren einschließlich Turbinen und Motoren mit innerer Verbrennung sowie

– Dampfmaschinen, Gas- oder Dampfturbinen, Turbogeneratoren, Verdichter, Pumpen
und Stelleinrichtungen,

11. Hochöfen mit Ofenkühlung, Rekuperativ-Winderhitzern, Staubabscheidern und Gichtgas-
reinigungsanlagen, Direktreduktionsschachtöfen mit Ofenkühlung, Gasumsetzern und
Pfannen zum Schmelzen, Umschmelzen, Entgasen und Vergießen von Stahl und Nicht-
eisenmetallen,

12. Gehäuse für elektrische Hochspannungsbetriebsmittel wie Schaltgeräte, Steuer- und
Regelgeräte, Transformatoren und umlaufende Maschinen,

13. unter Druck stehende Gehäuse für die Ummantelung von Komponenten von Übertragungs-
systemen wie zum Beispiel Elektro- und Telefonkabel,

14. Schiffe, Raketen, Luftfahrzeuge oder bewegliche Offshore-Anlagen sowie Geräte, die spe-
ziell für den Einbau in diese oder zu deren Antrieb bestimmt sind,
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15. Druckgeräte, die aus einer flexiblen Umhüllung bestehen, zum Beispiel Luftreifen, Luft-
kissen, Spielbälle, aufblasbare Boote und andere ähnliche Druckgeräte,

16. Auspuff- und Ansaugschalldämpfer,

17. Flaschen und Dosen für kohlensäurehaltige Getränke, die für den Endverbrauch bestimmt
sind,

18. Behälter für den Transport und den Vertrieb von Getränken, für die bei einem maximal
zulässigen Druck von höchstens sieben bar das Produkt aus dem maximal zulässigen
Druck und dem maßgeblichen Volumen nicht mehr als 500 bar•Liter beträgt,

19. von den ADR-, RID-, IMDG- und ICAO-Übereinkünften erfasste Geräte,

20. Heizkörper und Rohrleitungen in Warmwasserheizsystemen und

21. Behälter für Flüssigkeiten mit einem Gasdruck über der Flüssigkeit von höchstens 0,5 bar.

§ 2
Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Verordnung gelten die folgenden Begriffsbestimmungen:

1. Druckgeräte: Behälter, Rohrleitungen, Ausrüstungsteile mit Sicherheitsfunktion und druck-
haltende Ausrüstungsteile. Druckgeräte umfassen auch alle gegebenenfalls an druck-
tragenden Teilen angebrachten Elemente, wie zum Beispiel Flansche, Stutzen, Kupplun-
gen, Trageelemente, Hebeösen.

a) Behälter: ein geschlossenes Bauteil, das zur Aufnahme von unter Druck stehenden
Fluiden ausgelegt und gebaut ist, einschließlich der direkt angebrachten Teile bis hin
zur Vorrichtung für den Anschluss an andere Geräte. Ein Behälter kann mehrere
Druckräume aufweisen.

b) Rohrleitungen: zur Durchleitung von Fluiden bestimmte Leitungsbauteile, die für den
Einbau in ein Drucksystem miteinander verbunden sind. Zu Rohrleitungen zählen ins-
besondere Rohre oder Rohrsysteme, Rohrformteile, Ausrüstungsteile, Ausdehnungs-
stücke, Schlauchleitungen oder gegebenenfalls andere druckhaltende Teile. Wärme-
tauscher aus Rohren zum Kühlen oder Erhitzen von Luft sind Rohrleitungen gleich-
gestellt.

c) Ausrüstungsteile mit Sicherheitsfunktion: Einrichtungen, die zum Schutz des Druck-
geräts bei einem Überschreiten der zulässigen Grenzen bestimmt sind. Diese Einrich-
tungen umfassen

– Einrichtungen zur unmittelbaren Druckbegrenzung wie Sicherheitsventile, Berst-
scheibenabsicherungen, Knickstäbe, gesteuerte Sicherheitseinrichtungen und

– Begrenzungseinrichtungen, die entweder Korrekturvorrichtungen auslösen oder
ein Abschalten oder Abschalten und Sperren bewirken wie Druck-, Temperatur-
oder Fluidniveauschalter sowie mess- und regeltechnische Schutzeinrichtungen.

d) Druckhaltende Ausrüstungsteile: Einrichtungen mit einer Betriebsfunktion, die ein
druckbeaufschlagtes Gehäuse aufweisen.

e) Baugruppen: mehrere Druckgeräte, die von einem Hersteller zu einer zusammen-
hängenden funktionalen Einheit verbunden werden.

2. Druck: den auf den Atmosphärendruck bezogenen Druck, d. h. einen Überdruck; demnach
wird ein Druck im Vakuumbereich durch einen Negativwert ausgedrückt.

3. Maximal zulässiger Druck (PS): den vom Hersteller angegebenen höchsten Druck, für den
das Druckgerät ausgelegt ist. Er wird für eine vom Hersteller vorgegebene Stelle festgelegt.
Hierbei handelt es sich um die Anschlussstelle der Ausrüstungsteile mit Sicherheitsfunktion
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oder um den höchsten Punkt des Druckgeräts oder, falls nicht geeignet, um eine andere
angegebene Stelle.

4. Zulässige minimale oder maximale Temperatur (TS): die vom Hersteller angegebene mini-
male oder maximale Temperatur, für die das Gerät ausgelegt ist.

5. Volumen (V): das innere Volumen eines Druckraums einschließlich des Volumens von den
Stutzen bis zur ersten Verbindung, aber abzüglich des Volumens festeingebauter innen-
liegender Teile.

6. Nennweite (DN): eine numerische Größenbezeichnung, welche für alle Bauteile eines
Rohrsystems benutzt wird, für die nicht der Außendurchmesser oder die Gewindegröße
angegeben werden. Es handelt sich um eine gerundete Zahl, die als Nenngröße dient und
nur näherungsweise mit den Fertigungsmaßen in Beziehung steht. Die Nennweite wird
durch DN, gefolgt von einer Zahl, ausgedrückt.

7. Fluide: Gase, Flüssigkeiten und Dämpfe als reine Phase sowie deren Gemische. Fluide
können eine Suspension von Feststoffen enthalten.

8. Dauerhafte Verbindungen: Verbindungen, die nur durch zerstörende Verfahren getrennt
werden können.

9. Europäische Werkstoffzulassung: ein technisches Dokument, in dem die Merkmale von
Werkstoffen festgelegt sind, die für eine wiederholte Verwendung zur Herstellung von
Druckgeräten bestimmt sind und nicht in einer harmonisierten Norm geregelt werden.

§ 3
Sicherheitsanforderungen

(1)  Druckgeräte nach Artikel 3 Abs. 1 der Richtlinie 97/23/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 29. Mai 1997 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten
über Druckgeräte (ABl. EG Nr. L 181 S. 1) und Baugruppen nach Artikel 3 Abs. 2 der Richtlinie
dürfen nur in Verkehr gebracht werden, wenn sie den grundlegenden Sicherheitsanforderungen
des Anhangs I der Richtlinie entsprechen.

(2)  Druckgeräte und Baugruppen nach Artikel 3 Abs. 3 der Richtlinie 97/23/EG dürfen nur in
Verkehr gebracht werden, wenn sie in Übereinstimmung mit der in einem Mitgliedstaat der
Europäischen Gemeinschaften oder in einem Vertragsstaat des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum geltenden guten Ingenieurpraxis ausgelegt und hergestellt werden.

(3)  Druckgeräte und Baugruppen dürfen nur in Verkehr gebracht werden, wenn sie bei ange-
messener Installierung und Wartung und bei bestimmungsgemäßer Verwendung die Sicherheit
und die Gesundheit von Personen und gegebenenfalls von Haustieren oder Gütern nicht
gefährden.

§ 4
Voraussetzungen für das Inverkehrbringen

(1)  Druckgeräte und Baugruppen dürfen nur in Verkehr gebracht werden, wenn

1. sie die technischen Anforderungen nach Artikel 3 Abs. 1 oder 2 der Richtlinie 97/23/EG
erfüllen, mit der Kennzeichnung gemäß Anhang I Nr. 3.3 der Richtlinie 97/23/EG und mit
der CE-Kennzeichnung nach § 5 Abs. 1 und 3 sowie einer Konformitätserklärung gemäß
Anhang VII der Richtlinie 97/23/EG versehen sind, durch die der Hersteller oder sein in der
Gemeinschaft oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum niedergelassener Bevollmächtigter bestätigt, dass

a) die Druckgeräte und Baugruppen den grundlegenden Sicherheitsanforderungen des
§ 3 Abs. 1 entsprechen,
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b) die in Artikel 10 Abs. 1 und 2 und Anhang II der Richtlinie 97/23/EG vorgeschriebenen
Konformitätsbewertungsverfahren nach dem Anhang III der Richtlinie 97/23/EG
eingehalten sind,

c) er seine Verpflichtungen gegenüber der von ihm beauftragten zugelassenen Stelle
erfüllt hat und

d) er sich verpflichtet, entsprechend dem angewandten Konformitätsbewertungsverfahren
nach Anhang III der Richtlinie 97/23/EG die dort genannten Unterlagen über einen Zeit-
raum von zehn Jahren nach Herstellung des letzten Druckgeräts bereitzuhalten, und

2. den Druckgeräten und Baugruppen eine Dokumentation nach Anhang I Nr. 3.3 sowie eine
Betriebsanleitung nach Nr. 3.4 der Richtlinie 97/23/EG in deutscher Sprache beigefügt sind.

(2)  Abweichend von Absatz 1 dürfen die in Artikel 3 Abs. 3 der Richtlinie 97/23/EG genannten
Druckgeräte und Baugruppen in Verkehr gebracht werden, wenn

1. sie die Anforderungen nach Artikel 3 Abs. 3 der Richtlinie erfüllen,

2. ihnen ausreichende Benutzungsanweisungen in deutscher Sprache beigefügt sind und

3. sie eine Kennzeichnung tragen, anhand derer der Hersteller oder sein in der Gemeinschaft
ansässiger Bevollmächtigter ermittelt werden kann.

(3)  Druckgeräte und Baugruppen, deren Konformität von einer Betreiberprüfstelle nach § 7
festgestellt wurde, dürfen abweichend von Absatz 1 Nr. 1 nur in Verkehr gebracht werden,
wenn sie nicht mit einer CE-Konformitätskennzeichnung nach § 5 Abs. 1 und 3 versehen sind
und der Hersteller seine Verpflichtungen gegenüber der Betreiberprüfstelle erfüllt hat.

(4)  Abweichend von den Absätzen 1 und 3 können die zuständigen Behörden für Versuchs-
zwecke das Inverkehrbringen einzelner Druckgeräte und Baugruppen gestatten, auf die die in
Absatz 1 Nr. 1 Buchstabe b genannten Verfahren nicht angewandt worden sind.

(5)  Die Aufzeichnungen und der Schriftwechsel betreffend die in Absatz 1 Nr. 1 Buchstabe b
genannten Konformitätsbewertungsverfahren sind in einer Amtssprache des Mitgliedstaates der
Europäischen Gemeinschaften, in dem die genannten Verfahren durchgeführt werden, oder in
einer von der zugelassenen Stelle akzeptierten Sprache abzufassen.

(6)  Unterliegen Druckgeräte oder Baugruppen auch anderen Rechtsvorschriften, welche die
CE-Kennzeichnung vorschreiben, wird durch die CE-Kennzeichnung auch bestätigt, dass diese
Druckgeräte oder Baugruppen ebenfalls den Bestimmungen dieser anderen einschlägigen
Rechtsvorschriften entsprechen. Steht jedoch gemäß einer oder mehrerer dieser Rechts-
vorschriften dem Hersteller von Druckgeräten oder Baugruppen während einer Übergangszeit
die Wahl der anzuwendenden Regelung frei, so bestätigt in diesem Fall die CE-Kennzeichnung
lediglich, dass die Druckgeräte oder Baugruppen den vom Hersteller angewandten Rechts-
vorschriften nach Satz 1 entsprechen. In diesen Fällen müssen in den Druckgeräten oder Bau-
gruppen beizufügenden Unterlagen, Hinweisen oder Anleitungen alle Nummern der den von
ihm angewandten Rechtsvorschriften zugrunde liegenden Gemeinschaftsrichtlinien entspre-
chend ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften aufgeführt sein.

§ 5
CE-Kennzeichnung

(1)  Die nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 erforderliche CE-Kennzeichnung muss sichtbar, deutlich lesbar
und unauslöschlich auf

– Druckgeräten im Sinne des Artikels 3 Abs. 1 und

– Baugruppen im Sinne des Artikels 3 Abs. 2

der Richtlinie 97/23/EG angebracht werden. Ist dies nicht möglich, kann die CE-Kennzeichnung
nach Satz 1 auf einem Etikett vorgenommen werden, das mit dem Druckgerät oder der Bau-
gruppe fest verbunden ist.
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(2)  Einzelne Druckgeräte müssen nicht mit einer CE-Kennzeichnung versehen werden, wenn
diese zu einer Baugruppe im Sinne von Artikel 3 Abs. 2 der Richtlinie 97/23/EG zusammen-
gefügt sind.

(3)  Die CE-Kennzeichnung besteht aus den Buchstaben „CE“ nach Anhang VI der Richtlinie
97/23/EG. Hinter der CE-Kennzeichnung steht die Kennnummer der zugelassenen Stelle,
sofern diese im Rahmen der Verfahren nach Artikel 10 Abs. 1 Nr. 1.3 in der Produktionsüber-
wachung eingeschaltet wird.

(4)  Es dürfen auf Druckgeräten oder Baugruppen keine Kennzeichnungen angebracht werden,
durch die Dritte hinsichtlich der Bedeutung und des Schriftbildes der CE-Kennzeichnung irre-
geführt werden können. Jede andere Kennzeichnung darf auf Druckgeräten und Baugruppen
angebracht werden, wenn sie Sichtbarkeit und Lesbarkeit der CE-Kennzeichnung nicht beein-
trächtigt.

(5)  Auf Druckgeräten und Baugruppen,

– welche die Anforderungen nach Artikel 3 Abs. 3 der Richtlinie 97/23/EG erfüllen oder

– deren Konformität von einer nach § 7 Abs. 1 notifizierten Betreiberprüfstelle bewertet
wurde,

darf die CE-Kennzeichnung nicht angebracht werden.

§ 6
Europäische Werkstoffzulassung

(1)  Für Werkstoffe, für die eine europäische Werkstoffzulassung gemäß § 2 Nr. 9 beantragt
wird, ist das Verfahren nach Artikel 11 der Richtlinie 97/23/EG anzuwenden.

(2)  Die zugelassene Stelle, welche die europäische Werkstoffzulassung für Druckgeräte erteilt
hat, zieht diese Zulassung zurück, wenn sie feststellt, dass die Zulassung nicht hätte erteilt
werden dürfen oder wenn der Werkstofftyp von einer harmonisierten Norm erfasst wird. Sie
unterrichtet umgehend die übrigen Mitgliedstaaten, die zugelassenen Stellen und die
Kommission über jeden Entzug einer Zulassung.

§ 7
Betreiberprüfstellen

(1)  Als Betreiberprüfstellen können Prüfstellen von Unternehmen oder Unternehmensgruppen
benannt werden, wenn

1. sie organisatorisch abgrenzbar sind,

2. sie innerhalb des Unternehmens oder der Unternehmensgruppe, zu der sie gehören, über
Berichtsverfahren verfügen, die ihre Unparteilichkeit sicherstellen und belegen,

3. sie nicht für den Entwurf, die Fertigung, die Lieferung, das Aufstellen, den Betrieb oder die
Wartung der Druckgeräte und Baugruppen verantwortlich sind,

4. sie keinen Tätigkeiten nachgehen, die mit der Unabhängigkeit ihrer Beurteilung und ihrer
Zuverlässigkeit im Rahmen ihrer Überprüfungsarbeiten in Konflikt kommen können und

5. die Unternehmensgruppe eine gemeinsame Sicherheitspolitik in Bezug auf die technischen
Auslegungs-, Fertigungs-, Kontroll- und Benutzungsbedingungen für Druckgeräte und Bau-
gruppen anwendet.

(2)  Die Betreiberprüfstellen arbeiten ausschließlich für die Unternehmensgruppe, der sie ange-
hören.

(3)  Die von der Betreiberprüfstelle geprüften Druckgeräte und Baugruppen dürfen ausschließ-
lich in den Betrieben der Unternehmensgruppe verwendet werden, der die Prüfstelle angehört.
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(4)  Betreiberprüfstellen dürfen nur die Konformitätsbewertungsverfahren der Module A1, C1, F
und G nach Anhang III der Richtlinie 97/23/EG anwenden.

§ 8
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 19 Abs. 1 Nr. 1 des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes
handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 4 Abs. 1 ein Druckgerät oder eine
Baugruppe in den Verkehr bringt.

Diese Verordnung ist am 3. Oktober 2002 in Kraft getreten.
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